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Der vermehrte Einsatz innovativer Finanzprodukte wie Verbriefungen oder
Kreditderivate und das Engagement o‹sterreichischer Unternehmen in Zentral-
und Osteuropa fu‹hrt zu wesentlichen Vera‹nderungen im o‹sterreichischen Ban-
kensektor.

Die ªLeitfadenreihe zum Kreditrisiko� soll eine Hilfestellung bei der
Umgestaltung der Systeme und Prozesse in einer Bank im Zuge der Implemen-
tierung von ªBasel II� darstellen und daru‹ber hinaus Informationen u‹ber die
Rahmenbedingungen der zentral- und osteuropa‹ischen Ma‹rkte zur Verfu‹gung
stellen. Im Laufe des Jahres 2004 wurden Leitfa‹den zu den Themenbereichen
Verbriefung, Ratingmodelle und Validierung, Kreditvergabeprozess und Kredit-
risikosteuerung sowie Kreditrisiko mindernde Techniken publiziert.

Zweck der Leitfadenreihe ist die Entwicklung eines gemeinsamen Versta‹nd-
nisses zwischen Aufsicht und Banken in Bezug auf die anstehenden Vera‹nderun-
gen im Bankgescha‹ft. Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) und die
Finanzmarktaufsichtsbeho‹rde (FMA) verstehen sich in diesem Zusammenhang
als Partner der heimischen Kreditwirtschaft.

Die vorliegenden Leitfa‹den ªKreditsicherungsrecht in Zentral- und
Osteuropa� wurden in Zusammenarbeit mit namhaften Experten der jewei-
ligen La‹nder erstellt und sollen den Banken, die in den behandelten Staaten ta‹tig
sind oder sein wollen aber auch deren Kunden als eine Einfu‹hrung in das Kredit-
sicherungsrecht des jeweiligen Landes dienen. Dabei wird fu‹r die gebra‹uch-
lichsten Kreditsicherheiten dargestellt, welche Voraussetzungen dafu‹r erfu‹llt
sein mu‹ssen und welche Probleme dabei entstehen ko‹nnten.

Wir hoffen, mit der ªLeitfadenreihe zum Kreditrisiko� eine interessante
Lektu‹re geschaffen zu haben, vor deren Hintergrund Entwicklungen im o‹ster-
reichischen Bankwesen effizient diskutiert werden ko‹nnen.

Wien, im November 2004

Univ. Doz. Mag. Dr. Josef Christl
Mitglied des Direktoriums

der Oesterreichischen Nationalbank

Dr. Kurt Pribil,
Dr. Heinrich Traumu‹ller

Vorstand der FMA

Vorwort
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Kapitel 1: Allgemeines zur slowakischen Rechtsordnung

I. Einleitung

Der folgende Leitfaden behandelt die wichtigsten Kreditsicherungsinstrumente,
die nach dem slowakischen Recht zur Verfu‹gung stehen. In diesem Kapitel
erfolgt nach einer kurzen Darstellung der slowakischen Rechtsordnung eine
ausfu‹hrliche Behandlung der mo‹glichen Verwertungsmethoden von Kredit-
sicherheiten. In den speziellen Kapiteln werden dann nur mehr die jeweiligen
Besonderheiten bei der Verwertung der einzelnen Sicherheiten erla‹utert.

Die Slowakische Republik ist als unabha‹ngiger Rechtsstaat mit parlamenta-
rischer Demokratie am 1. 1. 1993 entstanden.1 Die Staatsgewalt geht von den
Bu‹rgern aus, welche diese direkt oder indirekt (mittels ihrer gewa‹hlten Vertre-
ter) ausu‹ben.

Die Staatsgewalt ist unter den Staatsorganen nach dem Prinzip der Gewal-
tenteilung aufgeteilt auf die Organe der Legislative, der Exekutive und der Judi-
kative. Eine Sonderrolle spielen im System der Staatsorgane die sog. Kontroll-
organe. Die Staatsorgane sind in ihrem Handeln durch die Verfassung gebunden,
in den Grenzen, im Ausma§ und in der Art und Weise wie es das Gesetz
bestimmt.2

A. Legislative

Einziges verfassungs- und gesetzgebendes Organ ist der Nationalrat der Slowa-
kischen Republik (das Slowakische Parlament).3 Das Slowakische Parlament hat
150 Abgeordnete, die auf vier Jahre in allgemeiner, gleicher, direkter und ge-
heimer Wahl gewa‹hlt werden.4 Es gilt ein Einkammernsystem. Zur gu‹ltigen
Beschlussfassung im Parlament ist grundsa‹tzlich die einfache Stimmenmehrheit
der anwesenden Abgeordneten erforderlich. Die Annahme der Verfassung oder
von Verfassungsgesetzen und deren A‹ nderungen erfordert die Zustimmung von
zumindest Dreifu‹nftel der Stimmen aller Abgeordneten.5 Die internen Verha‹lt-
nisse des Nationalrats der Slowakischen Republik (Ablauf der Beratungen und
Ta‹tigkeiten, dessen Ausschu‹sse und Organe) sind in der sog. Beratungsordnung
geregelt.

Den Bu‹rgern kommt durch das Institut des Referendums unmittelbare
gesetzgebende Gewalt zu.6

B. Exekutive

Der Staatspra‹sident und die Regierung bilden die Exekutive.
Der Pra‹sident ist das Staatsoberhaupt der Slowakischen Republik und deren

Repra‹sentant, sowohl nach au§en als auch im Inneren. Er u‹bt sein Amt nach

1 Art. 1 Abs 1 der Verfassung der SR (weiter nur ªVerf�). Der slowakische Nationalrat hat am 1. 9. 1992 die erste
Verfassung der SR genehmigt, welche in der Gesetzessammlung der SR (weiter nur ªSlg�) unter der Nummer
460/1992 verlautbart wurde und mit 1. 10. 1992 in Kraft getreten ist. Gleichzeitig normierte das Verfassungs-
gesetz Nr. 542/1992 Slg. vom 25. 11. 1992 die Auflo‹sung der damaligen ĆSFR zum 31. 12. 1992. Mit 1. 1. 1993
sind an deren Stelle die beiden unabha‹ngigen Nachfolgestaaten, na‹mlich die Tschechische Republik und die Slo-
wakische Republik getreten. Die fo‹derale Legislative, Exekutive und Judikative gingen jeweils auf eigene Organe
der beiden Nachfolgestaaten u‹ber.

2 Art. 2 Abs 1 und 2 Verf.
3 Art. 72 Verf.
4 Art. 73, 74 Verf.
5 Art. 84 Verf.
6 Art. 93 Abs 2 i.V.m. Art. 2 Abs 1 Verf; siehe dazu die Entscheidung des VerfGer der SR PL. U« S 38/97.
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seinem Gewissen und seiner U‹ berzeugung aus und ist weisungsfrei.7 Er wird
vom Volk in direkten Wahlen auf fu‹nf Jahre gewa‹hlt.8 Gesetze mu‹ssen u. a. auch
vom Pra‹sidenten unterzeichnet werden, wobei dieser auch ein Vetorecht hat
und seine Unterschrift verweigern kann.9

Das oberste Organ der Exekutive ist die Regierung der Slowakischen Repub-
lik, die aus dem Vorsitzenden (Ministerpra‹sident), den Stellvertretern und den
Ministern besteht.10 Der Ministerpra‹sident wird durch den Pra‹sidenten
ernannt, auf seinen Vorschlag hin werden die anderen Regierungsmitglieder
ernannt und abberufen. Die Regierung kann allgemein verbindliche Rechtsakte
in Form von Regierungsanordnungen erlassen.

C. Judikative

Das slowakische Gerichtssystem besteht aus dem Obersten Gericht der Slowaki-
schen Republik, den Kreisgerichten, den Bezirksgerichten, dem Obersten Milita‹r-
gericht und den Milita‹rsprengelgerichten. Das System ist ein einheitliches, d. h.
die allgemeinen Gerichte entscheiden neben Straf- und Zivil- auch in Handels-
sachen und u‹berpru‹fen u‹berdies die Gesetzma‹§igkeit der Entscheidungen der
Organe der o‹ffentlichen Verwaltung. Das Gerichtsverfahren umfasst drei Instan-
zen. Die Richter sind in der Ausu‹bung ihres Amtes unabha‹ngig und unpartei-
lich, sie werden vom Pra‹sidenten der Slowakischen Republik auf unbegrenzte
Zeit ernannt.

Das Verfassungsgericht11 ist ein unabha‹ngiges Gericht mit Sitz in Kośice. Es
entscheidet insbesondere u‹ber die U‹ bereinstimmung der Gesetze mit der Ver-
fassung, den Verfassungsgesetzen und internationalen Vertra‹gen, weiters u‹ber
Kompetenzstreitigkeiten zwischen den zentralen Organen der Staatsverwal-
tung, sofern das Gesetz zur Entscheidung dieser Angelegenheiten nicht ein
anderes Staatsorgan bestimmt, oder etwa u‹ber Beschwerden natu‹rlicher oder
juristischer Personen, wegen Verletzung ihrer Grundrechte und -pflichten.

Als neues Institut im Bereich der Judikative fungiert der sog. Gerichtsrat der
Slowakischen Republik (su«dna rada). Dieses Organ setzt sich aus dem Vorsit-
zenden, der zugleich der Vorsitzende des Obersten Gerichts ist, sowie acht
von der Richterschaft gewa‹hlten Vertretern und drei je vom Staatspra‹sidenten,
von der slowakischen Regierung und vom Nationalrat erwa‹hlten Vertretern
zusammen.

II. Rechtsquellen der Slowakischen Republik

Die oberste Rechtsquelle der SR bildet die Verfassung, welche zuletzt durch das
Verfassungsgesetz Nr. 90/2001 Slg, das mit 1. 7. 2001 in Kraft getreten ist,
gea‹ndert wurde.12 Zu den weiteren allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften
za‹hlen die Verfassungsgesetze und Gesetze des Nationalrats der Slowakischen
Republik, die Regierungsanordnungen, die allgemein verbindlichen Rechtsvor-

7 Art. 101 Abs 1 Verf.
8 Art. 101 Abs 2 Verf.
9 Art. 87 Abs 3 Verf.
10 Art. 108 Verf.
11 Art. 124 bis 140 Verf.
12 Ausgenommen die Art. 125a, 127, 127a, 134 Abs 1und 3 sowie 151a Verf, welche mit Wirksamkeit vom

1. 1. 2002 in Kraft getreten sind. Die Verfassung der SR wurde im vollsta‹ndigen Wortlaut unter der Nummer
135/2001 in der Gesetzessammlung der SR neu verlautbart.
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schriften der Ministerien (etwa Verlautbarungen) und der sonstigen Organe der
Staatsverwaltung, internationale Vertra‹ge sowie die Entscheidungen13 des Verfas-
sungsgerichts u‹ber die fehlende U‹ bereinstimmung mit Rechtsvorschriften.

III. Staatliche Kontrolle und Rechtsschutz

Zu den Staatsorganen mit Sonderstellung za‹hlen das Oberste Kontrollorgan der
Slowakischen Republik, die Prokuratur und der Ombudsmann.

Das Oberste Kontrollorgan der Slowakischen Republik14 ist ein unabha‹ngiges
Organ, welches die Wirtschaftsgebarung insbesondere der vom Nationalrat
oder der Regierung genehmigten Budgetmittel oder des Vermo‹gens, der Ver-
bindlichkeiten, der Vermo‹gensrechte oder Forderungen des Staates, der o‹ffent-
lich-rechtlichen Institutionen und des Fonds des Nationalvermo‹gens kontrol-
liert. Der Gebarungskontrolle unterliegen auch die Regierung, die Ministerien
und andere zentrale Organe der staatlichen Verwaltung.

Die Aufgaben der Prokuratur sind der Schutz der Rechte und gesetzlich
geschu‹tzten Interessen natu‹rlicher und juristischer Personen sowie des Staa-
tes.15 Die Prokuratur ist gepra‹gt von den Grundsa‹tzen des Zentralismus,
wonach an oberster Stelle die Generalprokuratur steht, und des Monokratis-
mus, da jeder Prokurator individuell und allein entscheidet. Die dem Prokura-
tor im Rahmen seiner Aufsichtsta‹tigkeit zustehenden Rechtsmittel sind der Pro-
test (protest) und die Warnung (upozornenie).

Das Institut des Ombudsmannes (verejny« ochranca pra«v) zum Schutz der
Grundrechte und —freiheiten der natu‹rlichen und juristischen Personen in Ver-
fahren, in Entscheidungen oder bei Unta‹tigkeit der Organe der o‹ffentlichen
Verwaltung, deren Verhalten mit der Rechtsordnung oder mit den Prinzipien
des Rechtsstaats oder Demokratie im Widerspruch steht, wurde erst ku‹rzlich
in der Verfassung der SR verankert.16

IV. Wa‹hrungsaufsicht und Regulierung

Die Festlegung der Geld- und Wa‹hrungspolitik ist eine der prima‹ren Aufgaben
der slowakischen Nationalbank (Na«rodna« banka Slovenska, NBS)17, neben der
Stabilisierung des Innen- und Au§enwerts der slowakischen Krone, der Emis-
sion von Banknoten und Mu‹nzen und der Leitung, Koordinierung und Siche-
rung des Geldumlaufs, des Zahlungsverkehrs und der Verrechung der Daten
des Zahlungsverkehrs.

Mit der ju‹ngsten Novelle des Gesetzes u‹ber die Nationalbank (NBSG)18, die
mit 1. 5. 2001 in Kraft getreten ist, erfu‹llt die NBS sa‹mtliche zur U‹ bernahme
des acquis communautaire notwendigen Erfordernisse sowohl im Hinblick auf
ihre funktionale, institutionelle, personelle und finanzielle Unabha‹ngigkeit als
auch im Hinblick auf das Verbot der Direktfinanzierung des Defizits der o‹ffent-
lichen Finanzen durch die Zentralbank.

13 Durch diese speziellen Entscheidungen ko‹nnen Gesetze unmittelbar mit sofortiger Rechtskraft gea‹ndert oder
au§er Kraft gesetzt werden.

14 Art. 60 Verf.
15 Art. 149 Verf.
16 Art. 151a.
17 Na‹here Hinweise siehe unter www.nbs.sk.
18 Gesetz Nr 566/1992 Slg u‹ber die Nationalbank der Slowakischen Republik idgF.
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A. Finanzmarktaufsicht

Die Bankenaufsicht obliegt gema‹§ ⁄ 6 Abs 5 des Bankengesetzes (BG)19 der
NBS. Das Finanzministerium u‹bt zwar keine direkte Bankenaufsicht aus, das
BG erma‹chtigt jedoch das Finanzministerium zu bestimmten Befugnissen inner-
halb der Bankenaufsicht durch die NBS.20

Die Aufsicht u‹ber den u‹brigen Finanzmarkt wird u‹berwiegend durch das
Amt fu‹r den Finanzmarkt (AFM) ausgeu‹bt.21 Daneben hat das Finanzministerium
im Bereich der Aufsicht u‹ber den Finanzmarkt die Kompetenz, allgemein ver-
bindliche Rechtsvorschriften (sog. Sekunda‹rgesetzgebung) zu erlassen.

19 Gesetz Nr. 483/2001 Slg u‹ber die Banken idgF.
20 Siehe die ⁄⁄ 7 Abs 1, 28 Abs 3 und 11, 76 Abs 3 und 83 BG.
21 Gesetz Nr 96/2002 Slg u‹ber die Aufsicht u‹ber den Finanzmarkt idgF.
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Kapitel 2: Allgemeines zur Kreditsicherung im
slowakischen Recht

I. Allgemeines

Das Kreditverha‹ltnis stellt nach der slowakischen Rechtsordnung ein sog. abso-
lutes Handelsgescha‹ft dar. Daher ist auf dieses Rechtsgescha‹ft stets das Handels-
gesetzbuch22 (HGB) anzuwenden, unabha‹ngig davon, ob die Vertragsparteien
Unternehmer sind oder nicht und ob das Rechtsgescha‹ft deren unternehmer-
ische Ta‹tigkeit betrifft oder nicht.23 Ebenso verha‹lt es sich mit den Kreditsicher-
heiten; auch diese richten sich prima‹r nach den Bestimmungen des HGB.
Sofern jedoch einzelne Sicherheiten nur unzureichend bzw. u‹berhaupt nicht
im HGB geregelt sind, kommen die entsprechenden Bestimmungen des Zivil-
gesetzbuches24 (ZGB) zur Anwendung.25

Von den Kreditsicherheiten sind im HGB auf umfassende Weise die Bank-
garantie, die Bu‹rgschaft und das Schuldanerkenntnis geregelt, wobei Bestim-
mungen u‹ber die Bu‹rgschaft und das Schuldanerkenntnis auch im ZGB zu finden
sind. Die zivilrechtlichen Vorschriften finden hier jedoch auf Handelsgescha‹fte
grundsa‹tzlich keine Anwendung.

Neben den genannten Sicherheiten gibt es auch solche, die nur teilweise
im HGB geregelt sind und deren grundsa‹tzliche Regelung im ZGB erfolgt.
Die spezielleren Vorschriften des HGB sind konkret auf Handelsgescha‹fte zuge-
schnitten. Dazu za‹hlt etwa die Vertragsstrafe.

Schlie§lich gibt es eine Gruppe von Kreditsicherheiten, die ausschlie§lich im
ZGB geregelt sind wobei diese Bestimmungen — im Hinblick auf die Subsidia-
rita‹t des ZGB — auch auf Handelsgescha‹fte anwendbar sind. Es handelt sich
dabei um das Pfandrecht, das Zuru‹ckbehaltungsrecht, die Vereinbarung u‹ber
Abzu‹ge vom Lohn und anderen Einnahmen, die Sicherungsu‹bereignung, die
Forderungszession sowie um die Verpflichtung zur Sicherstellung.26

Regelungen u‹ber Kreditsicherheiten sind auch in anderen als den bereits
genannten Rechtsvorschriften enthalten, wie beispielsweise im Gesetz Nr 162/
1996 Slg u‹ber den Liegenschaftskataster und u‹ber die Eintragung von Eigentum
und anderen Rechten an Liegenschaften samt Durchfu‹hrungsverlautbarung
Nr 79/1996 Slg, jeweils idgF, weiters im Gesetz Nr 600/1992 Slg u‹ber die
Wertpapiere idgF, im Gesetz Nr 21/1992 Slg u‹ber die Banken idgF, im Gesetz
Nr 328/1991 Slg u‹ber Konkurs und Ausgleich idgF oder etwa im Arbeitsgesetz-
buch Gesetz Nr. 311/2001 Slg. idgF.

Schlie§lich existieren eine Reihe von Sicherungsinstituten, die nur aus
wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine Sicherstellung der Gla‹ubigerstellung be-
wirken, wie beispielsweise der Versicherungsvertrag, der Schuldbeitritt oder
das Akkreditiv. Eine Sicherungsfunktion hat in gewisser Weise auch die Verein-
barung von Verzugszinsen.

22 Gesetz Nr. 513/1991 Slg. idgF.
23 Vgl die Aufza‹hlung in ⁄ 261 Abs 3 lit a bis e HGB.
24 Gesetz Nr. 40/1964 Slg. idgF.
25 Faldyna/Huśek/Des, Zajiśténı« a za«nik za«vazku«, Codex Bohemia, Praha 1995, 9 f.
26 ⁄ 555 ZGB regelt die Verpflichtung, eine Sicherstellung zu geben, was insbesondere durch die Begru‹ndung eines

Pfandrechts oder durch Bu‹rgschaft erfolgen kann. Es handelt sich hier aus inhaltlicher Sicht nicht um ein selbst-
a‹ndiges Sicherungsmittel.

Kreditsicherungsrecht in der Slowakei

Leitfadenreihe zum Kreditrisiko 11



Das slowakische Recht ist grundsa‹tzlich auch heute noch dem tschechischen
Recht sehr a‹hnlich, wobei es jedoch im Detail gravierende Abweichungen geben
kann. Grundsa‹tzlich gilt jedoch, dass in der Praxis fu‹r die Auslegung von
schwierigen Rechtsfragen ha‹ufig die tschechische Lehrmeinung sowie oberst-
gerichtliche Judikatur herangezogen wird.

II. Dingliche und perso‹ nliche Sicherheiten

Wie auch in anderen Rechtsordnungen werden im slowakischen Recht Kredit-
sicherheiten in dingliche und perso‹nliche Sicherheiten unterteilt.27

Das Wesen der dinglichen Sicherheiten besteht darin, dass der Gla‹ubiger bei
Nichterfu‹llung seiner Forderung aus bestimmten Vermo‹gensstu‹cken durch
Erlangung eines Exekutionstitels und nachfolgende Exekution Befriedigung
verlangen oder sonst u‹ber diese Gegensta‹nde beschra‹nkt verfu‹gen kann. Der
Sicherungsgeber darf u‹ber den Sicherungsgegenstand bis zur Erfu‹llung der besi-
cherten Forderung nicht verfu‹gen; Ausnahmen dazu bestehen nur bei Liegen-
schaften.

Zu den dinglichen Sicherheiten za‹hlen im slowakischen Recht28:
. das Pfandrecht,
. die Sicherungsu‹bereignung,
. die Sicherungsabtretung, sowie
. der Eigentumsvorbehalt (einschlie§lich sonstiger weiterer Nebenabreden

zum Kaufvertrag, wie das Vorkaufsrecht und das Wiederkaufsrecht) sowie
. das Zuru‹ckbehaltungsrecht.

Bei den Personalsicherheiten geht es um die Gewinnung zusa‹tzlicher Schuld-
ner mit deren Gesamtvermo‹gen als zusa‹tzlicher Haftungsmasse. Im slowaki-
schen Recht za‹hlen hierzu:
. die Bu‹rgschaft,
. die Bankgarantie,
. die Vereinbarung u‹ber Abzu‹ge vom Lohn und anderen Einnahmen,
. die Vertragsstrafe,
. das Schuldanerkenntnis,
. die (privative) Schuldu‹bernahme sowie
. der Schuldbeitritt.

III. Die Verpflichtung zur Bestellung einer Sicherheit

Die Verpflichtung, eine Sicherheit bereit zu stellen, entsteht prima‹r durch Par-
teienvereinbarung. Die Sicherheit kann etwa in der Begru‹ndung eines Pfand-
rechts oder der U‹ bernahme einer Bu‹rgschaft bestehen (⁄ 555 ZGB).

Gema‹§ ⁄ 556 ZGB ist grundsa‹tzlich niemand verpflichtet, eine Sache oder
ein Recht als Sicherheit zu einer ho‹heren Summe anzunehmen, als zu Zweidrit-
tel ihres Scha‹tzwertes. Als Ausnahme dazu gelten Einlagen bei Banken und Spar-
kassen sowie staatliche Wertpapiere bis zu ihrer gesamten Ho‹he als taugliche
Sicherheiten.

27 Dvoŕa«k, Pra«vna u«prava a prax zabezpećenia za«va‹zkov v pra«ve Slovenskej republiky, in: Bulletin slovenskej advo-
ka«cie ć. 1/1996, 9.

28 Siehe diese Einteilung bei: Lazar, Prostriedky zabezpećenia pohl�ada«vok a moźnosti ich uspokojenia v slovenskom
pra«ve, 29, in: Zabezpećenie pohl�ada«vok a ich uspokojenie, VII. Lubyho pra«vnicke« dni, IURA EDITION, Bratis-
lava — Trnava (2002).
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Mit der Gewa‹hrung einer ausreichenden Sicherheit verbindet das Gesetz
weiters das automatische Erlo‹schen des Zuru‹ckbehaltungsrechts fu‹r den Fall,
dass die besicherte Forderung noch nicht erfu‹llt wurde (⁄ 151v ZGB).

IV. Verwertung von Sicherheiten

A. Verwertung von dinglichen Sicherheiten

Will sich ein Gla‹ubiger nicht mit der perso‹nlichen Haftung seines Schuldners
begnu‹gen, verlangt er in der Regel eine zusa‹tzliche dingliche Sicherheit. Der
Schuldner ra‹umt seinem Gla‹ubiger an Sachen, die in seinem Eigentum stehen,
dingliche Rechte ein, welche die Forderung des Gla‹ubigers zusa‹tzlich sichern.

Dingliche Sicherheiten sind dadurch gekennzeichnet, dass der Gla‹ubiger
bestimmte Rechte an ganz bestimmten Vermo‹gensgegensta‹nden eingera‹umt
bekommt. Er genie§t dann spa‹testens bei der Verwertung der Vermo‹genswerte
Vorrechte vor den anderen Gla‹ubigern. Dingliche Sicherheiten ero‹ffnen dem
Gla‹ubiger als Sicherungsnehmer einen exklusiven Zugriff auf einen einzelnen
Vermo‹gensgegenstand. Dies kann ein Vermo‹gensgegenstand sein, der dem
Schuldner der zu sichernden Forderung geho‹rt. Es kann aber auch ein Vermo‹-
gensgegenstand sein, der einer dritten Person geho‹rt.

Die wesentlichen Vorteile von dinglichen Sicherheiten bestehen einerseits
darin, dass die dingliche Sicherheit vor allem bei Exekution, Konkurs und Aus-
gleich erho‹hte Sicherheit gewa‹hrt, na‹mlich Exszindierungs- bzw. Aussonderungs-
rechte (wie etwa beim Eigentumsvorbehalt) oder Absonderungsrechte (etwa
beim Pfand- oder Zuru‹ckbehaltungsrecht). Andererseits gewa‹hren sie demGla‹u-
biger einen rechtlichen Vorrang (Priorita‹t) vor anderen Gla‹ubigern, da zwischen
mehreren dinglich besicherten Gla‹ubigern das Priorita‹tsprinzip gilt.

B. Verwertung von perso‹nlichen Sicherheiten

Dem Gla‹ubiger, der zur Sicherung seiner Forderung eine Personalsicherheit
hat, steht neben dem Schuldnervermo‹gen noch ein anderes Vermo‹gen fu‹r einen
etwaigen Vollstreckungszugriff zur Verfu‹gung.

Perso‹nliche Sicherheiten geben der Bank einen vertraglichen Anspruch auf
Zahlung durch den Sicherungsgeber fu‹r den Fall, dass der Kreditnehmer bei
Fa‹lligkeit nicht ordnungsgema‹§ oder nicht rechtzeitig leistet. Die Werthaltig-
keit solcher Sicherheiten bestimmt sich jedoch nach der wirtschaftlichen Leis-
tungsfa‹higkeit des Dritten. Im Falle, dass der Sicherungsgeber nicht leistet,
kann die Bank ihren Anspruch aus dem Vertragsverha‹ltnis ihm gegenu‹ber (sowie
gegenu‹ber dem Hauptschuldner) gerichtlich durchsetzen.

V. Sicherheiten in der Insolvenz

A. Allgemeines

Bei der Kreditsicherung geht es insbesondere auch um die Sicherung von offenen
Gla‹ubigerforderungen in der Schuldnerkrise. Eine Schuldnerkrise ist dadurch
gekennzeichnet, dass der Schuldner nicht mehr u‹ber genu‹gend Vermo‹gen
verfu‹gt, um alle seine Schulden ausgleichen zu ko‹nnen. Die Schuldnerkrise
bedeutet noch nicht die volle Zahlungsunfa‹higkeit. In einer solchen Situation
dienen — wie bereits erwa‹hnt — Kreditsicherheiten dazu, um in der Einzelvoll-
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streckung nicht mit anderen Gla‹ubigern konkurrieren zu mu‹ssen, und um in
der Gesamtvollstreckung, somit im Konkurs, wo das Prinzip der Verlustgemein-
schaft besteht, eine Position zu erlangen, die besser ist als die der unteren
Rangklassen.

Ist die Krise des Schuldners fortgeschritten, wird das Konkursverfahren
eingeleitet, welches zur Verteilung des gesamten einer Zwangsvollstreckung
unterliegenden Vermo‹gens des Schuldners auf die verschiedenen Gla‹ubiger des
Schuldners fu‹hrt. Das Verfahren liegt u‹berwiegend in der Hand eines Masse-
verwalters. Er hat dafu‹r zu sorgen, dass nach dem Grundsatz der ªpar conditio
creditorum� alle Gla‹ubiger des Schuldners gleichma‹§ig befriedigt werden. Das
bedeutet, dass, wenn die Konkursmasse nicht zur Befriedigung sa‹mtlicher Gla‹u-
biger ausreichen sollte, grundsa‹tzlich die Gla‹ubiger verha‹ltnisma‹§ig eine gleich
hohe Quote auf ihre jeweiligen Forderungen ausgezahlt bekommen.

Der Grundsatz der gleichma‹§igen Befriedigung der Gla‹ubiger ist jedoch in
vielerlei Hinsicht durchbrochen, da unterschiedlichen Forderungen unterschied-
liche Qualita‹ten beigemessen werden. Das Gesetz unterteilt die Gla‹ubiger in
verschiedene Kategorien: in aussonderungsberechtigte Gla‹ubiger, in absonde-
rungsberechtigte Gla‹ubiger, in Massegla‹ubiger und in sonstige Gla‹ubiger, wobei
die sonstigen Gla‹ubiger die eigentlichen Konkursgla‹ubiger sind.

B. Das Konkurs- und Ausgleichsrecht

Das slowakische Konkurs- und Ausgleichsgesetz (KAG)29 regelt das Verfahren
von Konkurs und Ausgleich sowie Zwangsausgleich. Zweck des Gesetzes sind
die Ordnung der Vermo‹gensverha‹ltnisse insolventer Schuldner und die verha‹lt-
nisma‹§ige Befriedigung der Gla‹ubiger aus dem Vermo‹gen des Schuldners.30

Das KAG kennt als Insolvenzgrund den sog. Vermo‹gensverfall und versteht
darunter einerseits die Zahlungsunfa‹higkeit, andererseits die U‹ berschuldung.
Der Schuldner ist zahlungsunfa‹hig, wenn er nicht in der Lage ist, seine fa‹lligen
Zahlungspflichten binnen 30 Tagen ab Fa‹lligkeit zu erfu‹llen. Dies wird vermu-
tet, wenn der Schuldner seine Zahlungen einstellt.31 Der Zustand der Zahlungs-
unfa‹higkeit wird nach slowakischem Recht objektiv beurteilt. Die blo§e Zah-
lungsunwilligkeit des Schuldners reicht daher jedenfalls nicht aus.

Eine juristische Person oder eine natu‹rliche Person, die Unternehmer ist,
befindet sich auch im Vermo‹gensverfall, wenn sie u‹berschuldet ist. Zur U‹ ber-
schuldung findet sich im KAG keine Definition.32 Nach der herrschenden slo-
wakischen Lehre tritt U‹ berschuldung ein, wenn die Verbindlichkeiten eines
Schuldners gro‹§er sind als sein Gescha‹ftsvermo‹gen.33 In der Praxis ist die Aus-
legung dieses Begriffes oft mit Schwierigkeiten verbunden.

Das KAG verlangt daru‹ber hinaus das Vorhandensein mindestens zweier
Gla‹ubiger sowie hinreichend vorhandenes Schuldnervermo‹gen zur Deckung
der Verfahrenskosten, um ein Konkursverfahren ero‹ffnen zu ko‹nnen.34

29 Gesetz Nr. 328/1991 Slg. idgF.
30 ⁄ 1 Abs 1 KAG.
31 ⁄ 1 Abs 2 KAG.
32 ⁄ 1 Abs 3 KAG.
33 Lipśic, Proble«my pra«vnej u«pravy konkurzu a vyrovnania a na«vrhy de lege ferenda, Pra«vny obzor 5/1997, 518.
34 Ein U‹ berblick u‹ber die Rechtsprechung zeigt, dass nach Ansicht des Obersten Gerichts der Slowakischen Repub-

lik (3 Obo 235/99 vom 8.10.1999) die Feststellung, dass nicht beurteilt werden kann, ob Vermo‹gen vorhanden
ist, nicht akzeptiert wird.
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Den Antrag auf Konkurserkla‹rung ko‹nnen der Schuldner, seine Gla‹ubiger,
der Liquidator der juristischen Person oder bestimmte andere gesetzlich legiti-
mierte Personen stellen.

Stellt das Gericht fest, dass die Bedingungen der Konkurserkla‹rung erfu‹llt
sind, entscheidet es u‹ber die Konkurserkla‹rung durch Beschluss. Gleichzeitig
muss im Beschluss der Masseverwalter ernannt und die Gla‹ubiger aufgefordert
werden, binnen 60 Tagen ab dem Tag der Konkurserkla‹rung alle ihre Forderun-
gen unter Angabe ihrer Ho‹he, des Rechtsgrundes ihrer Entstehung sowie ihrer
Sicherstellung anzumelden. Die Aufforderung muss den Hinweis beinhalten,
dass unangemeldete Forderungen im Konkurs nicht beru‹cksichtigt werden ko‹n-
nen.

C. Stellung der Bank im Konkurs

1. Aussonderung und Absonderung

Ziel eines Gla‹ubigers, der sich dingliche Sicherheiten (sog. Realsicherheiten)
bestellen la‹sst, ist es, Aus- oder Absonderungsrechte zu erwerben. Mit der Aus-
sonderungsberechtigung kann der Gegenstand dem Konkursverfahren insgesamt
entzogen werden.

Nach ⁄ 6 KAG za‹hlt zur Konkursmasse vorerst auch dasjenige Vermo‹gen des
Schuldner, mit dem er seine Verbindlichkeiten besichert hat.

Absonderungsgla‹ubiger sind gema‹§ ⁄ 28 Abs 1 KAG jene Gla‹ubiger, deren
Forderungen durch ein Pfand- oder Zuru‹ckbehaltungsrecht, durch ein Vera‹u§-
erungsverbot an einer Liegenschaft35 oder durch die Sicherungsu‹bereignung
eines Rechts36 besichert sind (⁄ 28 Abs 6 und 7 KAG).

Die Forderungen der Absonderungsgla‹ubiger ko‹nnen jederzeit au§erhalb
des Verteilungsbeschlusses, das ist der Beschluss u‹ber die Verteilung der Masse
nach der ordentlichen Verteilungstagsatzung, im Rahmen des Konkursverfah-
rens befriedigt werden, und zwar aus dem Erlo‹s desjenigen Vermo‹gens, das
der Besicherung ihrer Forderung dient.37

Absonderungsrechte berechtigen nach slowakischem Recht nicht zur Ver-
wertung au§erhalb des Konkursverfahrens.38 Vielmehr obliegt die Verwertung
des Absonderungsgutes dem Konkursverwalter. Aus dem bei der Verwertung
erzielten Erlo‹s hat der Konkursverwalter eine Sondermasse zu bilden.39 Den
Erlo‹s, bereinigt um die Kosten der Verwaltung, der Verwertung, der Ausha‹n-
digung des Erlo‹ses, der Entlohnung sowie der Ausgaben des Verwalters, hat
der Verwalter mit Zustimmung des Gerichts dem Absonderungsberechtigten
bis zur Ho‹he der sichergestellten Forderung auszubezahlen. Wird der Erlo‹s
aus der Verwertung des Vermo‹gens an mehrere Absonderungsgla‹ubiger ausgeh-
a‹ndigt, beteiligen sich diese an den genannten Kosten verha‹ltnisma‹§ig. Wurde
die besicherte Forderung nicht vollsta‹ndig befriedigt, stellt der unbefriedigte

35 In der Praxis ist unklar, was damit gemeint ist, und es spielt auch keine wesentliche Rolle.
36 Gem. ⁄ 553 ZGB.
37 Eine Zwangsstundung von 90 Tagen nach der Konkursero‹ffnung bei Aussonderungs- und Absonderungsanspru‹-

chen, die an solchen Gegensta‹nden bestehen, die fu‹r die Betriebsfortfu‹hrung von Bedeutung sind, wie sie das
o‹sterreichische Recht kennt, gibt es im slowakischen Insolvenzrecht nicht.

38 Die Absonderungsrechte mu‹ssen vor dem Konkurs wirksam bestellt worden sein; vgl. auch ⁄ 14 Abs 1 lit. f KAG.
39 Zum Begriff ªSoll-Masse� siehe Steiner/Ma«zak, Konkurs und Ausgleich — Systematische Auslegung [Konkurz

a vyrovnanie — Systematicky« vy«klad], 2. erweiterte Auflage, Iura Edition, Bratislava (1997), str. 60.
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Teil eine sog. Forderung erster Klasse dar (⁄ 28 Abs 2 letzter Satz KAG). Das
hei§t, dass diese Forderung erst im Rahmen des Verteilungsverfahrens nach der
Verteilungstagsatzung befriedigt wird.

Verfahren u‹ber Anspru‹che auf abgesonderte Befriedigung oder auf Ausson-
derung einer Sache aus der Masse (Aussonderungsgla‹ubiger) ko‹nnen nur gegen
den Masseverwalter eingeleitet und gefu‹hrt werden.40

2. Pflichten der Bank

Grundsa‹tzlich mu‹ssen Gla‹ubiger binnen 60 Tagen ab dem Tag der Konkurser-
kla‹rung alle ihre Forderungen unter Angabe ihrer Ho‹he, des Rechtsgrundes
ihrer Entstehung, sowie ihrer Sicherstellung anmelden.

Zusa‹tzlich mu‹ssen die Gla‹ubiger angeben, ob sie eine abgesonderte Befriedi-
gung geltend machen wollen; dafu‹r ist die exakte Bezeichnung der Sache, auf
die sich die abgesonderte Befriedigung beziehen soll, erforderlich. Das KAG
normiert jedoch keine Rechtsfolge fu‹r die Nichtangabe, sondern es dient ledig-
lich der eigenen Sicherheit des Absonderungsgla‹ubigers, den Gegenstand so
exakt wie mo‹glich festzulegen.

D. Probleme bei der Verwertung in der Insolvenz

1. Laufende Exekutionsverfahren

Die Konkursero‹ffnung hat bestimmte materiell- und prozessrechtliche Wirkun-
gen. So werden etwa alle laufenden Verfahren gegen den Schuldner (Kreditneh-
mer), deren Ausgang einen Anspruch41 gegen die Konkursmasse ergeben
ko‹nnte, ex lege unterbrochen. Weiters ko‹nnen weder zusa‹tzliche Exekutionen
in das zur Masse geho‹rende Vermo‹gen durchgefu‹hrt, noch neue Absonderungs-
rechte erlangt werden.

Die KAG - Novelle im Jahr 2000 hat die Stellung des Erstehers der gemein-
schuldnerischen Liegenschaft im Rahmen eines Liegenschaftsexekutionsverfahrens
erheblich verbessert:

Das Eigentumsrecht an der ersteigerten Liegenschaft erwirbt der Ersteher
durch die Bezahlung des Meistbots und die gerichtliche Genehmigung der
Zuschlagserteilung (⁄ 150 EO). Wird innerhalb dieses Zeitraums der Konkurs
u‹ber den Noch-Liegenschaftseigentu‹mer ero‹ffnet, muss auf Antrag des Masse-
verwalters oder des Erstehers das Gericht u‹ber den Zuschlag entscheiden.42 Der
Ersteher wird, sofern er den Kaufpreis entrichtet hat, dann ru‹ckwirkend zum
Tag der Genehmigung der Zuschlagserteilung Liegenschaftseigentu‹mer. Der
Versteigerungserlo‹s fa‹llt in die Konkursmasse.

2. Absonderungsanspru‹che

Eine der materiell-rechtlichen Wirkungen der Konkursero‹ffnung ist, dass die
Absonderungsrechte erlo‹schen, wenn sie in den letzten zwei Monaten vor Einbrin-
gung des Antrags auf Konkurserkla‹rung erworben wurden. Wurde der Konkurs
mangels Vorliegens der Voraussetzungen aufgehoben, so ko‹nnen diese Rechte
erneut geltend gemacht werden. Wurden Sachen oder Forderungen wa‹hrend
40 ⁄ 14 Abs 1 lit c KAG.
41 Kitta, in: Konkurz a vyrovnanie — u«plne« znenie za«kona s vy«kladom, EPP 7/1998, ⁄ 14 Abs 1 lit d und l, 19.
42 Vgl. auch ⁄ 156 EO.
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der genannten Frist im Rahmen einer Zwangsvollstreckung verwertet, so fa‹llt
auch der Verwertungserlo‹s in die Masse.43

Reicht der Erlo‹s aus der Verwertung des sonstigen in die Masse geho‹renden
Vermo‹gens nicht einmal fu‹r die Begleichung der Entlohnung und der Ausgaben
des Verwalters sowie fu‹r die Kosten, die mit der Erhaltung und Verwaltung der
Masse verbunden sind, und ko‹nnen die Entlohnung und die Ausgaben des Ver-
walters auch nicht aus dem Vorschuss auf die Konkurskosten in vollem Umfang
beglichen werden, kann nach slowakischem Recht den Absonderungsgla‹ubigern
max. 70% des Erlo‹ses aus der Sondermasse ausgeha‹ndigt werden. Der Rest wird
nach der Verwertung der Masse oder im Verteilungsverfahren auseinanderge-
setzt (⁄ 28 Abs 4 KAG).

E. Gla‹ubigeranfechtung

1. Allgemeines

Die Anfechtung von Rechtshandlungen ist in den ⁄⁄ 15 und 16 KAG und daru‹ber
hinaus im ⁄ 42a ZGB geregelt.44 Die Anfechtungstatbesta‹nde der beiden
Gesetze decken sich, z.T. zieht die Anfechtung nach dem KAG aber andere
Rechtsfolgen nach sich.45

Die Anfechtung im Konkursverfahren dient den Gla‹ubigerinteressen. Das
Konkursvermo‹gen wird um jenes Vermo‹gen, das dem Gemeinschuldner zum
Zeitpunkt der Konkurserkla‹rung geho‹rte und welches er wa‹hrend des Konkur-
ses erwirbt, erweitert. Die Anfechtung gestattet es auch, Bestandteile des Ver-
mo‹gens zu beru‹cksichtigen, die vor der Konkurserkla‹rung aufgrund gewisser,
wenn auch gu‹ltiger Rechtshandlungen, verschoben worden sind.46

Gema‹§ ⁄ 15 Abs 1 KAG ist Inhalt der Anfechtung die Feststellung des
Gerichts, dass Rechtshandlungen des Schuldners, die zu einer Benachteiligung
eines Gla‹ubigers fu‹hren, rechtlich unwirksam sind. Der Gla‹ubiger und der Mas-
severwalter haben das Recht auf Anfechtung auch dann, wenn der Anspruch
gegenu‹ber dem Schuldner bereits vollstreckbar ist oder schon befriedigt wurde.

Die ⁄⁄ 15 Abs 1 und 16 Abs 1 KAG geben sowohl dem Masseverwalter als
auch Konkursgla‹ubigern das Recht, gegen den Anfechtungsgegner die Anfech-
tung klageweise geltend zu machen.

Die Rechtshandlungen des Schuldners, die einer Anfechtung zuga‹nglich
sind, lassen sich in mehrere Gruppen einteilen:47

43 ⁄ 14 Abs 1 lit c KAG.
44 Gesetz Nr 509/1991 Z.B..
45 Die Anfechtungsregeln der ⁄⁄ 15 und 16 KAG gehen jenen des ⁄ 42a ZGB vor. Kitta, in: Konkurz a vyrovnanie —

u«plne« znenie za«kona s vy«kladom, EPP 7/1998, ⁄⁄ 15 und 16, 21. Gem ⁄ 42a ZGB kann der Gla‹ubiger vom
Gericht verlangen, festzulegen, dass jene in den Absa‹tzen 2 bis 4 genannten Rechtshandlungen des Schuldners,
sofern sie die Befriedigung seiner eintreibbaren Forderung benachteiligen, ihm gegenu‹ber rechtlich unwirksam
sind. Dieses Recht hat der Gla‹ubiger auch dann, wenn der Anspruch gegenu‹ber dem Schuldner aus einer anfecht-
baren Rechtshandlung bereits eintreibbar ist oder schon befriedigt wurde. Auch diese Vorschrift dient dem
Schutz der Gla‹ubiger vor solchen Rechtshandlungen des Schuldners, die auf die Verringerung seines Vermo‹gens
abzielen. Dem Gla‹ubiger obliegt jedoch im gerichtlichen Verfahren der Beweis dafu‹r, dass durch die anfechtbare
Rechtshandlung das Vermo‹gen des Schuldners tatsa‹chlich geschma‹lert wurde. Svoboda a kol, Obćiansky Za«kon-
nı«k — aktualizovane« u«plne« znenie za«kona s vykladom, EPP/1999, ⁄ 42a, 38 f.

46 Steiner/Maza«k2, Konkurz a vyrovnanie 65.
47 Kravec, K niektory«m ota«zkam odporovatel�nosti pra«vnym u«konom. PaP 4/1998, 15 f.
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2. Anfechtung wegen Gla‹ubigerbenachteiligung

a. Wesen der Gla‹ubigerbenachteiligung

Gla‹ubigerbenachteiligung liegt dann vor, wenn sich die Befriedigung der Kon-
kursgla‹ubiger im Fall des Unterbleibens der betroffenen Rechtshandlung gu‹ns-
tiger gestaltet ha‹tte.

Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die der Schuldner in den letzten drei
Jahren vor Einleitung des Konkursverfahrens unter der Bedingung vorgenom-
men hat, dass
. es sich hierbei um einen Akt handelt, der mit der Absicht geta‹tigt wurde,

einen Konkursgla‹ubiger zu scha‹digen;
. und diese Absicht der anderen Seite bekannt war (⁄ 15 Abs 2 KAG)48.
Anfechtbar ist weiters eine Rechtshandlung, durch die der Konkursgla‹ubiger
des Gemeinschuldners — ab dem Zeitpunkt der Konkursero‹ffnung wird der
Schuldner ex lege zum Gemeinschuldner — benachteiligt wurde, und die zwi-
schen dem Gemeinschuldner und ihm perso‹nlich oder gesellschaftsrechtlich
nahe stehenden Personen in den letzten drei Jahren vor Einleitung des Konkurs-
verfahrens stattgefunden hat, wie etwa:
. einer ihm nahe stehenden Person, wie etwa nahe Verwandte (den Kreis

dieser Personen regelt ⁄ 116 ZGB49);
. einer juristischen Person, an welcher der Schuldner oder eine ihm nahe

stehende Person zum Zeitpunkt der Setzung dieser Rechtshandlung eine
Vermo‹gensbeteiligung von mindestens 10 % hatte;

. einer juristischen Person, in der der Schuldner oder eine ihm nahe stehende
Person Statutarorgan (z. B. Gescha‹ftsfu‹hrer) oder Mitglied eines Statutar-
organs (Gescha‹ftsfu‹hrung oder Vorstand), Prokurist oder Liquidator war;

. einer juristischen Person, in der die im vorstehenden Punkt bezeichnete
Person im Zeitpunkt der Setzung dieser Rechtshandlung eine Vermo‹gens-
beteiligung von mindestens 34% hatte;

. oder die der Schuldner im angegebenen Zeitraum zugunsten dieser Person
vorgenommen hat. Das gilt jedoch nicht, wenn die andere Partei nachweist,
dass sie auch bei gebu‹hrender Sorgfalt die Absicht des Schuldners, einen
Gla‹ubiger zu scha‹digen, nicht kennen konnte (⁄ 15 Abs 3 KAG).

Bei juristischen Personen als Schuldner ist auch eine Rechtshandlung, durch die
der Konkursgla‹ubiger des Gemeinschuldners benachteiligt wurde und die in
den letzten drei Jahren vor Einleitung des Konkursverfahrens gesetzt wurde,
die zwischen dem Schuldner und
. seinem Statutarorgan, seinem Prokuristen, Liquidator oder Gesellschafter;
. einer dem satzungsma‹§igen Organ, seinem Prokuristen, Liquidator oder

Gesellschafter nahe stehenden Person;

48 Die Beweislast obliegt daher dem Kla‹ger.
49 ⁄ 116 ZGB grenzt den Kreis der nahen Angeho‹rigen ab. Als direkte bzw. ausdru‹ckliche nahe Angeho‹rige gelten:

Verwandte im direkten Rang, Geschwister und der Ehegatte. Verwandte im direkten Rang sind direkte Vorfah-
ren, direkte Nachkommen, wie z. B. Eltern und Kinder, Gro§eltern und Kinder. Weiters za‹hlen die Geschwister
dazu, und zwar unabha‹ngig davon, ob sie beide Eltern gemeinsam oder nur ein Elternteil haben. Als indirekte
nahe Angeho‹rige gelten weitere Verwandte oder andere Personen in einem entsprechenden Verha‹ltnis zur besag-
ten Person, wie etwa der Schwager. Voraussetzung ist jedoch, dass zwischen diesen Personen ein enges Verha‹ltnis
besteht. Vgl Svoboda a kol, Obćiansky Za«konnı«k — aktualizovane« u«plne« znenie za«kona s vykladom, EPP/1999,
⁄ 116, 60.
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. einer juristischen Person, an welcher der Schuldner oder die unter a) und b)
angefu‹hrten Personen zum Zeitpunkt der Setzung der Rechtshandlung eine
Beteiligung von mindestens 10% hatten;

. einer juristischen Person, in der die unter a) und b) angefu‹hrte Person
satzungsma‹§iges Organ, Prokurist oder Liquidator war;

. einer juristischen Person, an der die unter lit d) angefu‹hrte Person zum
Zeitpunkt der Setzung der Rechtshandlung eine Vermo‹gensbeteiligung
von mindestens 34% besa§;

. bzw. die der Schuldner im angegebenen Zeitraum zum Vorteil einer dritten
Person abgeschlossen hat, anfechtbar; das gilt jedoch nicht, wenn die andere
Partei nachweist, dass sie auch bei gebu‹hrender Sorgfalt die Scha‹digungs-
interessen des Schuldners nicht erkennen konnte (⁄ 15 Abs 4 KAG).50

Eine Rechtshandlung des Schuldners, die im letzten Jahr vor der Einleitung des
Konkursverfahrens gesetzt wurde, ist anfechtbar unter der Bedingung, dass
. der vom Schuldner erhaltene Vermo‹genswert geringer war als der zum

Zeitpunkt der Ausfu‹hrung der Rechtshandlung angemessene Wert, und
der Schuldner sich bereits im Vermo‹gensverfall befunden hat oder aber
infolge dieser Rechtshandlung bankrott wurde (⁄ 15 Abs 5 KAG);51

. der Schuldner durch diese Rechtshandlung eine Vertragsstrafe zu bezahlen
hatte, die im Hinblick auf sein Vermo‹gen unangemessen war (⁄ 15 Abs 6
KAG).

Das Recht der Anfechtung haben der Konkursgla‹ubiger und der Masseverwalter
(⁄ 16 Abs 1 KAG).52 Dieses Recht ist durch Klage geltend zu machen gegenu‹ber
Personen,
. die mit dem Schuldner einen anfechtbaren Rechtsakt vereinbart haben sowie

gegen deren Erben,
. auf die der Vorteil aus der Rechtshandlung u‹bertragen wurde, jedoch nur

dann, wenn ihnen die Gru‹nde der Anfechtung des Rechtsaktes gegen ihren
Vorga‹nger bekannt waren (⁄ 16 Abs 3 KAG).

F. Auswirkungen der Anfechtung

Jene Rechtshandlung, die vom Konkursgla‹ubiger oder vom Masseverwalter
erfolgreich angefochten wurde, entfaltet gegenu‹ber den Konkursgla‹ubigern
keine Wirkung. Alles, wodurch das schuldnerische Vermo‹gen durch ange-
fochtene Rechtshandlungen geschma‹lert wurde, muss in die Masse ru‹ckge-
stellt werden, und wenn dies nicht mo‹glich ist, dafu‹r Ersatz in Geld geleistet
werden (⁄ 16 Abs 4 KAG). Das Anfechtungsrecht kann sowohl vor der Kon-

50 Durch ⁄ 15 Abs 3 und 4 KAG wird jener Personenkreis, der fu‹r die Zwecke des Konkurses als dem Schuldner
nahe stehend betrachtet wird, erweitert. Die Bedeutung dieser Norm liegt va darin, dass fu‹r den Nachweis der
Anfechtung des Rechtsaktes in diesen Fa‹llen die Benachteiligungsabsicht des Schuldners dem Gla‹ubiger gegen-
u‹ber nicht nachgewiesen werden muss. Es handelt sich hier um Personen, deren Ta‹tigkeit deutlich vom Willen
des Schuldners beeinflusst sein kann. Vgl dazu auch den Begru‹ndungsbericht des Justizministeriums der SR zum
KAG zu Punkt 23 der Novelle 12/1998 Z.z.

51 Die Novelle fu‹hrt hier ein objektives und daher leicht nachweisbares Kriterium ein. Vgl dazu auch den Begru‹n-
dungsbericht des Justizministeriums der SR zum KAG zu Punkt 23 der Novelle 12/1998 Slg.

52 Aus der begrifflichen Abgrenzung der Anfechtungsberechtigten la‹sst sich ableiten, dass das Anfechtungsrecht nur
wa‹hrend der Dauer des Konkursverfahrens besteht. Kitta, in: Konkurz a vyrovnanie — u«plne« znenie za«kona s
vy«kladom, EPP 7/1998, ⁄⁄ 15 und 16, 21.
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kurserkla‹rung als auch danach ausgeu‹bt werden. Es ist daher nicht an ein
bestimmtes Verfahrensstadium gebunden.53

G. Eigenkapitalersatzrecht

Das slowakische Insolvenzrecht kennt keine Vorschriften, die eine Konkurs-
anfechtung fu‹r Fa‹lle vorsehen, in denen der Gesellschafter einer in Konkurs
gegangenen Gesellschaft wegen von ihm begebener eigenkapitalersetzender Dar-
lehen in einem kritischen Zeitraum Befriedigung oder Sicherung erlangt.

53 Zur zeitlichen Geltendmachung der Anfechtungsklage; vgl Lipśic, Proble«my pra«vnej u«pravy konkurzu
a vyrovnania a na«vrhy de lege ferenda, Pra«vny Obzor, 5/1997, 523 f.
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Kapitel 3: Das Pfandrecht

I. Einleitung

In diesem Kapitel werden zuna‹chst alle Regeln dargestellt, die fu‹r das Pfand-
recht generell gelten. Das ZGB unterscheidet nicht grundsa‹tzlich zwischen
dem Pfandrecht an beweglichen Sachen und unbeweglichen Sachen, wie dies
andere Rechtsordnungen tun, sondern legt fu‹r das Pfandrecht generell grund-
legende Prinzipien fest. Das Pfandrecht an Forderungen und beweglichen
Sachen ist daher in diesem Kapitel abschlie§end erla‹utert. Die Besonderheiten
des Pfandrechts an Liegenschaften werden, weil sie sehr umfassend und wichtig
sind, in einem eigenen Kapitel erla‹utert.

II. Allgemeines

A. Definition

Das Pfandrecht ist in den ⁄⁄ 151a bis 151md und 552 ZGB54 geregelt. Es ist ein
beschra‹nktes dingliches Recht, das zur Sicherstellung einer Forderung an einer
Sache eingera‹umt wird und das Recht auf Befriedigung der besicherten Forde-
rung aus dem Pfandgegenstand bei Nichterfu‹llung der besicherten Forderung
vermittelt.

⁄ 151a Abs 1 ZGB entha‹lt die Definition des Pfandrechts: ªDas Pfandrecht
dient zur Sicherung einer Forderung und ihres Zubeho‹rs dadurch, dass im Falle
der nicht ordnungsgema‹§en und rechtzeitigen Erfu‹llung der Pfandgla‹ubiger
berechtigt ist, sich zu befriedigen oder die Befriedigung aus der verpfa‹ndeten
Sache (weiter nur das ªPfand�) zu beanspruchen.�

B. Die Pfandrechtsnovelle

Mit 1. Januar 2003 ist die Novelle55 des Zivilgesetzbuches56 (ZGB) in Kraft ge-
treten (Pfandrechtsnovelle 2003), wodurch es zu einer tiefgreifenden A‹ nderung
des slowakischen Pfandrechtssystems gekommen ist. Eingefu‹hrt wurde erstmals
ein Registerpfandrecht fu‹r Sachen, Rechte und sonstige Vermo‹genswerte.

Fu‹r Mobilien brachte dies eine wesentliche Lockerung des bislang strengen
Faustpfandprinzips mit sich. Neben die ansonsten fu‹r das gu‹ltige Entstehen des
Pfandrechts an beweglichen Sachen notwendige ko‹rperliche U‹ bergabe tritt als
neue Erwerbsart (Modus) die Eintragung in ein von den Notariaten zentral
gefu‹hrtes Pfandrechtsregister (Pfandrechtsregister). Bezu‹glich der Vorschriften
zum Pfandrecht an unbeweglichen Sachen (Hypothek) ist es zu keinen wesent-
lichen A‹ nderungen gekommen.

Das neue Pfandrecht hat insbesondere folgende signifikante Neuerungen mit
sich gebracht:
. Die Registrierung in einem zentralen Pfandrechtsregister als Modus fu‹r das

gu‹ltige Entstehen des Pfandrechts,

54 Gesetz Nr 40/1964 Zivilgesetzbuch (Obćiansky Za«konnı«k) idgF.
55 Das Gesetz Nr. 526/2002 Z.z. u‹ber die A‹ nderung und Erga‹nzung des Zivilgesetzbuches in der Fassung spa‹terer

Vorschriften sowie u‹ber die A‹ nderung und Erga‹nzung weiterer Gesetze wurde in der slowakischen Gesetzes-
sammlung kundgemacht.

56 Gesetz Nr. 40/1964 Z.B.. idgF. Das neue Pfandrecht ist im ZGB in den ⁄⁄ 151a bis 151m sowie den ⁄⁄ 151ma
bis 151md geregelt.
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. eine genauere Festlegung dessen, was als mo‹glicher Gegenstand des Pfand-
rechts in Betracht kommt,

. die Sta‹rkung des Prinzips der Vertragsfreiheit beim rechtsgescha‹ftlichen
Pfandrechtserwerb,

. eine Verscha‹rfung des Priorita‹tsprinzips,

. die Abschaffung des Vorzugspfandrechtes des Fiskus,

. neue Vorschriften fu‹r die Pfandverwertung.
Das neue Pfandrecht ist grundsa‹tzlich auch auf die vor dem 01. 01. 2003 ent-
standenen Pfandrechtsverha‹ltnisse anzuwenden. Ausgenommen sind Fragen,
die mit dem Entstehen und mit Anspru‹chen aus solchen schon vorher ent-
standenen Rechtsverha‹ltnissen zusammenha‹ngen, welche weiterhin nach alter
Rechtslage zu beurteilen sind.

Diejenigen Pfandrechte, die nach neuer Rechtslage in das Pfandrechtsregis-
ter einzutragen sind, mussten bis la‹ngstens 30.06.2003 eingetragen werden,
widrigenfalls sie ex lege erloschen. Sollte die Eintragung von Pfandrechten
an beweglichen Sachen, die bereits wirksam durch ko‹rperliche U‹ bergabe ent-
standen sind, bis spa‹testens 31. 03. 2003 begehrt worden sein, so erfolgt die
Registrierung mit Wirkung zum 01. 01. 2003.

C. Weitere rechtliche A‹ nderungen

Weiters kam es im Zuge der Pfandrechtsnovelle auch zu einer A‹ nderung der
Notariatsordnung (NO)57 sowie zum Erlass einer Durchfu‹hrungsvorschrift u‹ber
die Einzelheiten zum Pfandrechtsregister58. Au§erdem sind neue Verwertungs-
vorschriften in Kraft getreten, na‹mlich das Gesetz u‹ber freiwillige Versteige-
rungen59, welches neben der Zivilgerichtsordnung60 (ZGO) und der Exekuti-
onsordnung61 (EO) eine entscheidende Rolle spielt.

Bisher konnte ein vertragliches Pfandrecht an beweglichen Sachen nur dann
wirksam entstehen, wenn die Sache entweder dem Pfandgla‹ubiger oder verein-
barungsgema‹§ einem Dritten u‹bergeben wurde oder aber die Entstehung des
Pfandrechtes in einer solchen Urkunde festgehalten wurde, die das Eigentum
des Pfandbestellers am Pfandgegenstand auswies und fu‹r das wirksame Verfu‹gen
u‹ber den Gegenstand notwendig war. Der daraus resultierende Nachteil, na‹m-
lich dass der Pfandbesteller die Sache fu‹r seine gescha‹ftlichen Aktivita‹ten nicht
weiter nutzen konnte, machte das Mobiliarpfandrecht quasi zu einem ªtoten�
Institut.

Seit der Pfandrechtsnovelle 2003 ist der Gla‹ubiger nicht nur explizit berech-
tigt, die Befriedigung aus dem Pfand im Wege der gerichtlichen Zwangsvoll-
streckung oder Exekution zu verlangen, sondern sich auch selbst aus dem Pfand
zu befriedigen, sei es durch direkten Verkauf oder freiwillige Versteigerung des
Pfandes.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Pfandgla‹ubiger zur Verwertung des
Pfandes vertraglich eine dritte Person bevollma‹chtigt. Diese dritte Person kann
dann entweder im Namen und auf Rechnung des Pfandgla‹ubigers oder im eige-

57 Gesetz Nr 323/1992 Slg u‹ber die Notare und die notarielle Ta‹tigkeit idgF.
58 Verordnung des Justizministeriums Nr 607/2002 Slg.
59 Gesetz Nr 527/2002 Slg.
60 Gesetz Nr 99/1963 idgF.
61 Gesetz Nr 233/1995 idgF.
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nen Namen und auf Rechnung des Pfandgla‹ubigers ta‹tig werden. Die auf diese
Weise bevollma‹chtigte Person muss gema‹§ ⁄ 73d Abs 1 lit. f) NO in das Pfand-
rechtsregister anstelle des Pfandgla‹ubigers eingetragen werden.62

III. Eigenschaften der besicherten Forderung

Das Pfandrecht ist ein akzessorische Recht, das hei§t es ist im Hinblick auf seinen
Bestand sowie auf den Haftungsumfang von der besicherten Forderung abha‹n-
gig.

Das Pfandrecht sichert gema‹§ ⁄ 151c Abs 1 ZGB sowohl Geldforderungen
als auch Nicht-Geldforderungen, deren Wert bestimmt oder zumindest jeder-
zeit wa‹hrend der Dauer des Bestehens des Pfandrechtes bestimmbar ist. Im
Pfandvertrag muss, falls der exakte Wert der Geldforderung noch nicht fest-
stehen sollte, jedenfalls der mo‹gliche Ho‹chstwert der zu besichernden Schuld-
summe angefu‹hrt werden.63

Das Pfandrecht sichert auch ku‹nftige oder bedingt entstehende Forderungen
(⁄ 151c Abs 2 ZGB). Hier empfiehlt es sich, im Pfandvertrag genau zu regeln,
wann das Pfandrecht spa‹testens erlo‹schen soll, das hei§t die genaue Anfu‹hrung
des Falles, dass die Forderung nicht entsteht oder eine bestimmte Bedingung
nicht erfu‹llt wird.64

IV. Umfang der besicherten Forderung

Das Pfand haftet in erster Linie fu‹r die Verbindlichkeit, daru‹ber hinaus haftet es
aber auch fu‹r sa‹mtliches Zubeho‹r zur Forderung. Gesichert werden daher
neben der Hauptforderung auch Zinsen, Verzugszinsen bzw. allfa‹llige Verzugsge-
bu‹hren einschlie§lich der mit der Geltendmachung der Forderung verbundenen
Verfahrenskosten (⁄ 151a Abs 1 ZGB).65

V. Gegenstand des Pfandrechtes

A. Allgemeines

Es ist nunmehr in ⁄ 151d Abs 1 ZGB ausdru‹cklich geregelt, was als Gegenstand
des Pfandrechts in Betracht kommen kann. Als Pfand kommen praktisch alle
beweglichen und unbeweglichen Sachen, Rechte und sonstige Vermo‹genswerte
(wie etwa Schutzmarken), Wohnungen und nicht zu Wohnzwecken dienende
Ra‹umlichkeiten in Frage, sofern diese nur frei u‹bertragbar und somit verwertbar
sind.66

62 Mathernova«/Valova«/Hucı«kova«, Reforma za«loźne«ho pra«va, EPP 6-7/2003, komenta«r k ⁄ 151a ZGB, 66.
63 Mathernova«/Valova«/Hucı«kova«, Reforma za«loźne«ho pra«va, EPP 6-7/2003, komenta«r k ⁄ 151c ZGB, 68.
64 Mathernova«/Valova«/Hucı«kova«, Reforma za«loźne«ho pra«va, EPP 6-7/2003, komenta«r k ⁄ 151c ZGB, 69.
65 Mathernova«/Valova«/Hucı«kova«, Reforma za«loźne«ho pra«va, EPP 6-7/2003, komenta«r k ⁄ 151a ZGB, 66. Gem

⁄ 121 Abs 3 ZGB sind die Zinsen, die Verzugszinsen, die Verzugsgebu‹hren und die mit der Geltendmachung
der Forderung verbundenen Kosten als Zubeho‹r der Forderung zu betrachten. Zinsen ko‹nnen nach ⁄ 658
Abs 1 ZGB bei einem Gelddarlehen vereinbart werden. Besteht die Darlehensvaluta nicht in Geld besteht, kann
anstelle von Zinsen eine gro‹§ere Menge oder eine Sache besserer Qualita‹t, in der Regel aber der gleichen Art
und Gu‹te, zuru‹ckgegeben werden (⁄ 658 Abs 2 ZGB). Svoboda a kol, EPP 1-2/1998, ⁄ 121, 63 f.

66 Als Gegenstand des Pfandrechts kommt im Ergebnis jede Sache in Betracht, an der man Eigentum erwerben kann
und die gleichzeitig ªfrei� u‹bertragbar und somit verwertbar ist. Sachen, die diese Eigenschaften nicht besitzen,
sei es aufgrund ihrer Natur oder aufgrund von Sondervorschriften, scheiden somit als Gegenstand des Pfand-
rechts aus; vgl. Bureś/Drapal, Za«stavnı« pra«vo v soudnı« praxı«2. Sondergesetze, wie etwa die Exekutionsordnung
oder die Zivilprozessordnung, ko‹nnen die Verwertbarkeit ausschlie§en.
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Die Pfandrechtsnovelle bringt eine Aufweichung des strengen Spezialita‹ts-
grundsatzes, wonach nur an individuell bestimmten Sachen dingliche Rechte
begru‹ndet werden ko‹nnen, mit sich, indem etwa auch Sachgesamtheiten oder
Unternehmen(steile) als Gegenstand des Pfandrechts in Betracht kommen.
Explizit ist geregelt, dass die angefu‹hrten Pfandgegensta‹nde auch dann als Pfand
in Frage kommen, wenn diese erst ku‹nftig oder bedingt entstehen (⁄ 151d Abs
1 und Abs 4 ZGB).

Das Pfandrecht erstreckt sich auf das Pfand selbst, auf dessen Bestandteile,
Fru‹chte und Zuwa‹chse sowie dessen Zubeho‹r, sofern im Pfandvertrag oder
durch das Gesetz nichts anderes geregelt ist. Mangels Vereinbarung erstreckt
sich das Pfandrecht auf die Fru‹chte und Zuwa‹chse nur dann, solange diese noch
nicht von der Hauptsache abgesondert sind (⁄ 151d Abs 2 ZGB).

Es kann zugunsten einer Forderung auch ein Pfandrecht an mehreren
Gegensta‹nden begru‹ndet werden.67 Auf die Problematik des sog. simultanen
Pfandrechts wird im Teil Hypothek insbesondere bei der Verwertung der Simul-
tanhypothek na‹her eingegangen.

B. Verpfa‹ndung von beweglichen Sachen

Bewegliche Sachen ko‹nnen durch die U‹bergabe der Sache an die Bank oder
durch Eintragung in ein Register verpfa‹ndet werden. Aufgrund der wirtschaft-
lichen Nutzungsmo‹glichkeit durch den Schuldner erfreut sich die Registerein-
tragung der gro‹§eren Beliebtheit.

C. Verpfa‹ndung von unbeweglichen Sachen (Hypothek)

Gegenstand der Hypothek ist in erster Linie die Liegenschaft samt ihrem Zube-
ho‹r, dem Zuwachs und den noch nicht abgesonderten Fru‹chten. Fu‹r die Hypo-
thek eignen sich aber auchWohnungen oder Gescha‹ftsra‹ume. Die Belastung eines
Miteigentumsanteils bzw. eines ideellen Anteils durch eine Hypothek ist ebenfalls
mo‹glich, sobald dieser aus der Gesamtsache des Alleineigentu‹mers konkre-
tisiert wurde68. Die Gro‹§e eines ideellen Anteils bestimmt sich im Sinne des
⁄ 137 Abs 2 ZGB prima‹r durch Rechtshandlungen (hier vor allem im Wege
der Parteienvereinbarung), Rechtsvorschriften oder Gerichtsentscheidung.

D. Verpfa‹ndung von Forderungen

Auch Forderungen ko‹nnen verpfa‹ndet werden, soweit sie eine Sache, ein Recht
oder einen anderen Vermo‹genswert zum Gegenstand haben. Das Pfandrecht an
einer Forderung erstreckt sich auch auf deren Zinsen und sonstiges Zubeho‹r
(⁄151mb Abs 1 ZGB).

Fu‹r das Entstehen eines Pfandrechts an Forderungen ist ein schriftlicher Ver-
trag zwischen dem Pfandgla‹ubiger und dem Pfandbesteller, der gleichzeitig
Gla‹ubiger der zu verpfa‹ndenden Forderung ist, erforderlich. Das Pfandrecht
an einer Geldforderung wird dem Drittschuldner (ªpoddlźnı«k�) gegenu‹ber erst
dann wirksam, wenn dieser vom Pfandbesteller schriftlich benachrichtigt oder
ihm das Entstehen des Pfandrechts vom Pfandgla‹ubiger nachgewiesen wird. Fu‹r
den Nachweis reicht der Auszug aus dem Pfandrechtsregister (⁄ 151mb Abs 2

67 ⁄ 151d Abs 5 ZGB.
68 Svoboda a kol, Obćiansky Za«konnı«k - komenta«r, ⁄ 151a.
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ZGB). Der Drittschuldner ist dann verpflichtet, an den Pfandgla‹ubiger direkt
oder an eine dritte, durch den Pfandgla‹ubiger bestimmte Person, zu leisten
(⁄ 151mb Abs 3 ZGB). Die Erfu‹llung der Geldschuld durch den Drittschuldner
hat der Pfandgla‹ubiger dem Pfandschuldner schriftlich mitzuteilen.

Ist die Person des Drittschuldners mit dem Pfandgla‹ubiger ident, kann die
Bank ihre Forderung auf Ru‹ckzahlung eines gewa‹hrten Kredits aus dem Konto,
das der Schuldner in der Bank fu‹hrt, befriedigen.69

E. Verpfa‹ndung von Wertpapieren

Grundlage fu‹r die Verpfa‹ndung von Wertpapieren bilden die ⁄⁄ 44 bis 52 WPG,
subsidia‹r gelten die Vorschriften des ZGB sowie des HGB. Ein Wertpapier ist
demnach ein spezifischer Vermo‹genswert und keine Sache im herko‹mmlichen
Sinne. Ein Wertpapier kann auch in einer Urkunde verbrieft sein, in den ge-
setzlich vorgesehenen Fa‹llen ko‹nnen diese in ein Wertpapierverzeichnis beim
Zentralen Depositar fu‹r Wertpapiere (es handelt sich dabei um eine juristische
Person, welche berechtigt ist, das Verzeichnis der Wertpapiere zu fu‹hren) ein-
getragen sein (sog. ªimmaterielle Wertpapiere�)70. Voraussetzung fu‹r die Ver-
pfa‹ndung von Wertpapieren ist, dass ihre U‹ bertragbarkeit auf dritte Personen
nicht beschra‹nkt ist.

F. Verpfa‹ndung von Gescha‹ ftsanteilen

Die Zula‹ssigkeit der Verpfa‹ndung eines Gescha‹ftsanteils einer GmbH ist in ⁄ 117a
Abs 1 bis Abs 5 HGB geregelt.71 Das Pfandrecht wird demnach durch einen
schriftlichen Pfandvertrag begru‹ndet, wobei die Unterschriften der Vertrags-
parteien zu beglaubigen sind.

Die Verpfa‹ndung ist ausgeschlossen, sofern der Gesellschaftsvertrag eine
U‹ bertragung der Gescha‹ftsanteile ausschlie§t. Sollte der Gesellschaftsvertrag
bestimmte Erfordernisse (z. B. Zustimmung der Generalversammlung) fu‹r
die U‹ bertragung des Gescha‹ftsanteils regeln, so mu‹ssen, damit das Pfandrecht
rechtswirksam begru‹ndet werden kann, diese Erfordernisse bei der Verpfa‹n-
dung des Gescha‹ftsanteils auch eingehalten werden. Fu‹r die U‹ bertragung des
Gescha‹ftsanteils bei der Verwertung eines (wirksamen) Pfandrechts ist die
Zustimmung der Generalversammlung dann jedoch nicht mehr erforderlich.

Das Pfandrecht am Gescha‹ftsanteil entsteht durch Eintragung in das
Handelsregister. Den Antrag auf Eintragung des Pfandrechts bzw. auf dessen
Lo‹schung hat der Pfandgla‹ubiger oder der Pfandschuldner einzubringen.72

Explizit geregelt ist, dass wa‹hrend der Dauer des Bestehens des Pfandrechts
der Gesellschafter die mit seiner Beteiligung an der Gesellschaft verbundenen
Rechte auch weiterhin ausu‹bt.
69 Mathernova«/Valova«/Hucı«kova«, Reforma za«loźne«ho pra«va, EPP 6-7/2003, komenta«r k ⁄ 151mb ZGB, 85. (Vgl

auch ⁄ 151mb Abs 6 ZGB).
70 Vgl dazu auch Dédić/Baumgartner, Tschechisches und slowakisches Wirtschaftsrecht, 141 ff. Vgl weiters den

Wortlaut des ⁄ 1 Abs 4 WPG.
71 Dies ist erst seit der HGB — Novelle Gesetz Nr 500/2001 Slg explizit geregelt, welche seit 1. 1. 2002 in Kraft ist

und bis dahin a‹u§erst strittig war. Fu‹r die Zula‹ssigkeit schon vor der Novelle etwa Ćarnogursky«, U‹ bertragung von
Anteilen an Kapitalgesellschaften nach slowakischem Recht, WIRO 2/1996, 62; zum o‹sterreichischen Recht vgl
Koppensteiner, GmbH-Gesetz Kommentar2, ⁄ 76 Rz 28 ff.

72 Dem Antrag mu‹ssen der Pfandvertrag sowie Urkunden beigelegt werden, die belegen, dass die gesetzlichen
Voraussetzungen erfu‹llt sind, wie etwa der allfa‹llig erforderliche Beschluss der Generalversammlung, mit
dem die Zustimmung zur Verpfa‹ndung des Gescha‹ftsanteils erteilt wird.
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VI. Bestellung des Pfandrechtes

Als Titel fu‹r den Erwerb des Pfandrechtes kommen gema‹§ ⁄ 151c Abs 1 ZGB in
Betracht:
. ein schriftlicher Vertrag,
. ein Erbenu‹bereinkommen,
. eine Entscheidung des Gerichts bzw. Verwaltungsorgans oder
. das Gesetz.

In der Kreditsicherungspraxis ist die vertragliche Begru‹ndung am bedeu-
tendsten. Im schriftlichen73 Pfandbestellungsvertrag muss bei sonstiger Ungu‹ltig-
keit der Wert der zu sichernden Forderung sowie der Pfandgegenstand genau
bestimmt sein (⁄ 151c Abs 2 bis Abs 4 ZGB). Wird im Pfandvertrag nicht
der genaue Wert der Forderung festgelegt, so ist jedenfalls deren Ho‹chstwert
(Ho‹chstbetragsforderung) zu bestimmen.

Weiters ist im Pfandbestellungsvertrag auch der Rechtsgrund der besicher-
ten Forderung anzufu‹hren (z. B. der Kreditvertrag).

Der Pfandgegenstand muss entweder individuell, der Menge oder Gattung
nach oder auf solch eine Weise bestimmt werden, dass dieser jederzeit wa‹hrend
des Bestehens des Pfandrechts feststellbar ist.

Ausdru‹cklich ist normiert, dass eine die Bestellung eines Pfandrechts
untersagende Vereinbarung Dritten gegenu‹ber unwirksam ist.74

VII. Entstehung des Pfandrechtes

Mit der Pfandrechtsnovelle wurde als grundsa‹tzliche Erwerbsart (Modus) fu‹r das
Pfandrecht die Eintragung in ein von der Notariatskammer zentral gefu‹hrtes
Pfandrechtsregister75 eingefu‹hrt.76 Sondergesetzlich kann auch weiterhin fu‹r
den Pfandrechtserwerb die Eintragung in jeweilige Sonderregister77 normiert
werden.78

Fu‹r das Entstehen eines Pfandrechtes an Liegenschaften, Wohnungen und
nicht zu Wohnzwecken dienenden Ra‹umlichkeiten (Hypothek) ist grundsa‹tzlich
weiterhin die Eintragung in den Liegenschaftskataster, fu‹r das Pfandrecht etwa
an Schutzmarken oder Patenten die Eintragung in das Patent- bzw. Schutz-
markenregister erforderlich. Einer zusa‹tzlichen Eintragung in das Pfandrechts-
register bedarf es in diesem Fall nicht.79

Fu‹r das Entstehen des Pfandrechtes an einer Gesamtheit von Sachen, Rech-
ten und sonstigen Vermo‹genswerten oder an einem Unternehmen(steil) wird
explizit die Eintragung in das Pfandrechtsregister normiert. Sofern solche Sach-
gesamtheiten einzelne Sachen beinhalten, fu‹r welche gesetzlich eine gesonderte
Eintragung normiert ist, muss daru‹ber hinaus zwingend die Eintragung in das

73 Zum Entfall des Schrifterfordernisses siehe dieses Kapitel, Entstehung des Pfandrechts.
74 ⁄ 151d Abs 6 ZGB.
75 Vgl ⁄ 73f Abs 3 des Gesetzes des Slowakischen Nationalrats Nr 323/1992 Slg idgF u‹ber die Notare und die nota-

rielle Ta‹tigkeit (Notariatsordnung). Das Pfandrechtsregister hat rein informellen Charakter; vgl Mathernova«/
Valova«/Hucı«kova«, Reforma za«loźne«ho pra«va, EPP 6-7/2003, komenta«r k ⁄ 151e ZGB, 72.

76 ⁄ 151e Abs 1 ZGB.
77 Liegenschaftskataster, Wertpapierverzeichnis des zentralen Depositars, Markenschutzregister, Patentregister,

Seeschifffahrtsregister, Flugzeugregister.
78 ⁄ 151e Abs 1 bis Abs 3 ZGB.
79 ⁄ 151e Abs 4 ZGB.
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entsprechende Sonderregister vorgenommen werden, wenn an der einzelnen
Sache ein Pfandrecht begru‹ndet werden soll.80

Fu‹r den Pfandrechtserwerb an Sachen, Wohnungen, Gescha‹ftsra‹umen,
Rechten und sonstigen Vermo‹genswerten, die der Pfandschuldner erst ku‹nftig
erwirbt, die erst ku‹nftig entstehen oder deren Entstehung von der Erfu‹llung
einer Bedingung abha‹ngt, ist ebenfalls die vorherige Eintragung in das Pfand-
rechtsregister vorgesehen. Daru‹ber hinaus ist jedoch fu‹r das Entstehen des
dinglichen Pfandrechtes erforderlich, dass der Pfandschuldner nachtra‹glich
am Gegenstand das Eigentum oder ein sonstiges Recht erwirbt. Auch hier kann
allenfalls die zusa‹tzliche Eintragung in ein Sonderregister notwendig sein. Im
Hinblick auf die Entstehung des Pfandrechtes wird dann in das Sonderregister
der Zeitpunkt des Erwerbs des Eigentums oder eines sonstiges Rechtes einge-
tragen. Fu‹r den Rang ist jedoch stets der Zeitpunkt der Registrierung ma§-
geblich.81

Aus oben Gesagtem folgt, dass ku‹nftig der Pfandrechtserwerb an beweg-
lichen Sachen die ko‹rperliche U‹ bergabe der Sache nicht mehr zwingend voraus-
setzt. Pfandrechte an Mobilien ko‹nnen allerdings auch in Zukunft weiterhin
durch U‹ bergabe der Sache an den Pfandgla‹ubiger oder an einen Dritten, der
die Sache aufbewahren soll, entstehen (sog. Besitzpfandrecht oder Faustpfand).

Konkret kommen fu‹r das Besitzpfandrecht folgende U‹ bergabearten in
Betracht:
. Die Sache kann an den Pfandgla‹ubiger u‹bergeben werden (sog. Faustpfand).

Der Pfandbesteller darf die Sache nicht weiter in seiner Gewahrsame haben
(z. B. als Lagerhalter oder Verwahrer); die vertragliche Vereinbarung einer
Nutzung der verpfa‹ndeten Sache durch den Pfandbesteller wird jedoch als
zula‹ssig angesehen.

. Alternativ dazu kann die Entstehung des Pfandrechts auch in einer Urkunde
festgehalten werden, die das Eigentum des Pfandbestellers am Pfandgegen-
stand ausweist. Diese Urkunde ist fu‹r eine wirksame Verfu‹gung u‹ber den
Gegenstand notwendig.82

. Pfandbesteller und Pfandgla‹ubiger ko‹nnen auch die U‹ bergabe der Sache an
eine dritte Person, z. B. an einen Treuha‹nder, vereinbaren, der die Sache
aufbewahren soll.

Ein solches Besitzpfandrecht setzt keinen schriftlichen Pfandvertrag voraus. Es
kann jedoch zu jedem beliebigen Zeitpunkt in das Pfandrechtsregister freiwillig
eingetragen werden. In diesem Fall muss jedoch eine schriftliche, von beiden
Parteien unterzeichnete Besta‹tigung u‹ber den Inhalt der Vereinbarung angefer-
tigt werden (⁄ 151e Abs 5 ZGB). Eine solche Eintragung ist empfehlenswert, da
der slowakische Gesetzgeber das registrierte Pfandrecht vor dem Besitzpfand-
recht bevorzugt (Durchbrechung des Priorita‹tsgrundsatzes), was insbesondere

80 Es ha‹ngt daher vom Willen der Parteien ab; vgl Mathernova«/Valova«/Hucı«kova«, Reforma za«loźne«ho pra«va, EPP
6-7/2003, komenta«r k ⁄ 151f ZGB, 73.

81 Vgl ⁄ 151k Abs 1 ZGB.
82 Die Verpfa‹ndung eines Kraftfahrzeuges durch Anbringen eines Zeichens im sog. technischen Ausweis (ªtechnicky«

preukaz�) ist heute nicht mehr zula‹ssig. Die Verpfa‹ndung eines Flugzeugs durch Bezeichnung in der Besta‹tigung
u‹ber die Eintragung des Flugzeugs in das Flugregister ist hingegen mo‹glich; vgl Svoboda a kol, Obćiansky Za«kon-
nı«k, EPP 1-2/1998, ⁄ 151b ZGB, 98 ff.
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beim Grundsatz der Befriedigung mehrerer Pfandrechte an einem Pfand ent-
sprechend ihrem Registrierungsrang zum Ausdruck kommt.83

Das slowakische Recht entha‹lt jedoch keine Regelungen u‹ber die Zula‹ssig-
keit eines gutgla‹ubigen Pfandrechtserwerbs.

VIII. Rechtsverha‹ ltnisse zwischen mehreren Pfandgla‹ubigern

Ein Pfand kann auch mehrfach — an mehrere Gla‹ubiger — verpfa‹ndet werden,
wobei die Verteilung des Erlo‹ses streng dem Grundsatz der Priorita‹t folgt.
Der Rang der Pfandrechte, und damit die Priorita‹t, bestimmt sich nach dem
fru‹hesten Zeitpunkt der Eintragung in das Pfandrechtsregister bzw. in das jewei-
lige Sonderregister. In der slowakischen Kreditsicherungspraxis ist die Mehr-
fachverpfa‹ndung beweglicher Sachen als Kreditsicherungsinstrument durchaus
u‹blich.

Hat bei beweglichen Sachen der Erwerb mehrerer Pfandrechte teils durch
Eintragung in das Pfandrechtsregister, teils durch ko‹rperliche U‹ bergabe statt-
gefunden, so haben, wie bereits erwa‹hnt, gema‹§ ⁄ 151k Abs 2 ZGB die im
Pfandrechtsregister eingetragenen Pfandrechte entsprechend dem Rang ihrer
Eintragung Vorrang. Die bis zur Wirksamkeit der Pfandrechtsnovelle sonder-
gesetzlich ermo‹glichten Vorzugspfandrechte des Staates (Steuerpfandrecht)
wurden mit der Pfandrechtsnovelle ausnahmslos beseitigt.84

Bestehen an ein und demselben Gegenstand mehrere Pfandrechte, ko‹nnen
die Pfandgla‹ubiger u‹ber den Befriedigungsrang ihrer Pfandrechte untereinander
Vereinbarungen treffen. Eine solche Rangvereinbarung erlangt mit deren Ein-
tragung in das Pfandrechtsregister bzw. in das jeweilige Sonderregister Wirk-
samkeit, wobei dies von sa‹mtlichen involvierten Pfandgla‹ubigern gemeinsam
beantragt werden muss. Rechte von an einer solchen Vereinbarung nicht betei-
ligten Pfandgla‹ubigern werden durch eine solche Vereinbarung nicht beru‹hrt.

IX. U‹ bertragung des Pfandgegenstandes

Kommt es zur (vertraglichen) U‹ bertragung bzw. zum (gesetzlichen85) U‹ bergang
des Pfandgegenstandes, wirkt gema‹§ ⁄ 151h Abs 1 ZGB das Pfandrecht grund-
sa‹tzlich mitsamt den vertraglich eingera‹umten Rechten und Pflichten in vollem
Umfang auch gegenu‹ber dem Erwerber der Pfandsache weiter. Der Erwerber
ist daher verpflichtet, die Ausu‹bung des Pfandrechtes zu dulden86.

Das Pfandrecht ist daher ein sog. absolutes Recht, das grundsa‹tzlich gegen
jedermann durchsetzbar ist.

Das Pfandrecht wirkt jedoch dann nicht gegen den Erwerber des Pfandge-
genstandes, sofern:
. der Pfandvertrag regelt, dass der Pfandschuldner das Pfand oder einen Teil

davon ohne das Pfandrecht u‹bertragen kann, oder
. das ZGB oder ein Sondergesetz eine Sondervorschrift entha‹lt.

83 Vgl ⁄ 151k ZGB.
84 Mathernova«/Valova«/Hucı«kova«, Reforma za«loźne«ho pra«va, EPP 6-7/2003, komenta«r k ⁄ 151k ZGB, 79.
85 Etwa im Erbschaftswege.
86 Gema‹§ ⁄ 151i Abs 1 ZGB kann der Pfandschuldner das Pfand auf u‹bliche Art und Weise benutzen, wobei er sich

jedoch sa‹mtlicher Handlungen enthalten muss, die den Wert des Pfandes verringern, au§er der gewo‹hnlichen
Abnutzung. Im Pfandvertrag ko‹nnen die Parteien die einzelnen Sorgfaltspflichten ausfu‹hrlich regeln; vgl Mather-
nova«/Valova«/Hucı«kova«, Reforma za«loźne«ho pra«va, EPP 6-7/2003, komenta«r k ⁄ 151i ZGB, 76.
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Weiters geht das Pfandrecht gema‹§ ⁄ 151h Abs 3 ZGB dann nicht auf den
Erwerber u‹ber, wenn:
. der Pfandschuldner das Pfand im gewo‹hnlichen Gescha‹ftsverkehr im Rah-

men der Ausu‹bung des Unternehmensgegenstandes vera‹u§ert oder
. der Erwerber im U‹ bertragungs-/U‹ bergangszeitpunkt bei Anwendung der

erforderlichen Sorgfalt bezu‹glich der Lastenfreiheit des Pfandes gutgla‹ubig
war. Es gilt hier jedoch die widerlegbare gesetzliche Vermutung, dass
ein im Pfandrechtsregister (nicht aber im Sonderregister87) eingetragenes
Pfandrecht die Gutgla‹ubigkeit ausschlie§t.

Der Pfandschuldner und der Erwerber sind verpflichtet, die A‹ nderung der
Person des Pfandschuldners im Pfandrechtsregister oder im jeweiligen Sonder-
register nachtra‹glich eintragen zu lassen, wenn fu‹r die Entstehung des Pfand-
rechtes die Registrierung gema‹§ dem ZGB oder gema‹§ einer Sondervorschrift
erforderlich ist. Fu‹r allfa‹llige Scha‹den, die durch die Verletzung dieser Pflicht
entstehen, haften beide solidarisch. Diese Haftung kann vertraglich nicht ausge-
schlossen werden.88

Eine gerichtliche Zwangsvollstreckung oder ein Exekutionsverfahren in den
Pfandgegenstand kann nur dann durchgefu‹hrt werden, wenn der Berechtigte
entweder selbst Pfandgla‹ubiger ist oder, sofern dies nicht der Fall ist, wenn
dieser der Zwangsvollstreckung oder der Exekution zustimmt89.

X. Verwertung des Pfandes

A. Allgemeines

Die Pfandrechtsnovelle sieht in ⁄ 151j Abs 1 ZGB fu‹r den Fall der nicht recht-
zeitigen und ordentlichen Erfu‹llung der durch das Pfandrecht besicherten For-
derung folgende Verwertungsarten vor:
. die im Pfandvertrag festgelegte Art und Weise (z. B. der Freihandverkauf),
. den freiwilligen Verkauf in der o‹ffentlichen Versteigerung nach Sondervor-

schriften,
. die Verwertung aufgrund eines Exekutionstitels nach Sondervorschriften im

Rahmen eines Zwangsvollstreckungsverfahrens (ZGO oder EO).
Die Bestimmungen u‹ber die Befriedigung des Pfandrechts sind auch anzuwen-
den, wenn die besicherte Forderung bereits verja‹hrt ist90. Dies stellt daher eine
Ausnahme vom Akzessorieta‹tsgrundsatz dar. Ausdru‹cklich wird nunmehr in
⁄ 151j Abs 3 ZGB eine Vereinbarung dahingehend, dass der Pfandgegenstand
nach Fa‹lligkeit der Schuld automatisch dem Pfandgla‹ubiger ins Eigentum zufal-
len soll, fu‹r ungu‹ltig erkla‹rt91 (Verbot der Verfallsklausel).

Besteht das Pfandrecht zugunsten der besicherten Forderung an mehreren
Pfandsachen, so kann der Pfandgla‹ubiger Befriedigung aus einigen oder allen
Sachen verlangen. Die nachstehenden Schritte der Verwertung gelten allge-
mein, unabha‹ngig von der konkret gewa‹hlten Verwertungsart.

87 Vgl ⁄ 151h Abs 4 ZGB.
88 Mathernova«/Valova«/Hucı«kova«, Reforma za«loźne«ho pra«va, EPP 6-7/2003, komenta«r k ⁄ 151h ZGB, 75.
89 ⁄ 151h Abs 6 ZGB.
90 ⁄ 151j Abs 2 ZGB.
91 Ausgenommen das Gesetz regelt etwas Anderes.
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B. Ablauf der Verwertung

1. Versta‹ndigung u‹ber die Einleitung des Verfahrens

Die Einleitung der Verwertung hat die Bank dem Pfandbesteller, sofern keine
Identita‹t besteht, auch dem Schuldner, sowie bei den im Pfandrechtsregister
eingetragenen Pfandrechten dem Notar, der das Pfandrechtsregister fu‹hrt,
schriftlich mitzuteilen. In der schriftlichen Mitteilung u‹ber die Einleitung der
Verwertung hat der Pfandgla‹ubiger anzufu‹hren, welcher Verwertungsart er sich
bedienen wird92.

Nach dieser Mitteilung ist der Pfandschuldner nicht mehr berechtigt, das
Pfand ohne Zustimmung des Pfandgla‹ubigers zu u‹bertragen. Die Verletzung
dieses Verbotes hat jedoch keine Wirkung gegenu‹ber Personen, die das Pfand
vom Pfandschuldner im gewo‹hnlichen Gescha‹ftsverkehr im Rahmen der Aus-
u‹bung des Unternehmensgegenstandes erworben haben, ausgenommen den
Fall, dass der Erwerber von der Einleitung der Verwertung des Pfandrechtes
wusste oder im Hinblick auf sa‹mtliche Umsta‹nde davon wissen musste.93

Der Pfandgla‹ubiger hat gegenu‹ber dem Pfandschuldner einen Anspruch auf
Ersatz der erforderlichen und wirksam aufgewendeten Kosten, die mit der Ver-
wertung des Pfandrechtes zusammenha‹ngen.

2. Beginn der Pfandrechtsverwertung

Die wechselseitigen Rechte und Pflichten von Pfandgla‹ubiger und Pfandbestel-
ler bei der Pfandverwertung sind gesetzlich umfassend geregelt.94

Die vertraglich festgelegte Pfandverwertung sowie jene in der Versteigerung
kann grundsa‹tzlich erst 30 Tage nach der Benachrichtigung des Pfandschuldners
durch die Bank als betreibender Pfandgla‹ubiger von der Einleitung des Ver-
wertungsverfahrens, bzw. ab der Eintragung dieser Tatsache in das Pfandrechts-
register, erfolgen. Nach der Benachrichtigung von der Einleitung des Verwer-
tungsverfahrens ko‹nnen der Pfandgla‹ubiger und der Pfandschuldner jedoch
vereinbaren, dass die Verwertung durch den Pfandgla‹ubiger auch schon vor
Ablauf der 30-Tagefrist erfolgen kann.

Die Bank kann jederzeit auch wa‹hrend der Pfandverwertung die urspru‹ng-
liche vertraglich festgelegte Verwertungsart a‹ndern, hat aber den Pfandbesteller
davon zu versta‹ndigen95.

Der Pfandschuldner muss die Verwertung des Pfandrechts dulden und ist
verpflichtet, der Bank die erforderliche Mithilfe zu leisten. Er muss etwa das
Pfand und die fu‹r die U‹ bernahme, die U‹ bergabe und die Nutzung des Pfandes
erforderlichen Dokumente herausgeben und jegliche sonstige im Pfandvertrag
vereinbarte Unterstu‹tzung leisten. Dasselbe gilt auch fu‹r einen Dritten, der
das Pfand bei sich hat.

Beim Pfandverkauf handelt der Pfandgla‹ubiger im Namen des Pfandschuld-
ners. Weiters hat der Pfandgla‹ubiger den Pfandschuldner u‹ber den Verlauf der
Verwertung zu informieren, insbesondere u‹ber jene Tatsachen, die einen Ein-

92 ⁄ 151l Abs 1 ZGB.
93 ⁄ 151l Abs 2 ZGB.
94 ⁄⁄ 151l bis 151ma ZGB.
95 ⁄ 151m Abs 3 ZGB.
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fluss auf den Verkaufspreis haben ko‹nnen.96 Falls im Pfandvertrag die Verwer-
tung auf eine andere geeignete Art und Weise als durch o‹ffentliche Versteige-
rung vereinbart ist, so ist der Pfandgla‹ubiger verpflichtet, beim Verkauf mit
erforderlicher Sorgfalt vorzugehen. Er hat das Pfand zu einem Preis zu verkau-
fen, zu dem der gleiche oder ein a‹hnlicher Gegenstand u‹blicherweise zu ver-
gleichbaren Bedingungen zur selben Zeit und am selben Ort verkauft wird.97

Unverzu‹glich nach dem Verkauf des Pfandes hat der Pfandgla‹ubiger dem
Pfandschuldner einen schriftlichen Bericht u‹ber die Verwertung der Pfandsache
zu geben, mit bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Angaben.98 Die im
Zusammenhang mit der Pfandverwertung aufgewendeten Kosten muss der
Pfandgla‹ubiger dem Pfandschuldner belegen ko‹nnen.

U‹ bersteigt der Verkaufserlo‹s nach Abzug der zur Verwertung notwendig
und wirksam aufgewendeten Kosten die Ho‹he der besicherten Forderung,
hat der Pfandgla‹ubiger dem Pfandschuldner unverzu‹glich den u‹bersteigenden
Betrag herauszugeben.

3. Pfandrechtsverwertung durch mehrere Pfandgla‹ubiger

Dient ein Pfandgegenstand der Besicherung von Forderungen mehrerer Gla‹ubi-
ger, hat der Pfandgla‹ubiger im Befriedigungsrang vorangehende Pfandgla‹ubiger
von der Verwertung schriftlich zu benachrichtigen.99 Die 30-ta‹gige Frist be-
ginnt diesfalls ab der Benachrichtigung sa‹mtlicher Pfandgla‹ubiger zu laufen.
Vor Ablauf dieser Frist darf der betreibende Pfandgla‹ubiger das Pfand nicht ver-
kaufen. Der die besicherte Forderung u‹bersteigende Verkaufserlo‹s ist nach
Abzug der zur Verwertung notwendig und wirksam aufgewendeten Kosten an
den Pfandschuldner herauszugeben.

Betreibt im Falle mehrerer Gla‹ubiger der erstrangige Pfandgla‹ubiger die
Pfandverwertung, wird das Pfand ohne die Pfandrechte der nachfolgenden
Pfandgla‹ubiger u‹bertragen. Der Erlo‹s muss notariell hinterlegt werden. U‹ ber-
steigt der Verkaufserlo‹s nach Abzug der zur Verwertung notwendig und wirk-
sam aufgewendeten Kosten die Ho‹he der Forderung des erstrangigen Pfand-
gla‹ubigers (Hyperocha), haben die nachfolgenden Pfandgla‹ubiger das Recht
auf Befriedigung aus dem verbleibenden Erlo‹s entsprechend ihrem Rang.

Betreibt im Falle mehrerer Gla‹ubiger ein nachrangiger Pfandgla‹ubiger die
Pfandverwertung, wird das Pfand mit den Pfandrechten der vorrangigen Pfand-
gla‹ubiger u‹bertragen. Der betreibende Pfandgla‹ubiger muss den Erwerber
daru‹ber informieren, dass das Pfand mit Pfandrechten belastet u‹bergeht
(⁄ 151ma Abs 6 und 7 ZGB). Der Pfandgla‹ubiger und der Erwerber mu‹ssen
auch hier die erforderliche Registrierung der A‹ nderung in der Person des
Pfandschuldners im Pfandrechtsregister oder in einem Sonderregister vorneh-
men, wenn dies das ZGB oder ein Sondergesetz fu‹r das Entstehen des Pfand-
rechts vorsehen. Geschieht dies nicht, haften beide solidarisch fu‹r den Schaden,
der aus der Verletzung dieser Pflicht entsteht.

Schlussendlich kann jeder Pfandgla‹ubiger nach Einleitung der Pfandver-
wertung den betreibenden Gla‹ubiger befriedigen, womit der zahlende Pfand-

96 ⁄ 151m Abs 6 und 7 ZGB.
97 ⁄ 151m Abs 8 ZGB.
98 ⁄ 151m Abs 9 ZGB.
99 ⁄ 151ma Abs 1 ZGB.
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gla‹ubiger in die Rechte des Betreibenden eintritt und dessen Forderung und
Pfandrecht erha‹lt. Der betreibende Pfandgla‹ubiger kann die Erfu‹llung durch
einen anderen Gla‹ubiger nicht ablehnen.

XI. Erlo‹ schen des Pfandrechtes

Gema‹§ ⁄ 151md Abs 1 lit. a) bis h) ZGB erlischt ein Pfandrecht, wenn:
. die besicherte Forderung erlischt,
. sa‹mtliche Sachen (individuelle, Gesamtsachen), Rechte oder sonstige Ver-

mo‹genswerte, auf die sich das Pfandrecht bezieht, erlo‹schen,
. der Pfandgla‹ubiger auf das Pfandrecht verzichtet,
. das Pfandrecht nur befristet eingera‹umt wurde, mit Ablauf dieser Frist,
. der Pfandbesteller das Pfand im gewo‹hnlichen Gescha‹ftsverkehr im Rahmen

der Ausu‹bung des Unternehmensgegenstandes u‹bertragen hat oder im Falle
des gutgla‹ubigen lastenfreien Erwerbs durch einen Dritten,

. der Pfandbesteller das Pfand vera‹u§ert hat und der Pfandvertrag eine U‹ ber-
tragung ohne die pfandrechtliche Belastung ermo‹glicht,

. die vertraglich festgelegte oder eine aus sonstigen Sondervorschriften resul-
tierende Verwertung stattfindet.

Die Lo‹schung der im Pfandrechtsregister bzw. im Sonderregister eingetragenen
Pfandrechte ist zum festgelegten Stichtag, fru‹hestens zum Zeitpunkt des Er-
lo‹schens des Pfandrechts zu beantragen. Der Pfandgla‹ubiger hat den Antrag
unverzu‹glich nach Erlo‹schen des Pfandrechts zu stellen (⁄ 151md Abs 2 und 3
ZGB).

Wurde eine bewegliche Sache ko‹rperlich u‹bergeben, so hat der Pfandgla‹u-
biger im Falle des Erlo‹schens des Pfandrechts die Sache unverzu‹glich dem
Pfandschuldner zuru‹ckzugeben (⁄ 151md Abs 4 ZGB).
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Kapitel 4: Die Hypothek

I. Einleitung

In diesem Kapitel sind zuna‹chst die allgemeinen Regeln der Hypothek darge-
stellt, bevor auf die Probleme im Zusammenhang mit dem Liegenschaftsbegriff
und mit dem Umfang der Hypothek eingegangen sind. Dann werden die Grund-
prinzipien des Katasters beschrieben. Am Ende des Kapitels erfolgt die Erla‹ute-
rung des Verwertungsprozesses bei der Besicherung durch Liegenschaften.

II. Allgemeines

A. Einleitung

Im slowakischen Recht ist das Pfandrecht an Liegenschaften nicht gesondert
geregelt. Es kommen daher prinzipiell die allgemeinen pfandrechtlichen Vor-
schriften des ZGB zur Anwendung, sofern nicht auf fu‹r das Pfandrecht an unbe-
weglichen Sachen geltende Sondervorschriften verwiesen wird. Die slowaki-
sche Hypothek ist mit der o‹sterreichischen durchwegs vergleichbar, da auch
diese grundsa‹tzlich vom Bestand der Forderung abha‹ngig ist. Eine wie in
Deutschland geregelte nicht akzessorische Grundschuld kennt das slowakische
Recht nicht.

B. Das Titelgescha‹ ft

Der Vertrag u‹ber die Bestellung einer Hypothek (Pfandbestellungsvertrag) zwi-
schen dem Pfandschuldner und dem Pfandgla‹ubiger bedarf der Schriftform,
widrigenfalls eine absolut nichtige Rechtshandlung vorliegt.100

Der Pfandbestellungsvertrag muss — bei sonstiger Nichtigkeit — folgenden
Mindestinhalt haben:101
. den exakt bestimmten Pfandgegenstand und
. die Forderung, die durch die Hypothek besichert wird.
Zur Vorlage des Pfandbestellungsvertrags bei der Katasterverwaltung102 ist die
Unterschrift des Liegenschaftseigentu‹mers erforderlich.103 Die notarielle Be-
glaubigung der Unterschriften ist gesetzlich nicht vorgesehen, aber jedenfalls
empfehlenswert.

C. Der Modus

Zur gu‹ltigen Entstehung der vertraglichen Hypothek verlangt das Gesetz
zusa‹tzlich zum Titelgescha‹ft einen Modus in Form der Einverleibung der Hypo-
thek (ªvklad�) in den Kataster.104

Die rechtlichen Wirkungen der Einverleibung der Hypothek an Liegen-
schaften entstehen gema‹§ ⁄ 28 Abs 3 KatG grundsa‹tzlich mit dem Zeitpunkt

100 Vgl hier Svoboda a kol, Obćiansky Za«konnı«k, EPP 1-2/1999, ⁄ 552 ZGB, 183. ⁄ 40 Abs 1 ZGB.
101 In der Praxis ist es empfehlenswert, den Pfandvertrag mo‹glichst umfassend zu gestalten.
102 Die Katasterverwaltungen vollziehen die Katasterverwaltung fu‹r den Gebietssprengel ihres Bezirks.
103 Siehe auch den Standpunkt des Obersten Gerichts der SR Nr Cpj 33/01, wonach der Vertrag u‹ber die Liegen-

schaftsu‹bertragung in schriftlicher Form abgeschlossen werden muss, wobei die Willensa‹u§erungen der Teil-
nehmer einschlie§lich ihrer Unterschriften in dieser Urkunde enthalten sein mu‹ssen.

104 Das Einverleibungsverfahren ist in den ⁄⁄ 28 bis 33 des Gesetzes des Slowakischen Nationalrates Nr 162/1995
Slg u‹ber den Kataster und u‹ber die Eintragung von Eigentum und anderen Rechten zu Liegenschaften (weiter
nur ªKatG�) geregelt. ⁄ 151e Abs 2 ZGB.
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der Bewilligung der Einverleibung des Pfandrechts an der Liegenschaft durch die
Katasterverwaltung. Wenn im Folgenden von der Einverleibung bzw. Eintragung
der Hypothek in den Kataster gesprochen wird, so bezieht sich dies immer auf
den Zeitpunkt der Bewilligung der Einverleibung. Die Bewilligung der Einver-
leibung der Hypothek hat daher konstitutiven Charakter, das hei§t die Hypothek
entsteht erst durch ihre Eintragung und nicht durch den blo§en Abschluss des
Pfandvertrags. Der Pfandvertrag ist somit ein Realvertrag. Hingegen entstehen
die rechtlichen Wirkungen der Einverleibung der Hypothek aufgrund eines Ver-
trages u‹ber die Eigentumsu‹bertragung an Wohn- oder Gescha‹ftsra‹umen an den
Mieter bereits mit dem Tag der Zustellung des Antrags auf Einverleibung (⁄ 28
Abs 5 KatG).

III. Einzelne Probleme

A. Definition der Liegenschaft

1. Allgemeines

Unbewegliche Sachen (nehnutel�nosti), also Liegenschaften,105 sind Grundstu‹cke
und solche Geba‹ude, die mit der Erde durch ein festes Fundament verbunden
sind.106 Ra‹umlichkeiten wie Wohnungen und Gescha‹ftslokale gelten ebenfalls
als Liegenschaften. Aus einem Umkehrschluss folgt, dass alle anderen Sachen
bewegliche Sachen sind.107

2. Grundstu‹cke

Grundstu‹cke sind ungeachtet ihres Ausma§es und ihrer Widmung stets unbe-
wegliche Sachen. In der zivilrechtlichen Praxis sind Grundstu‹cke in Parzellen
unterteilt und werden mit einer Parzellennummer versehen. Im Kataster sind
die einzelnen Grundstu‹cke und ihre Grenzen registriert.108

Das Gesetz109 definiert ein Grundstu‹ck als einen Teil der Erdoberfla‹che, der
von benachbarten Teilen der Erdoberfla‹che durch eine Grenze abgetrennt ist.110

3. Geba‹ude

Geba‹ude111 gelten nur dann als Liegenschaften, wenn sie mit der Erde durch ein
Fundament fest (das hei§t dauerhaft) verbunden sind. Dabei muss es sich jedoch
nicht immer um ein Geba‹ude im herko‹mmlichen Versta‹ndnis handeln. Auch
technische Anlagen, wie etwa fest verankerte Trafo-Stationen, Gas- oder Was-
serbeha‹lter ko‹nnen, sofern sie die dargestellten Eigenschaften besitzen, unter
den Begriff ªGeba‹ude� fallen.

Geba‹ude sind im Kataster durch eine Pra‹skriptionsnummer112 ausgewiesen.
Ist der Eigentu‹mer des Grundstu‹cks gleichzeitig Eigentu‹mer des darauf befind-
105 Unbewegliche Sachen sind mit Liegenschaften gleichzusetzen.
106 ⁄ 119 Abs 2 ZGB.
107 Svoboda a kol, EPP 1-2/1998, ⁄ 119, S. 62.
108 Vgl dazu auch Hornansky, in: Wiener Konferenz u‹ber ein modernes Grundbuch Bd XIX, MANZ (1998), 44 f.
109 ⁄ 3 Abs 1 KatG.
110 Gem ⁄ 10 Abs 2 des Gesetzes des Slowakischen Nationalrats Nr 258/1993 Slg u‹ber die Eisenbahnen der SR idgF

ko‹nnen die dem Eisenbahnverkehr dienenden Grundstu‹cke nicht verpfa‹ndet werden.
111 Der Begriff ªGeba‹ude� ist im ZGB nicht eigens definiert, hilfsweise werden die baurechtlichen Vorschriften des

Gesetzes Nr 50/1976 Slg u‹ber die Gebietsplanung und die Bauordnung (Baugesetz) idgF herangezogen.
112 Das ist das Pendant zur Parzellennummer bei Grundstu‹cken.

Kreditsicherungsrecht in der Slowakei

34 Leitfadenreihe zum Kreditrisiko



lichen Geba‹udes, steht im Teil ªC� des Eigentumsblattes folgendes: ªGeba‹ude
mit der Pra‹skriptionsnummer XXX verpfa‹ndet. Grundstu‹ck mit der Parzellen-
nummer YYY/Z verpfa‹ndet.�

Transportfa‹hige Geba‹ude, wie z. B. Marktbuden und Gartenha‹uschen, die
mit der Erde nicht fest verbunden sind, sind keine Liegenschaften. Keine Rolle
spielt hingegen, ob fu‹r die Errichtung des Geba‹udes eine Genehmigung erteilt
wurde oder nicht.

Ein wesentlicher Unterschied zum o‹sterreichischen Recht besteht darin,
dass im slowakischen Recht der Grundsatz ªsuperficies solo cedit� nicht gilt.
Ein Geba‹ude ist daher nicht ex lege Bestandteil des Grundstu‹cks, auf dem es
sich befindet. Grundstu‹ck und Geba‹ude sind zwei selbsta‹ndige Pfandgegen-
sta‹nde, die Verpfa‹ndung der Liegenschaft bedeutet nicht automatisch die Ver-
pfa‹ndung des darauf befindlichen Geba‹udes.113 Geba‹ude bilden daher einen
selbsta‹ndigen Gegenstand des Rechtsverkehrs und ko‹nnen durch eine Hypothek
belastet werden.114

4. Ra‹umlichkeiten

Auch an Wohnungen und Gescha‹ftsra‹umlichkeiten kann eine Hypothek begru‹n-
det werden. Aus ⁄ 3 Abs 2 WEG115 folgt, dass diese Ra‹umlichkeiten denselben
Rechtsvorschriften unterliegen wie Liegenschaften. Sie ko‹nnen einen selbsta‹n-
digen Gegenstand des Rechtsverkehrs bilden und daher pfandrechtlich belastet
werden (⁄ 118 Abs 1ZGB).116 Die Belastung durch eine Hypothek ist jedoch nur
dann mo‹glich, wenn diese Ra‹ume entsprechend abgetrennt und in den Kataster
eingetragen sind. Wohnungen und Gescha‹ftsra‹umlichkeiten sind im Kataster
durch eigene Nummern identifiziert.

5. In Bau befindliche Geba‹ude

Auch Neubauten ko‹nnen ab einer bestimmten Bauphase in den Kataster einge-
tragen und somit als Gegenstand der Kreditsicherung genutzt werden.

Die Eintragung eines in Bau befindlichen Geba‹udes in den Kataster ist selbst
dann mo‹glich, wenn zwar noch keine Kollaudierungsentscheidung117 vorliegt
und keine Verzeichnisnummer zugeteilt wurde, sich das in Bau befindliche
Geba‹ude aber in einer solchen Bauphase befindet, dass aus einem Sachversta‹n-
digengutachten bereits die bautechnische und funktionale Anordnung des ersten
Stockwerkes folgt.118

113 Svoboda a kol, Obćiansky Za«konnı«k — komenta«r3, ⁄ 120.
114 Vgl zu den Bedingungen fu‹r die Belastung des Geba‹udes durch eine Hypothek Ćarnogursky«, Hypoteka«rne pra«vo,

EPP 10-11/1999, 293 f.
115 Gesetz Nr 182/1993 Zz u‹ber das Eigentum an Wohnungen und Gescha‹ftsra‹umlichkeiten idgF.
116 ⁄ 118 Abs 1 ZGB lautet auszugsweise: ª.. . ko‹nnen einen Gegenstand eines zivilrechtlichen Verha‹ltnisses bil-

den ... �. Im Gegensatz zum Pfandrecht entsteht das Eigentumsrecht an Ra‹umlichkeiten bereits im Zeitpunkt
der Zustellung des Antrages auf Einverleibung an die zusta‹ndige Katasterverwaltung, nicht also erst mit der
Genehmigung der Einverleibung.

117 Das ist die definitive Endentscheidung der Baubeho‹rde daru‹ber, dass der Bau entsprechend dem beantragten
Nutzungszweck genutzt werden darf und auch bautechnisch in Ordnung ist.

118 ⁄ 3 Abs 15 iVm ⁄ 6 Abs 1 lit c KatG. Wird ein im Bau befindliches Geba‹ude in den Kataster eingetragen, wird
hierfu‹r gema‹§ ⁄ 46 Abs 4 KatG die Vorlage des geometrischen Plans, der rechtskra‹ftigen Baubewilligung und des
Sachversta‹ndigengutachtens u‹ber den Preis des im Bau befindlichen Geba‹udes vorausgesetzt, wobei als Eigen-
tu‹mer die in der Baubewilligung angefu‹hrte Person eingetragen wird.
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In Bau befindliche Teile eines Geba‹udes sind dann im Kataster eintragungs-
fa‹hig und damit verpfa‹ndbar, wenn es sich um Ra‹umlichkeiten handelt, die
gema‹§ der Baubewilligung fu‹r Wohnzwecke oder andere als Wohnzwecke
bestimmt sind, die sich in einem Haus befinden, das bereits Au§enmauern
und ein Dach hat.119 Vor der Eintragungsfa‹higkeit folgt das im Bau befindliche
Geba‹ude dem Eigentumsrecht an der Liegenschaft.

6. Geba‹ude auf fremden Grundstu‹cken

Der Grundsatz ªsuperficies solo cedit� galt in der Slowakei stets nur in beschra‹nk-
tem Ausma§.120 Im Jahre 1951 wurde mit dem damaligen Zivilgesetzbuch das
sog. Baurecht (pra«vo stavby) eingefu‹hrt.121 Dieses Rechtsinstitut ermo‹glichte
die Errichtung von Geba‹uden auf fremdem Grund. Insbesondere wurde auf
diese Weise eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Genossenschaften errichtet.
Bis heute bestehen Probleme im Hinblick auf die Auseinandersetzung der auf
diese Weise begru‹ndeten Rechtsverha‹ltnisse.

Eine teilweise Klarstellung erfolgte durch das Gesetz Nr 199/1995 Zz, mit
dem das Baugesetz (BauG)122 novelliert wurde, vor allem fu‹r Geba‹ude im
Eigentum der Gemeinden und des Staates. ⁄ 58 Abs 2 BauG123 normierte, dass
ªder Bauherr nachweisen muss, dass er Eigentu‹mer des Grundstu‹cks ist, wobei es
jedoch zula‹ssig ist, dass er an dem Grundstu‹ck ein anderes Recht gema‹§ ⁄ 139
Abs 1 hat, welches ihn zur Errichtung eines Geba‹udes auf dem Grundstu‹ck berech-
tigt.� 124

Auch heute normiert ⁄ 120 Abs 2 ZGB, dass ein Bauwerk kein Bestandteil
des Grundstu‹cks ist.

B. Umfang der Hypothek

Die Hypothek belastet die Liegenschaft einschlie§lich ihrer Bestandteile, ihres
Zubeho‹rs und ihrer Zuwa‹chse. Fru‹chte werden nur erfasst, solange sie nicht
abgesondert sind,125 und sofern im Pfandbestellungsvertrag nichts anderes ge-
regelt ist. Sog. zivile Fru‹chte, wie z. B. Mietertra‹ge, werden von der Hypothek
von Gesetzes wegen nicht umfasst. Die separate Verpfa‹ndung solcher Forderun-
gen ist jedoch mo‹glich, wobei sich die Verpfa‹ndung nach den Bestimmungen
u‹ber die Verpfa‹ndung ku‹nftiger Forderungen richtet.

Bestandteil einer Sache ist alles, was zu ihr geho‹rt und nicht abgetrennt wer-
den kann, ohne dass die Sache selbst dadurch entwertet wu‹rde126.

119 ⁄ 3 Abs 16 iVm ⁄ 6 Abs 1 lit d KatG.
120 Vgl na‹her Svoboda a kol, Obćiansky« za«konnı«k — I. diel Komenta«r, ⁄ 135c, 198 f.
121 ⁄ 160 des Gesetzes Nr 141/1950 Sb; Siehe den Kommnetar zum ersten ZGB in Śtefanko, Prvy« Obćiansky

Za«konnı«k Platny« od roku 1951 do roku 1964, 120 ff.
122 Gesetz Nr 50/1976 Z.B. u‹ber die Gebietsplanung und die Bauordnung idgF.
123 Diese Bestimmung wurde per 1. 8. 2000 aufgehoben.
124 ⁄ 139 BauG pra‹zisiert die Bedingungen, unter denen ein Geba‹ude auf fremdem Grundstu‹ck errichtet werden

darf.
125 ⁄ 151d Abs 2 ZGB.
126 ⁄ 120 Abs 1 ZGB.
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Wie bereits erwa‹hnt stellen Geba‹ude keine Bestandteile von Grundstu‹cken127
dar. Bestandteile eines Grundstu‹cks sind daher nur darauf wachsende, dauer-
hafte Zuwa‹chse, wie Ba‹ume oder Stra‹ucher, soweit Sondervorschriften nichts
anderes festlegen.128

Bestandteil eines Bauwerks sind in der Regel alle Zubauten, Aufbauten sowie
auch Umbauten bereits existierender Geba‹ude. Gema‹§ ⁄ 2 Abs 4 und 5 WEG
gelten als Bestandteil eines Wohnhauses auch die ªgemeinsamen Teile� eines
Hauses, etwa Hausfundamente, Da‹cher, Flure, Umfassungsmauern, Fassaden,
Einga‹nge, Treppen, gemeinsame Terrassen, Unterda‹cher, Dachbo‹den, tragende
Konstruktionen sowie gemeinsame Hauseinrichtungen.

Zubeho‹r dient dem Gebrauch der Hauptsache und geho‹rt dessen Eigen-
tu‹mer. Als Zubeho‹r der Wohnung gelten alle zum gemeinsamen Nutzen der
Wohnung bestimmten Nebenra‹ume und Ra‹umlichkeiten.129

C. Sonderformen

1. Simultanhypothek

An dieser Stelle soll ein kurzer U‹ berblick u‹ber die Simultanhypothek130 als Son-
derform der Hypothek gegeben werden, ehe eine ausfu‹hrlichere Darstellung im
Zusammenhang mit der Verwertung folgt.

Die Simultanhypothek ist zwar gesetzlich nicht geregelt, wird aber in der
Praxis verwendet. Sie entsteht, wenn eine Forderung durch ein Pfandrecht an
mehreren Liegenschaften sichergestellt wird. Der Bank steht es bei Nichtbezah-
lung ihrer Forderung frei, aus welcher der verpfa‹ndeten Liegenschaften sie sich
befriedigen will.

Gibt die Bank keine Pra‹ferenz bekannt, wird sie aus dem Verkaufserlo‹s
sa‹mtlicher Liegenschaften verha‹ltnisma‹§ig befriedigt. Das Verha‹ltnis, nach dem
sie aus dem Verkaufserlo‹s der einzelnen Liegenschaften befriedigt wird,
bestimmt sich nach dem Verha‹ltnis der Reste der Verkaufserlo‹se einzelner ver-
pfa‹ndeter Liegenschaften, die nach Befriedigung der bevorzugten Hypothekar-
gla‹ubiger verbleiben.

Im Kataster ist die Simultanhypothek dadurch erkennbar, dass im Teil ªC�
des Eigentumsblattes festgehalten ist, auf welche Liegenschaften sich die Simul-
tanhypothek bezieht.

2. Ho‹chstbetragshypothek

Ist der genaue Wert der besicherten Forderung nicht eindeutig bestimmt, ist es
mo‹glich, einen Ho‹chstwert fu‹r die Forderung festzulegen und diesen durch eine
sog. Ho‹chstbetragshypothek zu besichern. Bei der Ho‹chstbetragshypothek ist
daher das Akzessorieta‹tsprinzip aufgeweicht (Siehe auch Kapitel 3).

127 Anders das o‹sterreichische Zivilrecht, wonach Dauerbauten als unselbsta‹ndige Bestandteile des Grundstu‹cks
anzusehen sind (vgl ⁄ 297 o‹ABGB); Feil, Grundbuchsgesetz3 ⁄ 2 Rz 6.

128 Vgl auch ⁄ 295 o‹ABGB.
129 Die Zuordnung als Zubeho‹r eines Geba‹udes kann unter Zuhilfenahme des ⁄ 8 Abs 1 der Verlautbarung Nr 58/

1993 Slg idgF beurteilt werden, welche das Gesetz des NR der SR Nr 317/1992 Z.B. u‹ber die Liegenschafts-
steuer konkretisiert.

130 Siehe dazu Carnogursky«, Hypoteka«rne pra«vo, EPP 10-11/1999, 321 ff.
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IV. Der Kataster

A. Allgemeines

Der Kataster legt den Umfang der Liegenschaften fest, verzeichnet und
beschreibt diese.131 Weiters entha‹lt der Kataster Angaben u‹ber Rechte an diesen
Liegenschaften, und zwar u‹ber das Eigentumsrecht, das Pfandrecht, dingliche
Lasten und diesen entsprechende Rechte, dinglich wirkende Vorkaufs- und
andere Rechte, Rechte aus der Verwaltung von Staats- und Gemeindevermo‹gen
und Mietrechte, die la‹nger als fu‹nf Jahre andauern. Die Katastera‹mter fu‹r den
Gebietssprengel eines Kreises sowie die Katasterverwaltungen fu‹r den Gebiets-
sprengel eines Bezirks vollziehen die Verwaltung bezu‹glich der Katasterangele-
genheiten.

Der Kataster dient auch als Informationssystem, vor allem fu‹r Steuer- und
Gebu‹hrenzwecke, fu‹r die Liegenschaftsbewertung, und fu‹r die Errichtung
weiterer Informationssysteme u‹ber Liegenschaften, sowie zum Schutz von Lie-
genschaftsrechten, des landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Boden-
bestandes, der Umwelt, von Bodenscha‹tzen, nationalen und sonstigen Kultur-
denkma‹lern (⁄ 2 KatG).

Im Katasterverfahren erfolgen die Eintragungen auf vier Arten, wobei hier
die Einverleibung, die Vormerkung und die Anmerkung und erst an spa‹terer
Stelle, im Zusammenhang mit dem Priorita‹tsprinzip auch die sog. Plombe, zu
behandeln ist.132

B. Arten der Eintragung

1. Einverleibung

Mittels Einverleibung (vklad) werden solche Rechtsverha‹ltnisse an Liegenschaf-
ten eingetragen, deren Rechtsgrundlage zivil- und handelsrechtliche Vertra‹ge
sind.133

Bei der Einverleibung handelt es sich um einen konstitutiven Rechtsakt, auf-
grund dessen ein Recht an einer Liegenschaft entsteht, sich a‹ndert oder erlischt,
und zwar im Zeitpunkt der rechtskra‹ftigen Entscheidung der Katasterverwal-
tung u‹ber die Genehmigung der Einverleibung.134 Die rechtskra‹ftige Entschei-
dung der Katasterverwaltung ist somit Voraussetzung fu‹r die Durchfu‹hrung
der Einverleibung.135

131 ⁄ 1 Abs 1 KatG.
132 Vgl ⁄ 4 KatG.
133 Darunter fallen beispielsweise Kaufvertra‹ge (⁄⁄ 588 ff ZGB), Tauschvertra‹ge (⁄ 611 ZGB), Schenkungsvertra‹ge

(⁄⁄ 628 ff ZGB), Nebenabreden zum Kaufvertrag wie z. B. Vertra‹ge u‹ber ein Vorkaufsrecht (⁄⁄ 602 ff ZGB)
oder Vertra‹ge u‹ber die Errichtung eines Pfandrechts (⁄⁄ 151a ff ZGB). Weiters dienen als Grundlage fu‹r die
Einverleibung in den Kataster die Vereinbarung u‹ber die Auflo‹sung und die Auseinandersetzung des anteiligen
Miteigentums gem ⁄ 141 ZGB sowie des Gesamthandeigentums der Ehegatten gem ⁄ 149 Abs 2 und ⁄ 149a
ZGB. Ausfu‹hrlich in Lazar a kol, Za«klady obćianskeho hmotne«ho pra«va 1, IURA EDITION (2004), 340 ff.

134 ⁄ 5 Abs 1 KatG.
135 Anders als beispielsweise in O‹ sterreich, wo diese Entscheidung den Grundbuchsgerichten vorbehalten ist und

zudem nicht der Zeitpunkt der Entscheidung, sondern jener der Eintragung ausschlaggebend ist.
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2. Vormerkung

Die Vormerkung136 (za«znam) dient der Eintragung von Rechten an Liegenschaf-
ten, die aufgrund einer der folgenden Rechtsgrundlagen entstanden sind, ver-
a‹ndert wurden oder erloschen sind:
. Entscheidung eines Staatsorgans (z. B. gema‹§ ⁄ 135c ZGB),137
. Zuschlag bei einer o‹ffentlichen Versteigerung,
. Ersitzung gema‹§ ⁄ 134 Abs 1 ZGB,
. Zuwachs (⁄ 135a ZGB) oder Verarbeitung (⁄ 135b ZGB).
Diese Eintragungen hat die zusta‹ndige Katasterverwaltung auf Grundlage der
betreffenden Urkunden verpflichtend vorzunehmen. Die Eintragung selbst
hat jedoch keinen Einfluss auf die Entstehung, die A‹ nderung oder das Erlo‹schen
der genannten Rechte (⁄ 5 Abs 2 KatG), sie hat lediglich deklarativen Charakter.

Auf die Vormerkung sind die Vorschriften der Verwaltungsordnung nicht
anzuwenden (vgl ⁄ 34 Abs 3 KatG), es handelt sich um ein Verwaltungsverfah-
ren sui generis. Die Katasterverwaltung entscheidet nicht in der Sache, sondern
nur, ob die formellen Voraussetzungen fu‹r die Eintragung erfu‹llt sind.

Sie fu‹hrt die Vormerkung von Amts wegen,138 auf Antrag des Eigentu‹mers
oder einer anderen berechtigten Person durch. Der Antrag muss schriftlich
erfolgen und den gesetzlich vorgeschriebenen Inhalt haben.139

Wenn fu‹r die Durchfu‹hrung der Vormerkung eine weitere o‹ffentliche oder
andere Urkunde vorliegt, die das Eigentum an der Liegenschaft zu Gunsten
einer anderen Person besta‹tigt, unterla‹sst die Katasterverwaltung die neue
Vormerkung. Sie fu‹hrt die Vormerkung aber dann durch, wenn die o‹ffent-
liche Urkunde ein rechtskra‹ftiges Feststellungsurteil daru‹ber ist, dass im kon-
kreten Fall ein Recht an der Liegenschaft besteht (⁄ 36a KatG). Bei Nicht-
vornahme der Vormerkung muss die Katasterverwaltung die betroffene Person
auffordern, entweder einen Vertrag abzuschlie§en oder bei Gericht einen
Antrag auf Feststellung des Liegenschaftsrechts gema‹§ ⁄ 80 lit. c ZGO zu
stellen.140

3. Anmerkung

Die Anmerkung141 (pozna«mka) im Kataster bedeutet entweder, dass die Befugnis
des Liegenschaftseigentu‹mers, u‹ber die Liegenschaft zu verfu‹gen, beschra‹nkt ist
oder dient als Information u‹ber die Rechte an der Liegenschaft.

Die Anmerkung kann aufgrund einer rechtskra‹ftigen Entscheidung eines
Gerichts oder eines anderen staatlichen Organs oder auf Antrag einer berech-
tigten Person erfolgen.

136 ⁄ 34 KatG.
137 Typischerweise versteht man darunter die Enteignung nach den Vorschriften des Baurechts; Śtefanović, Katast-

ra«lny Za«kon, EPP 10-11/1999, Erl zu ⁄ 34 KatG, 110.
138 Zur Vorlagepflicht der o‹ffentlichen und anderen Urkunden der staatlichen Organe und Notare an die Kataster-

verwaltung siehe ⁄ 21 KatG.
139 ⁄ 35 Abs 2 KatG.
140 Eine genaue Aufza‹hlung jener Urkunden, die zur Eintragung ins Kataster mittels Vormerkung berechtigen, ent-

ha‹lt ⁄ 38 der Verlautbarung Nr 79/1996 Slg idgF des Amtes fu‹r Geoda‹sie, Kartografie und den Kataster der SR
zum KatG (weiter nur ªVerlautbarung des AGKK�); vgl auch Śtefanović, Katastra«lny Za«kon, EPP 10-11/1999,
Erl zu ⁄ 34 KatG, 111.

141 ⁄⁄ 38 ff KatG.
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Die Katasterverwaltung nimmt im Kataster auch die Anmerkung vor, dass
die Glaubwu‹rdigkeit der Angaben im Kataster u‹ber die Rechte an einer Liegen-
schaft bezweifelt wurde.

Die Anmerkung ist eine zuna‹chst bedingte Eintragung, die nach Eintritt der
im Katastergesetz normierten Bedingungen zur unbedingten wird. Die Eintra-
gung erfolgt auf einem vorla‹ufigen Eigentumsblatt, welches bis zur Beendigung
der oben genannten Verfahren nicht herausgegeben werden darf.142

Die Anmerkung hat wie die Vormerkung keinen Einfluss auf das Entstehen,
die A‹ nderung oder das Erlo‹schen von Rechten an Liegenschaften. Sie dient viel-
mehr nur der Ersichtlichmachung von Tatsachen und rechtlich relevanten
Aspekten bezu‹glich der Liegenschaft oder einer Person. Sie dient insbesondere
dem Schutz Dritter.

C. Prinzipien des Katasters

1. Der Eintragungs- oder Intabulationsgrundsatz

Das Intabulationsprinzip hat im slowakischen Recht lediglich fu‹r bestimmte
Rechtsverha‹ltnisse Bedeutung, und zwar fu‹r das Entstehen, die A‹ nderung oder
das Erlo‹schen des Eigentumsrechts und sonstiger dinglicher Rechte an Liegen-
schaften aufgrund zivilrechtlicher Vertra‹ge und an Liegenschaften, die als Sach-
einlagen in eine Gesellschaft eingebracht wurden.143 Die Rechtswirkungen der
Einverleibung und damit auch das rechtswirksame Entstehen der Hypothek treten
mit der rechtskra‹ftigen Entscheidung der Katasterverwaltung u‹ber die Genehmi-
gung der Einverleibung ein. Die Einverleibung der Hypothek in den Kataster
stellt somit vor allem im Falle der Begru‹ndung eines vertraglichen Pfandrechts
eine der Entstehungsvoraussetzungen der Hypothek dar.

In erster Linie werden sa‹mtliche Angaben, die in den Kataster eingetragen
wurden, anhand von Auszu‹gen und beglaubigten Abschriften aus dem Kataster
nachgepru‹ft. Rechtsverha‹ltnisse gegenu‹ber dritten Personen sowie gegenu‹ber
bestimmten Organen werden durch Eintragungen im Eigentumsblatt nachge-
wiesen.

Bestimmte Rechtsverha‹ltnisse beno‹tigen fu‹r ihr Entstehen keine Einverlei-
bung bzw. keine Vormerkung im Kataster, da sie durch andere Tatsachen
begru‹ndet werden, z. B. ein gesetzliches Pfandrecht.144 Die A‹ nderung eines
Rechtsverha‹ltnisses muss aber jedenfalls durch entsprechende Auszu‹ge aus
dem Kataster nachgewiesen werden.

142 ⁄ 44a Abs 2 der Verlautbarung des AGKK; vgl Gaisbacher/Peceń a kol,Za«klady pozemkove«ho pra«va — Komenta«r,
238.

143 Vgl Pa«payova«, Niektore« prakticke« ota«zky vkladu nehnutel�nostı« do za«kladneho imania spoloćnostı« s rućenı«m
obmedzeny«m, Justićna« revue 1/1999, 33 ff.

144 Lazar a kol, Za«klady obćianskeho hmotne«ho pra«va 1, IURA EDITION (2004), 346.
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2. Das Antragsprinzip

Das Verfahren u‹ber die Genehmigung der Einverleibung der Rechte in den
Kataster wird stets auf Antrag der Verfahrensteilnehmer eingeleitet. Das KatG
normiert145 detailliert die Voraussetzungen eines an die Katasterverwaltung
gerichteten Antrags samt den erforderlichen Beilagen.146

3. Das Legalita‹tsprinzip bei der Einverleibung

Die Katasterverwaltung pru‹ft die Gu‹ltigkeit der Vertra‹ge, und zwar insbeson-
dere die Verfu‹gungsberechtigung der u‹bertragenden Personen, weiters ob die
Handlung in der vorgeschriebenen Form erfolgt ist und die Willenserkla‹rungen
glaubwu‹rdig, ausreichend bestimmt und versta‹ndlich sind. Sie pru‹ft, ob u‹ber-
haupt Vertragsfreiheit besteht und stellt sicher, dass keine Verfu‹gungsbeschra‹n-
kungen vorliegen.

Die Verlautbarung des AGKK regelt detailliert die Vorgehensweise bei der
Beurteilung der Tauglichkeit der Urkunden und die Beseitigung allfa‹llig vorhan-
dener Ma‹ngel. Die Katasterverwaltung hat festzustellen, ob die Urkunde den
vorgeschriebenen Inhalt aufweist.

4. Das Spezialita‹tsprinzip

Das Spezialita‹tsprinzip (auch Prinzip der Genauigkeit oder U‹ berschaubarkeit147
genannt) kommt in der exakten Identifizierung und Bestimmung des Pfand-
gegenstandes, der Liegenschaft, zum Ausdruck. Dadurch soll die Bestimmtheit,
Klarheit und U‹ bersichtlichkeit jeder einzelnen Eintragung in den Kataster
sichergestellt werden.148

5. Das Priorita‹tsprinzip

a. Allgemeines

Dieses Prinzip a‹u§ert sich im slowakischen Katasterrecht zum einen in der Vor-
rangstellung desjenigen, dessen Antrag auf Einverleibung zuerst bei der Katas-
terverwaltung eingelangt ist, zum anderen in der Verwendung der sog. Plombe.

b. Reihenfolge der Antra‹ge auf Einverleibung in den Kataster

Die Rechte an den Liegenschaften werden grundsa‹tzlich in der Reihenfolge
eingetragen, in der die einzelnen Antra‹ge auf Eintragung in den Kataster bei
der Katasterverwaltung eingelangt sind.149 Die Katasterverwaltung vermerkt
145 ⁄ 30 Abs 3 und Abs 4.
146 Als Beilagen sind der Katasterverwaltung unter anderem eine Gleichschrift des rechtlichen Titels der besicher-

ten Forderung im Original bzw. als beglaubigte Kopie einfach vorzulegen (z. B. des Kredit- oder Darlehensvert-
rages). Daru‹ber hinaus sind etwa vorzulegen: der Pfandbestellungsvertrag in so vielen Ausfertigungen, dass jede
Partei einen erhalten kann und dem Gericht weitere drei verbleiben; weiters — sofern der Antragsteller eine
juristische Person ist — ein Auszug aus dem Handelsregister im Original bzw. als beglaubigte Fotokopie in ein-
facher Ausfertigung und nicht a‹lter als drei Monate (⁄ 30 Abs 4 KatG).

147 Rapant, K niektory«m ota«zkam u«pravy princı«pu verejnosti od pozemkovy«ch knı«h po kataster nehntel�nostı« Slo-
venskej republiky, Pra«vny obzor 5/2000, 387.

148 Rapant, K niektory«m ota«zkam u«pravy princı«pu verejnosti od pozemkovy«ch knı«h po kataster nehntel�nostı« Slo-
venskej republiky, Pra«vny obzor 5/2000, 387. Siehe auch Lazar a kol, Za«klady obćianskeho hmotne«ho pra«va 1,
IURA EDITION (2004), 348.

149 ⁄ 41 Abs 2 KatG. Sondervorschriften ko‹nnen etwas anderes vorsehen, wie z. B. das Gesetz des Slowakischen
Nationalrats Nr 511/1992 Z.B. u‹ber die Verwaltung von Steuern und Gebu‹hren und u‹ber die A‹ nderungen
im System der territorialen Finanzorgane idgF.
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auf der schriftlichen Ausfertigung des Antrags das Datum und die Uhrzeit der
Zustellung.

Die Katasterverwaltung entscheidet u‹ber den Antrag auf Einverleibung bin-
nen 30 Tagen ab Zustellung. Die slowakische Katasterpraxis zeigt jedoch, dass
diese Frist, obwohl gesetzlich normiert, nicht einmal anna‹hernd eingehalten
wird. Vielmehr ist bei Einverleibungen, insbesondere im Raum Bratislava,
mit einer Dauer von u‹ber einem Jahr zu rechnen.150 Dieses in der Praxis schwer
lo‹sbare Problem beruht auf der U‹ berlastung der einzelnen Katasterverwaltun-
gen, wird jedoch teilweise durch die Tatsache entscha‹rft, dass am Antrag auf
Einverleibung eines Rechts die Plombe vermerkt wird.

Die Rechte an Liegenschaften werden in das Eigentumsblatt151 (list vlast-
nictva) eingetragen, wodurch sie zu glaubwu‹rdigen und verbindlichen Angaben
des Katasters werden.

c. Die rechtlichen Wirkungen der Plombe

Die Plombe u‹ber die A‹ nderung von Rechten an Liegenschaften ist ein relativ
neues Rechtsinstitut des slowakischen Katasterrechts.152

Die Katasterverwaltung bringt spa‹testens am Werktag, nachdem der Ver-
trag, die o‹ffentliche oder eine andere Urkunde zur Eintragung zugestellt wurde,
eine Plombe im Eigentumsblatt153 oder im Grundbuch154 bzw. im Eisenbahn-
buch an,155 die anzeigt, dass das im Kataster ersichtliche Recht an der Liegen-
schaft einer A‹ nderung unterworfen ist. Diese Plombe erlischt mit der Durch-
fu‹hrung der Einverleibung, der Vormerkung, der rechtskra‹ftigen Einstellung
des Verfahrens oder mit der rechtskra‹ftigen Ablehnung der Einverleibung.

Die Plombe wird in jenem Rang vermerkt, welcher dem Einlangen des
Antrags bei der Katasterverwaltung entspricht.156

150 Vgl die Statistiken in bezug auf die Nichteinhaltung der gesetzlich normierten Fristen bei den einzelnen Katas-
tera‹mtern in Horńansky«, K plneniu u«loh katastra nehnutel�nostı«, Justićna« revue 8-9/1999, 28.

151 Die Hauptgrundlage der Evidenz bildet das Eigentumsblatt (kurz: ªLV�): Das A-Blatt (Vermo‹gensmasse) bein-
haltet sa‹mtliche Liegenschaften, die Gegenstand von Liegenschaftsrechten sind und diese betreffende Angaben,
und zwar u‹ber das Ausma§ und die Art des Grundstu‹cks, die Zugeho‹rigkeit zum Bebauungsgebiet der
Gemeinde und weitere na‹here Angaben dazu. Die Eintragungen sind durchlaufend nummeriert. Das B-Blatt
(Eigentum) beinhaltet die Namen der Liegenschaftseigentu‹mer, die Geburtsnummern von natu‹rlichen Personen
bzw. Identifikationsnummern von Organisationen, den Miteigentumsanteil, den Erwerbstitel (laut einer
Urkunde), den sta‹ndigen (Wohn)Sitz und sonstige Angaben. Im C-Blatt (Lasten) werden dingliche Lasten,
das Pfandrecht, das dingliche Vorkaufsrecht, andere verdinglichte Rechte und sonstige notwendige Angaben,
die na‹here Erkla‹rungen beinhalten, eingetragen. Allerdings entha‹lt das Lastenblatt keine Angaben u‹ber die Ho‹he
einer allfa‹lligen Hypothek, was gerade fu‹r Banken problematisch sein ko‹nnte. Banken za‹hlen in der Regel zu
denjenigen Personen, die in die Urkundensammlung zur Einsichtnahme berechtigt sind.

152 Zu einigen Problemen iZm dem Rechtsinstitut der Plombe im slowakischen Recht siehe Hośovsky«, Nie je plomba
ako plomba, BSA 6/98, 26 ff.

153 Hier ist vor allem ⁄ 36a der Verlautbarung des AGKK zu beachten.
154 Das Grundbuch diente der Evidenz vor Einfu‹hrung des Katasters.
155 Die Grundbu‹cher bilden einen Bestandteil des Katasteroperats und befinden sich in Verwahrung der Kataster-

a‹mter. 1964 bis 1993 befanden sie sich in Verwahrung der staatlichen Notariate, wo sie nur mehr als Informa-
tionsquellen dienten, da ab 1964 eine vo‹llig neue Evidenz gefu‹hrt wurde. Ihre Informationsfunktion erfu‹llen die
Grundbu‹cher auch heute noch.

156 ⁄ 44 Abs 2 KatG. Śtefanović, Katastra«lny Za«kon, EPP 10-11/1999, Erl zu ⁄ 44 KatG, 118.
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6. Der O‹ ffentlichkeitsgrundsatz (formelles Publizita‹tsprinzip)157

Das Katasteroperat158 als ein Komplex von Dokumentationsmaterialien, die fu‹r
die Verwaltung des Katasters und die Erneuerung des Katasteroperats erforder-
lich sind (vgl ⁄ 8 Abs 1 KatG), ist o‹ffentlich. Die Katasteroperate, die den Katas-
ter bilden, sind nach den einzelnen Katastergebieten gegliedert. Jedermann ist
berechtigt, sich daraus Auszu‹ge, Abschriften oder Skizzen anzufertigen.159

Die Katasterverwaltung fertigt auf Verlangen einen besta‹tigten Auszug, eine
besta‹tigte Kopie oder die Identifikation einer Parzelle aus dem Komplex der
geoda‹tischen Informationen aus, der bzw. die als o‹ffentliche Urkunde gilt.

Einen besta‹tigten Auszug oder eine besta‹tigte Kopie aus dem Eigentumsblatt
zu einer Liegenschaft fertigt die Katasterverwaltung dann nicht aus, wenn
darauf eine Plombe vermerkt wurde. Die Katasterverwaltung stellt in diesem
Fall lediglich dem Liegenschaftseigentu‹mer oder einer anderen berechtigten
Person160 eine Ausfertigung aus dem Eigentumsblatt mit der Anmerkung aus,
dass eine Plombe vermerkt ist.

Die Katasterverwaltung fertigt auf Verlangen auch Abschriften und Kopien
aus dem Katasteroperat an, die keine o‹ffentlichen Urkunden sind und gewa‹hrt
auch weitere Informationen.

7. Der Vertrauensgrundsatz (materielles Publizita‹tsprinzip)

Bestimmte gesetzlich geregelte Katasterangaben sind solange glaubwu‹rdig, bis
das Gegenteil nachgewiesen wird.161

Die Angaben im Kataster begru‹nden bezu‹glich der eingetragenen recht-
lichen und sonstigen Tatsachen somit eine widerlegbare Vermutung,162 die durch
die Vorlage der erforderlichen Unterlagen, insbesondere durch eine rechtskra‹f-
tige Entscheidung eines zusta‹ndigen Staatsorgans, widerlegt werden kann. Nach
der ho‹chstrichterlichen Rechtsprechung hat der tatsa‹chliche Sachverhalt immer
Vorrang vor den im Kataster eingetragenen Tatsachen (Grenzen der materiellen
Publizita‹t).163 Ein gutgla‹ubiger Liegenschaftseigentumserwerb ist im Hinblick
auf die im Kataster eingetragenen Tatsachen daher ausgeschlossen.164

157 Es handelt sich hier um ein traditionelles Prinzip, das auch schon die Grundbu‹cher kannten; vgl Śtefanović,
Katastra«lny Za«kon, EPP 10-11/1999, Erl zu ⁄ 68 KatG, 133.

158 Das Katasteroperat beinhaltet den Komplex der geoda‹tischen Informationen, den Komplex der beschreibenden
Informationen, die Urkundensammlung, die Angaben des Katasters u‹ber den Bodenbestand, die Grundbu‹cher,
das Eisenbahnbuch und deren Operate und die gesonderte Evidenz o‹ffentlicher oder anderer Urkunden.

159 ⁄ 68 Abs 1 KatG. Im Gegensatz dazu ist jedoch die O‹ ffentlichkeit der Urkundensammlung (vgl ⁄ 8 Abs 1 lit c
KatG) beschra‹nkt, da hier nur den Eigentu‹mern bzw. anderen berechtigten Personen oder Personen, die geo-
da‹tische Ta‹tigkeiten in Zusammenhang mit Grundstu‹cksberichtigungen durchfu‹hren bzw. Personen, die
geometrische Pla‹ne ausfertigen, die Grundstu‹cksgrenzen festlegen oder solche Sachversta‹ndigenta‹tigkeiten
im Fachbereich Geoda‹sie, Kartografie und Kataster durchfu‹hren, Einsicht in die bzw. Arbeit mit der Urkunden-
sammlung gewa‹hrt wird.

160 Z.B. dem Exekutor oder dem Masseverwalter.
161 ⁄ 70 Abs 1 LKatG iVm ⁄ 7 lit a bis e LKatG.
162 Horńansky«, Liegenschaftsverwaltung — Grundbuch und Kataster, in Rechberger (Hrsg) Tagungsbeitra‹ge zur Wie-

ner Konferenz u‹ber ein modernes Grundbuch (1998), 49.
163 Siehe dazu auch die Entscheidung des Obersten Gerichts der SR vom 27. 10. 2000, 2 Cdo 67, wonach das

Gericht im Verfahren u‹ber die Eigentumsfreiheitsklage berechtigt ist, die Frage nach dem Eigentumsrecht als
eine Vorfrage zu beantworten, wobei bei der Beurteilung der Frage, wer Eigentu‹mer ist, von dem im Kataster
eingetragenen Zustand abgewichen werden kann.

164 Da das slowakische Recht nur in zwei Fa‹llen explizit den Gutglaubenserwerb zula‹sst — na‹mlich beim Handels-
kauf und beim Erwerb vom Scheinerben — kann daraus geschlossen werden, dass ein gutgla‹ubiger Erwerb in
allen anderen Fa‹llen ausgeschlossen ist.
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Die verbindlichen Katasterangaben dienen als Grundlage fu‹r die schriftli-
chen Ausfertigungen von o‹ffentlichen und anderen Urkunden. Diese Angaben
werden insbesondere zum Schutz der Rechte an den Liegenschaften, fu‹r Zwe-
cke der Verwaltung der Steuern und der Gebu‹hren, zum Schutz des land- und
forstwirtschaftlichen Bodenbestandes, zur Gestaltung und zum Schutz der
Umwelt sowie fu‹r die wirtschaftliche Ta‹tigkeit und die Informationssysteme
u‹ber die Liegenschaften verwendet.165

V. Erlo‹ schen der Hypothek

Das materielle Erlo‹schen der Hypothek ist in ⁄ 151md Abs 1 ZGB geregelt,
wobei es sich hierbei lediglich um eine demonstrative Aufza‹hlung der mo‹glichen
Erlo‹schungsarten handelt. Daru‹ber hinaus muss die Hypothek aufgrund einer
Entscheidung der zusta‹ndigen Katasterabteilung des Bezirksamts formell aus
dem Kataster gelo‹scht werden.166

Als akzessorisches Recht erlischt das Pfandrecht grundsa‹tzlich mit dem
Erlo‹schen der Forderung, vor allem durch deren Erfu‹llung.167 In bestimmten
Fa‹llen ordnet das Gesetz an, dass bei Erlo‹schen der urspru‹nglichen besicherten
Forderung die Hypothek auch die neue Forderung sicherstellt. Dazu kommt es
beispielsweise bei der Novation sowie beim Schuldner- oder Gla‹ubigerwechsel
(vgl die ⁄⁄ 516 ff ZGB).168

Beim Untergang des Pfandgegenstandes erlischt gleichzeitig ex lege die zur
Sicherung der Forderung bestellte Hypothek.169 Wurde etwa ein Geba‹ude ver-
pfa‹ndet, so erlischt mit der allfa‹lligen ga‹nzlichen Zersto‹rung des Geba‹udes
(z. B. durch Brand) auch die Hypothek. Im Kataster ist diese Tatsache durch
Vermerk (ªza«znam�) ersichtlich zu machen. Der Vermerk hat blo§ deklarative
Wirkung.

Durch Bezahlung des Wertes der verpfa‹ndeten Liegenschaft an den Pfandgla‹u-
biger, der diese Leistung annehmen muss, erlischt die Hypothek ebenfalls. Im
Anschluss daran fu‹hrt die Katasterverwaltung die Lo‹schung der Hypothek auf-
grund der Besta‹tigung des Pfandgla‹ubigers u‹ber die Bezahlung des Wertes der
Liegenschaft (ªkvitancia�) durch. In der Praxis selten aber rechtlich mo‹glich ist
die Lo‹schung der Hypothek im Kataster auf Antrag der Bank, obwohl der
Schuldner seine Schuld (z. B. die Ru‹ckzahlung des Kredits) noch nicht erfu‹llt
hat.170

Gera‹t der Gla‹ubiger in Annahmeverzug, das hei§t, nimmt er die Leistung zur
Befriedigung der Forderung nicht an und kann der Schuldner nur aus diesem
Grund die besicherte Verbindlichkeit nicht erfu‹llen, so kann der Schuldner
den Geldbetrag bei Gericht hinterlegen.171

Da die Hypothek bereits ex lege erlischt, erfolgt die Lo‹schung im Kataster
mittels Vermerk (ªza«znam�). Diese Eintragung hat keinen Einfluss auf die Ent-

165 ⁄ 71 Abs 1 KatG.
166 Das Faustpfand hat der Pfandgla‹ubiger dem Pfandbesteller wieder zuru‹ckzugeben
167 Svoboda et al, Obćiansky Za«konnı«k, EPP 1-2/1999, ⁄ 151g, 104.
168 Ćarnogursky«, Hypoteka«rne pra«vo, EPP 10-11/1999, 334 ff.
169 Bei Grundstu‹cken ist das Erlo‹schen der Hypothek wegen Untergang des Grundstu‹ckes praktisch kaum denkbar.
170 Vgl die Stellungnahme des Amtes fu‹r Geoda‹sie, Kartografie und Kataster der SR 23S 360/96: ªHaben die Par-

teien nicht unmittelbar im Pfandvertrag die Art des Erlo‹schens des Pfandrechtes vereinbart, erlischt dieses nach den
in ⁄ 151g ZGB vorgesehenen Erlo‹schungsarten, ua auch durch Hinterlegung einer Summe.�

171 ⁄ 568 ZGB.
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stehung, die A‹ nderung oder die Lo‹schung von Rechten, sondern dient lediglich
der Evidenz.172 Dem Antrag auf Lo‹schung der Hypothek im Kataster ist eine
Besta‹tigung u‹ber die Hinterlegung des Wertes der Liegenschaft bei Gericht bei-
zulegen.

Als Grund fu‹r das Erlo‹schen der Hypothek kommt auch ein Verzicht auf die
Hypothek in Betracht. Dieser Verzicht ist nur in Form eines notariellen Proto-
kolls wirksam, welches als Grundlage fu‹r die Lo‹schung dient.

Wurde die Hypothek im Pfandvertrag zeitlich befristet, erlischt sie mit Zeit-
ablauf. Auch hier muss die materiell erloschene Hypothek formell im Kataster
gelo‹scht werden.

VI. Die Verwertung der Hypothek

A. Allgemeines

Wie bereits erwa‹hnt sieht ⁄ 151j Abs 1 ZGB fu‹r den Fall der nicht rechtzeitigen
und ordentlichen Erfu‹llung der durch das Pfandrecht besicherten Forderung
folgende Verwertungsarten vor:
. die im Pfandbestellungsvertrag festgelegte Art und Weise (ªFreihandver-

kauf�),
. den freiwilligen Verkauf in der o‹ffentlichen Versteigerung nach Sondervor-

schriften (ªau§ergerichtliche Versteigerung�),
. die Verwertung aufgrund eines Exekutionstitels nach Sondervorschriften im

Rahmen eines Zwangsvollstreckungsverfahrens (gema‹§ ZGO oder EO).
Bei der Verwertung gema‹§ dem Pfandbestellungsvertrag und der Verwertung in
der o‹ffentlichen Versteigerung handelt es sich um Formen der au§ergerichtlichen
Verwertung. In beiden Fa‹llen handelt der Pfandgla‹ubiger im Namen des Pfand-
bestellers kraft einer gesetzlichen Vollmacht.173

B. Freihandverkauf

Fu‹r den Freihandverkauf regelt ⁄ 151m Abs 8 ZGB lediglich, dass der Pfand-
gla‹ubiger bei der Verwertung mit der gebotenen Sorgfalt vorzugehen hat. Dies
bedeutet ua, dass die Bank das Pfand zu einem Preis zu verkaufen hat, zu
dem der gleiche oder ein a‹hnlicher Gegenstand u‹blicherweise zu vergleichbaren
Bedingungen zur selben Zeit und am selben Ort verkauft wird.

Zum Schutz der Vertragsparteien sind daher detaillierte Regelungen in den
Pfandbestellungsvertrag aufzunehmen. Davon ha‹ngt auch ab, wie schnell und
wie teuer eine solche Verwertung in der Praxis sein wird. Mit dieser Verwer-
tungsart gibt es derzeit in der Slowakei kaum praktische Erfahrungen. Es exis-
tiert auch keinerlei Rechtsprechung daru‹ber, wie ein solcher Pfandbestellungs-
vertrag ausgestaltet sein muss, um tatsa‹chlich effektiv zu sein.

172 Hornansky«, Liegenschaftsverwaltung — Grundbuch und Kataster, in: Tagungsbeitra‹ge zur Wiener Konferenz
u‹ber ein modernes Grundbuch, Rechberger (Hrsg), 47.

173 ⁄ 151m Abs 6 ZGB.

Kreditsicherungsrecht in der Slowakei

Leitfadenreihe zum Kreditrisiko 45



C. Au§ergerichtliche Versteigerung

Die au§ergerichtliche Versteigerung der verpfa‹ndeten Liegenschaft erfolgt nach
dem Gesetz Nr 527/2002 Slg idgF u‹ber freiwillige Versteigerungen (Versteige-
rungsG) auf Antrag eines Pfandgla‹ubigers.174 Der Pfandgla‹ubiger muss nicht
u‹ber einen Exekutionstitel verfu‹gen, es genu‹gt vielmehr die Vorlage einer
schriftlichen Erkla‹rung u‹ber den Bestand, die Ho‹he und die Fa‹lligkeit der For-
derung.

Ein privater Versteigerer fu‹hrt dann die au§ergerichtliche Versteigerung
entsprechend dem Vertrag u‹ber die Durchfu‹hrung der Versteigerung durch.175
Er hat auch die Vero‹ffentlichung der Mitteilung u‹ber die Durchfu‹hrung der
Versteigerung im Register der Versteigerungen, das von der Slowakischen
Notariatskammer gefu‹hrt wird, sicherzustellen.176 Weiters schickt der Verstei-
gerer die Mitteilung ua auch jenen Pfandgla‹ubigern zu, die der betreibende
Pfandgla‹ubiger namhaft gemacht hat.

Das VersteigerungsG legt kein Mindestgebot fest. Liegenschaften sind zwar
durch einen gerichtlichen Sachversta‹ndigen zu bewerten.177 Eine allfa‹llige Bin-
dung an den Scha‹tzwert der Liegenschaft ist aus dem Gesetz aber nicht abzu-
leiten. Das Ho‹chstgebot ist grundsa‹tzlich sofort nach der Beendigung der Ver-
steigerung zu entrichten; lediglich bei einem Kaufpreis u‹ber 200.000 SKK
(ca. 4.880 EUR) kann der Kaufpreis binnen fu‹nfzehn Tagen entrichtet wer-
den.178

Im Fall einer erfolglosen Versteigerung kommt es zu einer Wiederholung.
Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass fu‹r die Abwicklung der Verwertung
mit einer Dauer von ca zwei bis drei Monaten zu rechnen ist.

Grundsa‹tzlich erlo‹schen mit dem Eigentumserwerb des Erstehers die an der
erworbenen Sache haftenden Pfandrechte nicht,179 es sei denn es bestehen abwei-
chende Sondervorschriften.180

D. Zwangsvollstreckung nach der EO

Im nachfolgenden Abschnitt wird die ªklassische� gerichtliche Verwertung des
Pfandgegenstandes nach den Vorschriften der Exekutionsordnung (EO) bespro-
chen. Auf die Zwangsvollstreckung nach den Bestimmungen der ZGO wird
wegen der Langwierigkeit des Gerichtsverfahrens (unter Umsta‹nden mehr als zwei
Jahre) und der damit fu‹r die Praxis mangelnden Bedeutung nicht eingegangen.

1. Allgemeines

a. Der Exekutionsantrag

Das Exekutionsverfahren beginnt auf Antrag des Berechtigten.181 Dem Exe-
kutionsantrag wird der Exekutionstitel beigefu‹gt, der mit einer Klausel u‹ber
die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit versehen sein muss (Vollstreckbarkeits-

174 ⁄ 7 Abs 1 VersteigerungsG.
175 ⁄ 16 VersteigerungsG.
176 ⁄ 17 VersteigerungsG.
177 ⁄ 12 Abs 1 VersteigerungsG.
178 ⁄ 26 VersteigerungsG.
179 ⁄ 31 VersteigerungsG.
180 Vgl ⁄ 151ma ZGB.
181 ⁄⁄ 38 ff EO.
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klausel). Als Exekutionstitel kann auch ein vollstreckbares notarielles Proto-
koll182 dienen. Der Exekutionsantrag ist sodann dem Gerichtsvollzieher (exeku«-
tor) zuzustellen.

Binnen fu‹nfzehn Tagen ab Erhalt des ordnungsgema‹§en und vollsta‹ndigen
Exekutionsantrags muss der Gerichtsvollzieher diesen gemeinsam mit dem
Ansuchen auf Beauftragung zur Durchfu‹hrung der Vollstreckung dem zusta‹n-
digen Gericht vorlegen. Binnen weiterer fu‹nfzehn Tage beauftragt das Gericht
den Gerichtsvollzieher mit der Durchfu‹hrung der Vollstreckung (⁄ 44 ff EO).
Gegen den Beschluss u‹ber die Verweigerung der Beauftragung ist die Berufung
zula‹ssig.

Danach hat der Gerichtsvollzieher dem Verpflichteten eine Benachrichti-
gung u‹ber die Einleitung der Vollstreckung zu u‹bermitteln, worin auch die
vorgesehene Art der Vollstreckung anzufu‹hren ist. Weiters benachrichtigt der
Gerichtsvollzieher die Teilnehmer u‹ber die vorla‹ufigen Exekutionskosten, for-
dert den Verpflichteten zur freiwilligen Leistung auf und belehrt ihn u‹ber die
Mo‹glichkeit, Einwendungen gegen die Exekution183 zu erheben.184 Gleichzeitig
wird dem Verpflichteten verboten, u‹ber das der Vollstreckung unterliegende
Vermo‹gen zu verfu‹gen.

Nach Ablauf der Frist zur Erhebung der Einwendungen oder nach Rechts-
kraft des Beschlusses u‹ber die Ablehnung der Einwendungen durch das Gericht
erla‹sst der Gerichtsvollzieher einen Exekutionsauftrag (⁄ 52 EO, exekućny« prı«-
kaz). Gegen den Gerichtsbeschluss, der den Einwendungen stattgibt, ist eine
Berufung zula‹ssig. Wird der Gerichtsbeschluss rechtskra‹ftig, ist die Exekution
einzustellen.

b. Das notarielle Protokoll

Das notarielle Protokoll (ªnota«rska za«pisnica�) ist zwar kein Sicherungsmittel
im rechtlichen Sinne. Seine wirtschaftliche Sicherungsfunktion ist jedoch un-
bestritten. Es handelt sich dabei um einen vollstreckbaren Exekutionstitel. Vor
allem im Rahmen der Zwangsvollstreckung hat es eine erhebliche Bedeutung.
Auf Grundlage des notariellen Protokolls kann unmittelbar Exekution gefu‹hrt
werden.

Den obligatorischen Mindestinhalt des notariellen Protokolls regeln die
⁄⁄ 46 ff Notariatsordnung (NO). Das notarielle Protokoll beinhaltet die recht-
liche Verbindlichkeit, die berechtigte und verpflichtete Person, den Rechts-
grund, Gegenstand und Zeitpunkt der Erfu‹llung sowie die Zustimmung der
verpflichteten Person mit der Vollstreckung der Exekution. In der Praxis wird
das notarielle Protokoll gemeinsam mit dem Pfandbestellungsvertrag vor dem
Notar errichtet. Beachtenswert ist, dass im Falle der absoluten Nichtigkeit
des Rechtsgescha‹fts, dessen Verbindlichkeit durch das notarielle Protokoll
besichert werden soll, weder Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften der
ZGO noch nach der EO gefu‹hrt werden kann.185

182 ⁄ 41 Abs 2 EO.
183 Als Rechtsmittel kommen im Vollstreckungsverfahren sowohl Einwendungen als auch die Berufung in Betracht.
184 ⁄ 47 iVm ⁄ 50 EO.
185 Krajćo/Bajcura, O su«dnych exeku«toroch a exekućnej ćinnosti — Exekućny« poriadok, 82 f.
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2. Verwertung durch Versteigerung der Liegenschaft

a. Voraussetzungen

Zwingende Voraussetzung der Vollstreckung durch Verkauf einer Liegenschaft
ist neben der Benachrichtigung des Berechtigten und des Verpflichteten
weiters, dass sich die Liegenschaft im Eigentum des Verpflichteten befindet.
Das Liegenschaftseigentum wird in der Regel anhand eines Auszugs aus
dem Liegenschaftskataster nachgewiesen.

Die Zustimmung des Berechtigten zum Verkauf der Liegenschaft ist eine
weitere wesentliche Bedingung der Liegenschaftsexekution (⁄ 134 Abs 1 EO).
Das Gesetz regelt aber nicht na‹her, bis zu welchem Zeitpunkt der Berechtigte
diese Zustimmung zu erteilen hat.

b. Ta‹tigkeiten des Gerichtsvollziehers

Der Gerichtsvollzieher benachrichtigt den Berechtigten und den Verpflichteten
sowie die u‹brigen Buchberechtigten und Hypothekargla‹ubiger von der Einlei-
tung der Vollstreckung, wobei in dieser Benachrichtigung die zu exekutierende
Liegenschaft schon bezeichnet sein muss. Dies geschieht in Einklang mit den
Vorschriften des KatG sowie den einschla‹gigen Durchfu‹hrungsverordnungen.186

Der Gerichtsvollzieher fordert weiters den Berechtigten auf, seine Zustim-
mung zur Vollstreckung durch Verkauf der konkret bezeichneten Liegenschaft
zu erteilen. Lehnt der Berechtigte ab, hat dies die Einstellung der Vollstreckung
zur Folge.187

Dem Verpflichteten wird schlie§lich verboten, die zu exekutierende und in
der Benachrichtigung bezeichnete Liegenschaft zu vera‹u§ern, auf andere recht-
lich zula‹ssige Weise auf Dritte zu u‹bertragen oder sie durch Rechte an fremden
Sachen zu belasten.

c. Beschreibung und Bewertung

Nach Erlass des Auftrags zur Durchfu‹hrung der Vollstreckung durch Verkauf
der Liegenschaft und dessen Zustellung an sa‹mtliche der genannten Personen
und Organe beginnt die eigentliche Zwangsvollstreckung (⁄⁄ 134 bis 178 EO).
Zuna‹chst hat der Gerichtsvollzieher die Scha‹tzung des Wertes der Liegenschaft
vorzunehmen. Dazu hat er ein Sachversta‹ndigengutachten (ªznalecky« posudok�)
zur Feststellung des Preises der Liegenschaft samt jenen Bestandteilen, die
dem gleichen rechtlichen Schicksal wie die Hauptsache unterliegen, einzuholen.
Strittig ist, ob das Zubeho‹r der Liegenschaft auch von diesem Gutachten umfasst
sein muss.

d. Die o‹ ffentliche Versteigerung

Die Vollstreckung durch Verkauf von Liegenschaften erfolgt im Wege einer
o‹ffentlichen Versteigerung nach den ⁄⁄ 140 ff EO. Dabei handelt es sich um
ein prozessuales Vorgehen des Gerichtsvollziehers, des Exekutionsgerichts
sowie der sonstigen an der Versteigerung teilnehmenden Organe und Personen,

186 Vgl ⁄ 7 Abs 1 lit c iVm ⁄ 70 Abs 1 und 2 KatG.
187 ⁄ 57 Abs 2 EO.
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das auf die Verwertung der gegensta‹ndlichen Liegenschaft durch zwangsweise
U‹ bertragung des Eigentums auf den Ersteher abzielt.

Nach der Vorbereitung der Versteigerung und Hinterlegung einer Sicherheit
fordert der Gerichtsvollzieher die Interessenten zum Bieten auf.188 Nach diesem
Zeitpunkt kann eine Sicherheit nicht mehr hinterlegt und die Teilnahme an der
Versteigerung nicht mehr verlangt werden.

Das geringste Gebot entspricht dabei dem durch Scha‹tzung ermittelten
Marktpreis der Liegenschaft.189 Wird ein dem Marktpreis entsprechendes oder
ein daru‹ber hinausgehendes Gebot abgegeben und werden keine weiteren
Gebote gelegt, erkla‹rt der Gerichtsvollzieher die Versteigerung fu‹r beendet
und erteilt sodann den Zuschlag an den Meistbietenden. Werden mehrere
gleich hohe Gebote abgegeben, erteilt der Gerichtsvollzieher den Zuschlag
mittels Los (⁄ 146 EO).

e. Der Zuschlag

Gegen die Erteilung des Zuschlags ko‹nnen Einwendungen190 erhoben werden.
Die Frist zur Erhebung von Einwendungen richtet sich jeweils nach der Person
des Einwendenden.

Die Zuschlagserteilung unterliegt der gerichtlichen Genehmigung, die in
Form eines Beschlusses zu ergehen hat. Gegen diesen Beschluss ist Berufung
zula‹ssig (⁄ 148 Abs 1 EO). Der Gerichtsvollzieher hat den Beschluss an die
darin angefu‹hrten Personen zuzustellen.191

Die gerichtliche Genehmigung des Zuschlags hat konstitutive Wirkung,
wodurch ein neues Eigentumsrechtsverha‹ltnis an der versteigerten Liegenschaft
begru‹ndet wird. Die Eintragung in den Liegenschaftskataster mittels Vermerk
(za«znam) hat blo§ deklaratorische Wirkung. Der Gerichtsbeschluss muss daher
in seinem Spruch alles zur Eintragung in den Liegenschaftskataster erforderliche
enthalten.192

Gema‹§ ⁄ 149 EO wird im Fall der Versagung des Zuschlages durch das
Gericht die Versteigerung mit dem vorletzten Gebot fortgesetzt.

Fu‹r die Wiederversteigerung (opa‹tovna« draźba), die dann stattfindet, wenn
der Ersteher das Meistbot nicht rechtzeitig und ordnungsgema‹§ entrichtet, gel-
ten grundsa‹tzlich die Bedingungen u‹ber die erste Versteigerung. Das geringste
Gebot muss dann 75% des im Sachversta‹ndigengutachten ermittelten Markt-
preises betragen.193

f. Erwerb des Eigentums

Die Erteilung des Zuschlags bewirkt nicht automatisch den Eigentumserwerb
des Erstehers an der versteigerten Liegenschaft. Das Eigentum erwirbt der
Ersteher vielmehr erst nach Bezahlung des Meistbots und Genehmigung des
Zuschlags durch das Gericht; der Eigentumserwerb wirkt ru‹ckwirkend auf

188 ⁄ 144 EO.
189 ⁄ 142 Abs 2 EO.
190 Vgl dazu ⁄ 184 o‹EO (Widerspruch gegen die Erteilung des Zuschlags).
191 Das sind in der Regel der Berechtigte, der Verpflichtete, der Bieter sowie diejenigen, die gegen die Erteilung des

Zuschlages Einwendungen erhoben haben, weiters das zur Eintragung in das Liegenschaftskataster zusta‹ndige
Kreisamt der Katasterliegenschaftsabteilung und schlie§lich das o‹rtlich zusta‹ndige Steueramt (⁄ 148 Abs 2 EO).

192 Die Erfordernisse des ⁄ 42 KatG sind einzuhalten.
193 ⁄ 143 EO.
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den Tag der Erteilung des Zuschlages. Handelt es sich dabei um einen la‹ngeren
Zeitraum, kann der Ersteher in der Zwischenzeit Besitz an der versteigerten
Liegenschaft nehmen.194

g. Die Verteilung des Versteigerungserlo‹ses

Die Befriedigungsrangordnung

Eines der strittigsten Probleme der Liegenschaftsverwertung stellt die Reihen-
folge der Gla‹ubigerbefriedigung dar.195 Dabei gelangen die Bestimmungen der
EO u‹ber die Verteilungstagsatzung (ªrozvrhove« pojedna«vanie�) zur Anwendung
(⁄⁄ 157 ff EO). Entscheidend ist der Zeitpunkt der Zustellung des Exekutions-
antrags an den Gerichtsvollzieher. Der Gerichtsvollzieher ist an die festgesetzte
Rangordnung gebunden und kann in die Verteilungsmasse nicht mehr als die
darin angegebene Summe aufnehmen.196

Die Verteilungstagsatzung

Die Anberaumung der Verteilungstagsatzung erfolgt erst nach vollsta‹ndiger
Berichtigung des Meistbots und nach Genehmigung des Zuschlags durch das
Gericht (⁄ 154 EO).

Unmittelbar vor der eigentlichen Tagsatzung, nach Feststellung der anwe-
senden bzw. nicht anwesenden, aber geladenen Teilnehmer, stellt der Gerichts-
vollzieher die ªkonsolidierte Verteilungsmasse� fest. Jene Gla‹ubiger, die ihre
Anspru‹che nach ⁄ 140 Abs 2 lit. i EO geltend gemacht haben, ko‹nnen bis
zur Beendigung der Verteilungstagsatzung auch eine ho‹here als die in der
Anmeldung geltend gemachte Summe verlangen. Voraussetzung ist aber der
Nachweis der Ho‹he dieses Anspruchs unmittelbar aus dem Inhalt des Exeku-
tionsaktes oder aus Urkunden, welche der Gla‹ubiger bereits bei Anmeldung
seines Anspruchs vorgelegt hat. Aus ⁄ 154 Abs 2 EO ist abzuleiten, dass die
Verteilungstagsatzung nicht zu wiederholen ist.

h. Rangfolge der Befriedigung

Die aus der Verteilungsmasse zu berichtigenden Forderungen werden nach
⁄ 157 Abs 1 EO in sieben Befriedigungsra‹nge eingeteilt:
1. Rang: Gerichts- und Exekutionskosten,
2. Rang: Forderungen aus Hypothekar- und Kommunalkrediten, die zur

Deckung des Nominalwertes von Hypothekenpfandbriefen und Kom-
munalobligationen dienen und die von (Hypotheken-)Banken emit-
tiert wurden,

3. Rang: Forderungen, die durch gesetzliche, vertragliche, richterliche oder
exekutive Pfandrechte, durch Sicherungsu‹bereignung, Forderungsabtre-
tung oder durch ein auf die gesamte Liegenschaft bezogenes Vera‹u§e-

194 ⁄ 150 Abs 1 EO.
195 Vgl dazu auch Bramerdorfer, Kreditsicherheiten in der Slowakei: Zwangsvollstreckung und vollstreckbarer Nota-

riatsakt, Gewerbliche Genossenschaft 5/98, 52 ff; siehe weiters die Erla‹uterungen zu ⁄ 151c ZGB in Obćiansky
Za«konnı«k, EPP 1-2/1999, 102.

196 Die Verteilungsmasse besteht aus der Summe des Meistbots, dessen Zinsen, dem Teil der Sicherheit desjenigen
Erstehers, der eine Wiederversteigerung verursacht hat und die der Ho‹he der Anspru‹che nach ⁄ 143 Abs 1 EO
entspricht, sowie aus den Summen, die den Geldanspru‹chen nach ⁄ 152 Abs 1 EO entsprechen (ustalena«
rozdelovana« podstata, sog. Sollmasse oder konsolidierte Masse).
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rungsverbot besichert sind; der Rang der Forderungen bestimmt sich
nach dem Entstehungszeitpunkt des Pfandrechts bzw. nach dem Ent-
stehen des Vera‹u§erungsverbots,

4. Rang: Forderungen des berechtigten Gla‹ubigers, aus Steuern, Gebu‹hren, Zo‹l-
len, sowie aus realisierten staatlichen Garantien, aus Beitra‹gen zur
Gesundheits-, Kranken-, Renten- oder Arbeitslosenversicherung,
sowie aus Dienstbarkeiten, die der Ersteher unter Anrechnung auf
das Meistbot u‹bernommen hat,

5. Rang: Ru‹cksta‹nde aus Unterhaltsleistungen, die am Tag der Verteilung fa‹llig
sind,

6. Rang: Sonstige Forderungen des Staates,
7. Rang: Sonstige Forderungen.

Zur Befriedigung eines spa‹teren Ranges darf erst geschritten werden, wenn
die Forderungen des vorangehenden Ranges zur Ga‹nze befriedigt wurden.
Ko‹nnen mehrere Forderungen desselben Ranges nicht vollsta‹ndig befriedigt
werden, mu‹ssen sie entsprechend ihrer Ho‹he verha‹ltnisma‹§ig (proportional)
befriedigt werden.197

Die Zinsen fu‹r die letzten drei Jahre vor Erteilung des Zuschlags sowie die
Gerichts- und Exekutionskosten werden im Rang der Hauptforderung befriedigt.
Wenn die Verteilungsmasse zu ihrer vollsta‹ndigen Begleichung nicht ausreicht,
werden sie im Rang der Hauptforderung proportional beglichen. U‹ bersteigt
der Erlo‹s aus der Versteigerung sa‹mtliche Forderungen des ⁄ 157 EO, hat
der Gerichtsvollzieher nach Befriedigung sa‹mtlicher Forderungen dem Ver-
pflichteten den Rest der Summe auszubezahlen.

Der Gerichtsvollzieher hat ein Protokoll u‹ber die Verteilungstagsatzung zu
verfassen. Die Verteilung des Erlo‹ses wird vom Vollstreckungsgericht mit Be-
schluss gebilligt. Das Verteilungsprotokoll wird sa‹mtlichen Personen und Orga-
nen zugestellt, die zur Verteilungstagsatzung vorgeladen wurden (⁄ 164 EO).

Nach der Zustellung des rechtskra‹ftigen Verteilungsbeschlusses durch den
Gerichtsvollzieher hat dieser den berechtigten Personen die zugeteilten Betra‹ge
zu u‹berweisen.198

E. Exkurs: Verwertung der Simultanhypothek

Sind zur Besicherung derselben Forderung mehrere selbsta‹ndige Sachen (Lie-
genschaften) verpfa‹ndet worden, ist die Bank als Pfandgla‹ubiger gema‹§ ⁄
151j Abs 4 ZGB berechtigt, die Befriedigung der gesamten Forderung oder
eines Teiles davon aus einem beliebigen Pfand zu verlangen.

Dieses Gesamtpfandrecht bzw. simultane Pfandrecht an mehreren Liegen-
schaften (ªSimultanhypothek�)199 ko‹nnte unter Umsta‹nden das Prinzip der Gla‹u-
bigergleichbehandlung bei der Vollstreckung durch Verkauf der Liegenschaft
verletzen. Aus diesem Grund sieht ⁄ 158 EO fu‹r die Verteilung der Masse
aus Liegenschaften, an denen eine Simultanhypothek haftet, eine besondere Rege-
lung vor.

197 Zur Problematik, welche Befriedigungsmethode im Verwertungsfall tatsa‹chlich anzuwenden ist — also Priorita‹t
nach ⁄ 151c Abs 1 ZGB oder Proportionalita‹t nach ⁄ 157 Abs 1 EO — vgl Bramerdorfer, Gewerbliche Genossen-
schaft, 53.

198 ⁄ 165 Abs 2 EO.
199 Siehe Exekućny« Poriadok — u«plne« znenie za«kona s komenta«rom, ⁄ 158, 119; vgl auch ⁄ 15 o‹GBG.
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Fu‹r deren Anwendung ist nicht entscheidend, ob sa‹mtliche Liegenschaften
gleichzeitig versteigert werden, ob dies durch einen oder mehrere Gerichtsvoll-
zieher geschieht bzw. ob die Vollstreckung nach der EO oder der ZGO erfolgt.
Das Limit fu‹r den zu verteilenden Erlo‹s bildet in jedem Fall die Verteilungstag-
satzung. Voraussetzung der gerichtlichen Vorgangsweise ist, dass:
. dieselbe Forderung durch mehrere Liegenschaften pfandrechtlich sicherge-

stellt ist und
. bis zur Verteilungstagsatzung alle oder zumindest eine der auf diese Weise

verpfa‹ndeten Liegenschaft verkauft worden sind.
Grundsa‹tzlich sind hier zwei denkbare Fa‹lle zu unterscheiden:

Fall 1: Werden im Zuge der Versteigerung sa‹mtliche Liegenschaften verkauft,
an denen jeweils die durch Simultanhypothek besicherten Forderungen haften,
ist die Befriedigung dieser Forderungen in folgender Weise vorzunehmen (⁄ 158
Abs 1 EO):
. Zuna‹chst sind die oben angefu‹hrten Forderungen gema‹§ ⁄ 157 Abs 1 lit a bis

b EO (Forderungen im ersten und zweiten Rang) zu befriedigen,
. anschlie§end wird der Restbetrag der Verteilungsmasse, der nach Begleichung

der angegebenen Anspru‹che verbleibt, errechnet,
. schlie§lich kommt es zur Ermittlung der Summe der restlichen Verteilungs-

massen, wobei die Forderung des Simultanhypothekars in Relation zur
Gesamtrestsumme gesetzt wird. Diese Quote wird dem Simultanhypothe-
kar aus jeder einzelnen der restlichen Verteilungsmassen zugewiesen.200

Der Pfandgla‹ubiger kann aber auch die Befriedigung in einem anderen Verha‹lt-
nis begehren.

Fall 2: Denkbar ist auch, dass der Simultanhypothekar nicht alle, sondern
nur einzelne oder nur eine Liegenschaft verkauft (⁄ 158 Abs 2 EO). Grundlage
fu‹r die Berechnung der Befriedigung ist dann der Wert sa‹mtlicher Liegenschaf-
ten, sowohl der versteigerten als auch der nicht versteigerten. Dieser Wert soll
nach allgemeinen Vorschriften ermittelt werden. Die Anwendung der verlaut-
barten Preisvorschriften ist jedoch empfehlenswert.201

Es wird die Summe der Scha‹tzwerte aller Liegenschaften gebildet. Die For-
derung des Simultanhypothekars wird in Relation zur Gesamtsumme der
Scha‹tzwerte sa‹mtlicher simultan verpfa‹ndeter Liegenschaften gesetzt.

Nimmt der betreibende Gla‹ubiger nur diese Quote aus dem Erlo‹s der ein-
zigen versteigerten Liegenschaft in Anspruch, dann befriedigt er sich verha‹ltnis-
ma‹§ig, sodass die nachfolgenden Pfandgla‹ubiger wegen der versteigerten Lie-
genschaft keinen Nachteil haben.

Sollte sich der Simultanhypothekar unverha‹ltnisma‹§ig befriedigen, ko‹nnen
die betroffenen nachrangigen Gla‹ubiger die Sicherung ihrer Anspru‹che durch
Begru‹ndung eines Pfandrechts an den nicht versteigerten Liegenschaften bean-
tragen. Der Rang bestimmt sich dann nach dem Rang des aus der durch die
Simultanhypothek besicherten Forderung bereits befriedigten Gla‹ubigers.

200 Die durch eine Simultanhypothek besicherte Forderung wird in bar berichtigt, ohne dass dies der Gla‹ubiger
ausdru‹cklich verlangen muss. Der Gla‹ubiger kann jedoch die Befriedigung seiner Forderung mittels U‹ berwei-
sungsauftrag oder auf sonstige Weise verlangen. Die Vereinbarung muss zwischen dem Gerichtsvollzieher und
dem Simultanhypothekar getroffen werden.

201 Bekanntmachung Nr 465/1991 Z.B. idgF.
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F. Verwertung in der Insolvenz

Fu‹r Absonderungsgla‹ubiger202, deren Forderungen durch Hypotheken besichert
sind, erfolgt die Befriedigung aus dem Erlo‹s einer allfa‹lligen Liegenschaftsver-
wertung in der Reihenfolge des Entstehens des Rechtsgrundes auf abgesonderte
Befriedigung. Fu‹r den Rang einer gesetzlichen Hypothek ist der Tag der Vor-
merkung in den Kataster ma§geblich. Mit der Verwertung des Pfandes (der
Masse) erlo‹schen ex lege auch die Pfandrechte der Absonderungsgla‹ubiger.203

⁄ 28 Abs 5 KAG regelt, wie bei der Befriedigung von Absonderungsgla‹ubigern
im Falle des Verkaufs eines Unternehmens(teils) oder einer Gesamtheit von Sachen
(etwa ein Warenlager) vorzugehen ist, etwa wenn zu einem Unternehmen eine
Liegenschaft X geho‹rt, an welcher der Absonderungsgla‹ubiger ein Pfandrecht
hat. Der Erlo‹s aus jenem Vermo‹gen, das der Besicherung der Forderung des
Absonderungsgla‹ubigers diente (also die Liegenschaft X), wird durch Multipli-
kation des aus dem Unternehmensverkauf erzielten Erlo‹ses mit einem Koeffizi-
enten ermittelt. Der Koeffizient entspricht dabei dem Verha‹ltnis zwischen dem
(individuell ermittelten) Scha‹tzwert der Liegenschaft XY und dem Scha‹tzwert
des Unternehmens (⁄ 18 Abs 4 KAG).204

Vom ermittelten Erlo‹s sind jedoch die Kosten der Verwaltung und der Ver-
wertung der Masse, jene fu‹r die Ausha‹ndigung des Erlo‹ses sowie die Entlohnung
und die Ausgaben des Verwalters abzuziehen. Der abzuziehende Betrag wird
durch Multiplikation des Koeffizienten mit den Gesamtkosten der Verwaltung,
der Verwertung, der Ausha‹ndigung des Erlo‹ses, der Entlohnung und der Aus-
gaben des Verwalters, die sich auf das Unternehmen beziehen, bestimmt.

Ist der Gemeinschuldner gleichzeitig Personalschuldner und Pfandbesteller,
wird durch die Konkurserkla‹rung die besicherte Forderung fa‹llig und der
Pfandgla‹ubiger (Absonderungsgla‹ubiger) kann seine Forderung mit dem Recht
auf abgesonderte Befriedigung bei Gericht anmelden.

Ist der Gemeinschuldner zwar Personalschuldner, nicht aber zugleich auch
der Pfandbesteller, kann der Pfandgla‹ubiger im Verfahren gegen den Pfandbe-
steller seine fa‹llig gewordene Forderung nur als Konkursforderung anmelden,
da der Pfandgegenstand nicht Bestandteil der Konkursmasse ist.

Die Verwertung erfolgt entweder im Rahmen der Versteigerung oder
au§erhalb der Versteigerung, je nachdem, was der von der Gla‹ubigerversamm-
lung genehmigte Verwertungsplan vorsieht.

202 Absonderungsgla‹ubiger sind gem ⁄ 28 Abs 1 KAG jene Gla‹ubiger, deren Forderungen durch ein Pfand- oder
Zuru‹ckbehaltungsrecht, durch ein Vera‹u§erungsverbot an einer Liegenschaft oder durch die Sicherungsu‹bereig-
nung eines Rechts besichert sind.

203 ⁄ 28 Abs 9 KAG.
204 Gesetz Nr. 36/1967 Z.B. u‹ber Sachversta‹ndige und Dolmetscher idF des Gesetzes Nr. 238/2000 Z.z.
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Kapitel 5: Die Sicherungsabtretung (Zession)

I. Allgemeines

Bei der Sicherungsabtretung einer Forderung (fiducia«rna cesia) gema‹§ ⁄ 554 ZGB
u‹bertra‹gt der Schuldner (Kreditnehmer) bzw. eine dritte Person (Altgla‹ubiger)
seine gegenu‹ber einem Dritten zustehende Forderung zum Zwecke der Besi-
cherung einer anderen Forderung an den Gla‹ubiger (Neugla‹ubiger; Bank). In
diesem Zusammenhang sind die Bestimmungen u‹ber die Zession von Forderun-
gen gema‹§ den ⁄⁄ 524 ff ZGB zu beachten.205

Gema‹§ ⁄ 525 ZGB ko‹nnen ho‹chstperso‹nliche Forderungen oder solche, die
nicht der Zwangsvollstreckung unterliegen, sowie Forderungen, deren Abtre-
tung der Parteienvereinbarung widerspra‹che, nicht abgetreten werden. Die von
der Zwangsvollstreckung ausgeschlossenen Forderungen regeln die ⁄⁄ 317,
319 Zivilgerichtsordnung206 (ZGO).

Durch die Sicherungszession bzw. -abtretung der besicherten Forderung
wird die Bank nun auch zum Gla‹ubiger dieser Forderung, womit sie im Ergeb-
nis Inhaberin zweier Forderungen ist. Der Schuldner der abgetretenen Forde-
rung (Drittschuldner) hat die Stellung des prima‹ren Schuldners, die Bank muss
sich nicht vorher an den Zedenten wenden, um von ihm Erfu‹llung verlangen zu
ko‹nnen.207

Die Bank hat im Fall des Konkurses des Kreditnehmers, der ihr die Forde-
rung abgetreten hat, ein Absonderungsrecht.

II. Der Abtretungsvertrag

Nach ⁄ 524 Abs 1 ZGB ist ein schriftlicher Abtretungsvertrag erforderlich, der
den Zweck der Abtretung beinhalten sowie die besicherte bzw. die zu sichernde
Forderung genau bestimmen muss. Unzula‹ssig sind Klauseln, die den Gla‹ubiger
im Falle des Zahlungsverzugs des Schuldners berechtigen wu‹rden, u‹ber die zu
besichernde Forderung willku‹rlich verfu‹gen zu ko‹nnen.208

Auch hier steht die Sicherungsfunktion im Vordergrund: Kommt der
Schuldner seiner Verbindlichkeit nach, hat der Gla‹ubiger die Forderung zuru‹ck
zu u‹bertragen. In der Praxis wird im Abtretungsvertrag aber oft auch die Befrie-
digung des Gla‹ubigers als eine auflo‹sende Bedingung vereinbart.209

Mit der Abtretung der Forderung an den Gla‹ubiger gehen nicht nur ihr
Zubeho‹r,210 sondern sa‹mtliche mit ihr verbundenen Rechte, wie allfa‹llige
Sicherheiten (auch die Hypothek), u‹ber.

205 Kopa«ć, Obchodnı« kontrakty I. Dı«l, Praha Prospektrum (1993), 195.
206 Gesetz Nr 99/1963 Slg idgF.
207 Plank, Pra«vna u«prava a prax zabeźpećenia za«va‹zkov v pra«ve Slovenskej republiky, Bulletin slovenskej advoka«cie

1/1996, 14 f.
208 Svoboda a kol, Obćiansky za«konnı«k- komenta«r, ⁄ 554, 394.
209 Lazar a kol., Za«klady Obćianskeho hmotne«ho pra«va, 2. Zva‹zok, 78; zur Praxis der Banken siehe Adamcova«,

Zabezpećenie pohl�ada«vok v praxi ba«nk v SR, 156, in: Zabezpećenie pohl�ada«vok a ich uspokojenie, VII. Lubyho
pra«vnicke« dni, IURA EDITION, Bratislava — Trnava (2002).

210 Vgl ⁄ 121 Abs 3 ZGB.
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III. Die Drittschuldnerversta‹ndigung

Eine Versta‹ndigung des Drittschuldners ist erforderlich. Diese hat unverzu‹glich
durch den Gla‹ubiger zu erfolgen. Bis dahin ist die schuldbefreiende Leistung
an den bisherigen Gla‹ubiger mo‹glich. In der Praxis kann diese Versta‹ndigung
unterbleiben und der bisherige Gla‹ubiger kann im Rahmen eines Mandatsver-
trages auch weiterhin die Erfu‹llung der Forderung anstelle des neuen Gla‹ubi-
gers verlangen. Die Versta‹ndigung des Drittschuldners hat keine konstitutive
Wirkung.

IV. Abtretung ku‹nftiger Forderungen

Die Abtretung ku‹nftiger Forderungen ist im Gesetz nicht ausgeschlossen. Voraus-
setzung ist jedoch, dass im Abtretungsvertrag die Forderung hinsichtlich ihrer
Ho‹he und Art genau spezifiziert ist und ihr Gla‹ubiger und Schuldner sowie ihre
Dauer angefu‹hrt werden. Sog. Globalzessionen erfu‹llen diese Kriterien in der
Regel nicht und sind deshalb nach slowakischem Recht unzula‹ssig.211

211 Zu der angefu‹hrten Problematik existiert jedoch keine Judikatur. Daru‹ber hinaus wa‹re ein Verzicht auf zuku‹nf-
tige Rechte gema‹§ ⁄ 574 Abs 2 ZGB unzula‹ssig.
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Kapitel 6: Die Sicherungsu‹ bereignung

I. Allgemeines

Nach ⁄ 553 ZGB kann die Erfu‹llung einer Verpflichtung auch durch U‹ bertra-
gung eines Rechts des Schuldners auf den Gla‹ubiger besichert werden. Rechts-
grundlage ist ein Vertrag zwischen Gla‹ubiger und Schuldner u‹ber die ªSicher-
stellung von Verbindlichkeiten durch U‹ bertragung eines Rechts�, welcher der
Schriftform bedarf (⁄ 553 Abs 2 ZGB). Die Sicherungsu‹bereignung hat akzes-
sorischen Charakter.

Das Gesetz regelt die na‹heren Erfordernisse dieses Vertrages nicht, insbe-
sondere la‹sst es offen, welche Rechte Vertragsgegenstand sein ko‹nnen. Aus
dem Zweck des Instituts, na‹mlich der Forderungssicherung, folgt jedoch, dass
es sich bei den zu u‹bertragenden Rechten nur um auflo‹send bedingte Rechte
handeln kann. Das bedeutet, dass das Recht des Sicherungsnehmers automatisch
mit Eintritt der Bedingung, also mit Erfu‹llung der Forderung, erlischt.

Die auflo‹sende Bedingung ist die Erfu‹llung der besicherten Forderung, mit
deren Eintritt die Wirkungen des Rechtsgescha‹fts erlo‹schen.212 Um die Siche-
rungsfunktion des Vertrags hervorzuheben, sollte dieser Umstand im Vertrag
unzweifelhaft zum Ausdruck gebracht werden.213 Da das Gesetz daru‹ber
schweigt, wie die Ru‹ckabwicklung des zur Sicherung u‹bertragenen Rechts an
den Schuldner nach Zahlung der Schuld erfolgen soll, gehen sowohl Lehre
als auch Praxis davon aus, dass entsprechende Regelungen weitgehend der Ver-
tragsautonomie unterliegen.214

II. Wesen

Die dingliche Sicherung des Gla‹ubigers wird gema‹§ ⁄ 553 Abs 1 ZGB dadurch
erreicht, dass der Schuldner der besicherten Verpflichtung sein Recht, das ihm
gegenu‹ber einer dritten Person zusteht, zu Gunsten des Gla‹ubigers u‹bertra‹gt.215
Es muss sich dabei ausschlie§lich um ein Recht des Schuldners handeln, bei-
spielsweise eine ihm zustehende Forderung.216 Bei der Zession ist es im Gegen-
satz dazu mo‹glich, dass ein Dritter sein Recht an den Gla‹ubiger zediert.

Nach der u‹berwiegenden Ansicht der slowakischen Lehre kann auch das
Eigentumsrecht (sowohl an beweglichen als auch an unbeweglichen Sachen)
Gegenstand des Sicherungsvertrages sein.217 Das zur Sicherheit u‹bertragene

212 Svoboda a kol, Obćiansky« za«konnı«k, Eurounion, Bratislava 1994, str. 394; es findet ex lege die Ru‹cku‹bertragung
des Rechts vom Gla‹ubiger auf den Schuldner statt, siehe Śtevćek, Ota«zniky nad zabezpećenı«m za«va‹zku prevodom
pra«va, 311, in: Zabezpećenie pohl�ada«vok a ich uspokojenie, VII. Lubyho pra«vnicke« dni, IURA EDITION, Bra-
tislava — Trnava (2002).

213 Kopa«ć, Obchodnı« kontrakty I. Dı«l, Praha Prospektrum 1993, 194.
214 Giese/Duśek/Koubova«/Dietschova«, Zajiśténı« za«vazku« v Ćeske« republice, Praha, C.H. Beck 1999, str. 100. Zur

alternativen Mo‹glichkeit der vertraglichen Vereinbarung der Pflicht zur Ru‹cku‹bertragung des sicherungsweise
u‹bertragenen Rechts siehe Na«roźny«, Zabezpećovacı« prevod pra«va, 301 ff., in: Zabezpećenie pohl�ada«vok a ich
uspokojenie, VII. Lubyho pra«vnicke« dni, IURA EDITION, Bratislava — Trnava (2002).

215 Giese/Duśek/Koubova«/Dietschova«, Zajiśténı« za«vazku« v Ćeske« republice, Praha, C.H. Beck 1999, str. 104.
216 Der Schuldner des u‹bertragenden Rechtes und der sicherzustellende Gla‹ubiger ko‹nnen nicht identisch sein; dies

ha‹tte das Erlo‹schen der Forderung durch Konfusion gem ⁄ 548 ZGB zur Folge.
217 Nach Ansicht der u‹berwiegenden slowakischen Lehre muss es sich bei den zu u‹bertragenden Rechten um u‹ber-

tragbare Vermo‹genswerte handeln, worunter auch das Eigentumsrecht fa‹llt; so etwa Lazar a kol., Za«klady Obći-
anskeho hmotne«ho pra«va, 2. Zva‹zok, 78; Lazar, Prostriedky zabezpećenia pohl�ada«vok a moźnosti ich uspoko-
jenia v slovenskom pra«ve, 30, in: Zabezpećenie pohl�ada«vok a ich uspokojenie, VII. Lubyho pra«vnicke« dni, IURA
EDITION, Bratislava — Trnava (2002); aA etwa Pavelkova«, Zabezpećovacı« prevod pra«va — aj vlastnı«ckeho pra«va?,
Justićna« revue, 6-7/2000, 736 ff.
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Recht muss im Sinne des Bestimmtheitsgebotes lediglich hinreichend konkreti-
siert sein. Bei den zu u‹bertragenden Rechten kann es sich etwa um Rechte han-
deln, die einer Dienstbarkeit entsprechen oder um Rechte aus Wertpapieren.

Ha‹ufig findet daher die Sicherungsu‹bertragung eines Rechts im Rahmen
sog. REPO-Operationen statt. Die Kreditgewa‹hrung an den Schuldner erfolgt,
wenn er zur Sicherheit seine Rechte aus bestimmten vertretbaren Wertpapieren
u‹bertra‹gt. Nach Bezahlung des Kredits hat der Gla‹ubiger das auf diese Weise
erlangte Wertpapier dem Schuldner zuru‹ckzugeben. Im Rahmen der Siche-
rungsu‹bereignung ko‹nnen jedoch keine ku‹nftigen Rechte zur Sicherung u‹ber-
tragen werden.218

III. U‹ bertragung der Sicherheit

Die U‹ bertragung erfolgt unterschiedlich, je nach dem Charakter des u‹bertrage-
nen Rechtes: Handelt es sich um eine Forderung, die u‹bertragen werden soll,
sind die Vorschriften u‹ber die Forderungszession anzuwenden. Kommt es zur
Eigentumsu‹bertragung an einer beweglichen oder unbeweglichen Sache, finden
die Bestimmungen u‹ber den Erwerb des Eigentumsrechts Anwendung.219

Die Sicherungsu‹bereignung des Rechts unterscheidet sich vom Pfandrecht
dadurch, dass beim Pfandrecht der Pfandbesteller sein (Eigentums)Recht am
Pfandgegenstand nicht verliert, wa‹hrend dies bei der Sicherungsu‹bertragung
jedenfalls der Fall ist. Der Schuldner hat daher, sofern nichts anderes vereinbart
wurde,220 keine Verfu‹gungsbefugnis mehr am Gegenstand, der zur Sicherheit
u‹bertragen wurde.221

Im slowakischen Recht ko‹nnen die Vertragsparteien im Unterschied zum
o‹sterreichischen Recht gema‹§ ⁄ 133 Abs 1 ZGB den U‹ bergang des Eigentums-
rechts an beweglichen Sachen auch derart vereinbaren, dass der Gla‹ubiger neuer
Eigentu‹mer der Sache wird, der Schuldner die Sache jedoch weiterhin bei sich
beha‹lt mit dem Recht, diese im Rahmen ihrer Funktion und Bestimmung zu
nutzen. Die Praxis bedient sich auch ha‹ufig des Rechtsinstituts des Leihever-
trages, aufgrund dessen der Schuldner weiter u‹ber den bereits dem Gla‹ubiger
rechtlich geho‹renden Gegenstand wirtschaftlich verfu‹gen kann.

Der Gla‹ubiger wird zum ªvollwertigen Erwerber� des u‹bertragenen
Rechts.222 Daher wird etwa der Gla‹ubiger, der ein Eigentumsrecht an einer
Liegenschaft erworben hat, im Eigentumsblatt des zusta‹ndigen Katasteramtes
nicht wie beim Pfandrechtserwerb im Lastenblatt ªC�-Blatt, sondern im Teil
ªB� — Eigentu‹meridentifikation eingetragen.

Auf der anderen Seite vertritt die slowakische Lehre die Ansicht, dass das
auf den Erwerber u‹bertragene Recht nicht uneingeschra‹nkt absolut wirkt, son-
dern auf den Sicherungszweck beschra‹nkt ist. Daraus folgt, dass die hL eine

218 Na«roźny«, Zabezpećovacı« prevod pra«va, 297, in: Zabezpećenie pohl�ada«vok a ich uspokojenie, VII. Lubyho pra«v-
nicke« dni, IURA EDITION, Bratislava — Trnava (2002).

219 Ein wertpapierrechtlicher Wechsel kommt nicht als u‹bertragbares Recht in Betracht, da das Indossament, auf-
grund dessen die U‹ bergabe des Wechsels erfolgt, nicht bedingt sein kann; vgl ⁄ 12 Abs 2 des Gesetzes Nr 191/
195 Z.B. Wechsel- und Scheckgesetz idF spa‹terer Vorschriften.

220 Siehe bei Na«roźny«, Zabezpećovacı« prevod pra«va, 299, in: Zabezpećenie pohl�ada«vok a ich uspokojenie, VII.
Lubyho pra«vnicke« dni, IURA EDITION, Bratislava — Trnava (2002).

221 Mikeś/Śvestka, Nad za«kladnimı« ota«zkami zajiśténı« za«vazkuß pŕevodem pra«va, in: Pra«vnı« rozhledy ć. 6/2001, 253.
222 Na«roźny«, Zabezpećovacı« prevod pra«va, 298, in: Zabezpećenie pohl�ada«vok a ich uspokojenie, VII. Lubyho pra«v-

nicke« dni, IURA EDITION, Bratislava — Trnava (2002).
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allfa‹llige Weitervera‹u§erung oder anschlie§ende Verpfa‹ndung des zur Siche-
rung u‹bertragenen Rechts als in Widerspruch zu den guten Sitten223 und damit
als nichtig erachtet.224

IV. Verwertung

Erfu‹llt der Schuldner seine Verbindlichkeit nicht, kann sich der Gla‹ubiger aus
dem ihm zur Sicherheit u‹bertragenen Recht ersatzweise befriedigen, sofern
vertraglich nichts anderes geregelt ist.225 U‹ ber die Zula‹ssigkeit der Verein-
barung einer Verfallsklausel im Falle der Nichterfu‹llung durch den Schuldner
ist sich die slowakische Lehre bei der Sicherungsu‹bereignung uneinig.226

Der Sicherungsnehmer hat im Konkurs des Sicherungsgebers die Stellung
eines Absonderungsberechtigten (⁄ 28 KAG).227 Im Falle des Konkurses des
Sicherungsnehmers hat der Schuldner, sofern er seine Verbindlichkeit ga‹nzlich
erfu‹llt hat, die Stellung eines Aussonderungsgla‹ubigers.

V. Erlo‹ schen

Die Sicherungsu‹bereignung erlischt:
. Bei Erfu‹llung der Verbindlichkeit;
. bei Nichterfu‹llung der Verbindlichkeit und anschlie§ender Verwertung der

Sicherheit;228
. aufgrund einer Vereinbarung229 sowie
. bei Untergang des u‹bertragenen Rechts.

223 ⁄ 39 ZGB.
224 Na«roźny«, Zabezpećovacı« prevod pra«va, 298, in: Zabezpećenie pohl�ada«vok a ich uspokojenie, VII. Lubyho pra«v-

nicke« dni, IURA EDITION, Bratislava — Trnava (2002).
225 Lazar a kol., Za«klady Obćianskeho hmotne«ho pra«va, 2. Zva‹zok, 78.
226 Fu‹r die Zula‹ssigkeit etwa Śtevćek, Ota«zniky nad zabezpećenı«m za«va‹zku prevodom pra«va, 316, in: Zabezpećenie

pohl�ada«vok a ich uspokojenie, VII. Lubyho pra«vnicke« dni, IURA EDITION, Bratislava — Trnava (2002); dagegen
etwa und anlehnend an die Bestimmungen u‹ber das Verbot zur Vereinbarung eines Verfallpfandes siehe Na«roźny«,
Zabezpećovacı« prevod pra«va, 303, in: Zabezpećenie pohl�ada«vok a ich uspokojenie, VII. Lubyho pra«vnicke« dni,
IURA EDITION, Bratislava — Trnava (2002).

227 Dies obwohl der Gla‹ubiger im Falle der sicherungsweisen U‹ bertragung des Eigentumsrechts an einer Liegen-
schaft im Liegenschaftskataster als Eigentu‹mer eingetragen ist; dazu Śtevćek, Ota«zniky nad zabezpećenı«m
za«va‹zku prevodom pra«va, 323, in: Zabezpećenie pohl�ada«vok a ich uspokojenie, VII. Lubyho pra«vnicke« dni,
IURA EDITION, Bratislava — Trnava (2002).

228 In dem unter (ii) angefu‹hrten Falle entsteht die paradoxe Situation, dass die Verwertung im Rahmen der
Zwangsvollstreckungsvorschriften fu‹r Liegenschaften sowohl nach der ZGO als auch nach der EO nicht statt-
finden kann, da diese Vorschriften voraussetzen, dass sich die Liegenschaft im Eigentum des Verpflichteten
befindet. Andererseits kann aber auch der Gla‹ubiger nicht zur Verwertung schreiten, da er das u‹bertragene
Recht nicht — wie oben bereits erwa‹hnt — unbeschra‹nkt ausu‹ben darf; ausfu‹hrlich dazu Na«roźny«, Zabezpećovacı«
prevod pra«va, 303, in: Zabezpećenie pohl�ada«vok a ich uspokojenie, VII. Lubyho pra«vnicke« dni, IURA EDITION,
Bratislava — Trnava (2002).

229 Die Vertragsparteien ko‹nnen im Wege einer Novation die vorliegende Sicherheit durch eine neue ersetzen
(⁄ 570 ZGB) oder der Gla‹ubiger kann auf sein Recht verzichten (⁄ 574 ZGB).
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Kapitel 7: Die Bu‹ rgschaft

I. Allgemeines

Bei der Bu‹rgschaft verpflichtet sich der Bu‹rge, die Forderung des Gla‹ubigers zu
befriedigen, wenn der Schuldner dies nicht tut.230 Es handelt sich daher um die
Besicherung einer fremden Schuld.231 Das Institut der Bu‹rgschaft ist sowohl im
ZGB als auch im HGB geregelt. Fu‹r Handelsgescha‹fte gelten stets die handels-
rechtlichen Bestimmungen der ⁄⁄ 303 bis 312 HGB.232 Da der Kreditvertrag ein
absolutes Handelsgescha‹ft ist, gelten die handelsrechtlichen Bestimmungen fu‹r
die Banken jedenfalls. Die Regelungen u‹ber die zivilrechtliche Bu‹rgschaft wer-
den nicht subsidia‹r herangezogen.

II. Die handelsrechtliche Bu‹ rgschaft

A. Entstehung

Die Bu‹rgschaft entsteht gema‹§ ⁄ 303 HGB durch schriftliche Erkla‹rung des
Bu‹rgen, die an den Gla‹ubiger adressiert ist und den Schuldner bezeichnet, zu
dessen Gunsten die Bu‹rgschaft u‹bernommen wurde. Weiters muss darin die
zu sichernde Verbindlichkeit bestimmt werden. Anders als beispielsweise im
o‹sterreichischen Recht entsteht die Bu‹rgschaft durch einseitige Verpflichtungs-
erkla‹rung des Bu‹rgen, die der Schriftform bedarf. Die Zustimmung des Gla‹u-
bigers oder des Schuldners ist fu‹r das Zustandekommen der Bu‹rgschaft nicht
erforderlich.233

Die ausdru‹ckliche Bezeichnung als Bu‹rgschaft ist nicht erforderlich. Fu‹r die
Entstehung der Bu‹rgschaft ist es unerheblich, ob die Verbindlichkeit des Schuld-
ners aufgrund seiner mangelnden Gescha‹ftsfa‹higkeit ungu‹ltig ist, sofern der
Bu‹rge im Zeitpunkt seiner Erkla‹rung davon wusste.234

Es ko‹nnen nur gu‹ltige Forderungen besichert werden.235 Eine Bu‹rgschaft
kann auch fu‹r ku‹nftige und bedingte Forderungen u‹bernommen werden.

B. Umfang

Besichert ist grundsa‹tzlich die zwischen dem Gla‹ubiger und dem Schuldner
bestehende Hauptschuld einschlie§lich des Zubeho‹rs, wie Zinsen und Verzugs-
zinsen. Eine allfa‹llig (zwischen Gla‹ubiger und Schuldner vereinbarte) Vertrags-
strafe oder dem Gla‹ubiger entstandene Scha‹den hat der Bu‹rge jedoch nicht zu
ersetzen. Der Gla‹ubiger kann weiters auch nicht den Ersatz seiner Gerichtskos-
ten verlangen. Allerdings steht es dem Bu‹rgen frei, sich in seiner Bu‹rgschafts-

230 Ausfu‹hrlich Plank a kol, Obćianske pra«vo s vysvetlı«vkami1, Iuraedition, Bratislava 1996, 1997, 462.
231 Lazar a kol., Za«klady Obćianskeho hmotne«ho pra«va, druho prepracovano vydanie, Iura Edition (2004), 2.Zva‹zok,

70.
232 Ist die zugrundeliegende Forderung ein Handelsgescha‹ft, richtet sich die Bu‹rgschaft nach den handelsrechtlichen

Vorschriften. Gem ⁄ 262 Abs 1 HGB ko‹nnen aber die Parteien eines zivilrechtlichen Schuldverha‹ltnisses eben-
falls die Anwendung der Vorschriften des HGB vereinbaren. In diesem Falle gelten die Vorschriften u‹ber die
handelsrechtliche Bu‹rgschaft nur dann, wenn der Bu‹rge entweder zustimmt oder im Entstehungszeitpunkt
der Bu‹rgschaft von dieser Vereinbarung wusste.

233 Faldyna/Huśek/Des, Zajiśténı« a za«nik za«vazku«, Codex Bohemia, Praha (1995), 60 f.
234 Die Beweislast fu‹r die Kenntnis des Bu‹rgen von der mangelnden Gescha‹ftsfa‹higkeit tra‹gt der Gla‹ubiger; vgl

Moravćı«k/Ovećkova«, Obchodny« za«konnı«k — komenta«r, ⁄ , 488.
235 ⁄ 304 HGB.
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erkla‹rung freiwillig dazu zu verpflichten oder eine Haftung als Bu‹rge und Zahler
einzugehen.

C. Inanspruchnahme des Bu‹rgen

Der Gla‹ubiger kann die Erfu‹llung der Verbindlichkeit seitens des Bu‹rgen nur
dann verlangen, wenn der (Haupt)Schuldner seiner Verbindlichkeit nicht in
angemessener Frist nach schriftlicher Aufforderung durch den Gla‹ubiger nach-
kommt (⁄ 306 HGB).236 Erst ab diesem Zeitpunkt kann der Gla‹ubiger von bei-
den, also vom Schuldner und vom Bu‹rgen, gleichzeitig die Erfu‹llung der Ver-
bindlichkeit verlangen. Werden beide in Anspruch genommen, so hat jeder
von ihnen dieselbe Summe zu entrichten, wobei mit der Leistung des einen
automatisch die Verpflichtung des anderen erlischt. Sichert die Bu‹rgschaft
nur einen Teil der Verbindlichkeit, verringert sich das Ausma§ der Haftung
im Falle einer nur teilweisen Leistung nicht, solange die Verbindlichkeit bis
zur besicherten Ho‹he unerfu‹llt bleibt.

Ausnahmsweise kann die Aufforderung durch die Bank unterbleiben, wenn sie
dem Schuldner nicht zugestellt werden kann237 oder kein Zweifel daran besteht,
dass er nicht in der Lage ist, die Forderung der Bank zu tilgen, was etwa dann
angenommen wird, wenn er sich im Konkurs befindet.

Die Aufforderung zu zahlen kann erst ab Fa‹lligkeit der Forderung erfolgen.
Erfolgt sie schon vorher, so ist sie unwirksam.

Der Bu‹rge kann dem Gla‹ubiger sa‹mtliche Einwendungen entgegenhalten, die
auch dem Schuldner gegen die besicherte Bank zustehen.238 Der Bu‹rge kann
auch einwenden, dass die Forderungen des Schuldners mit den Forderungen
des Gla‹ubigers aufgerechnet werden ko‹nnen. Au§erdem kann der Bu‹rge auch
mit eigenen Forderungen gegen die Gla‹ubigerforderung aufrechnen (⁄ 306
Abs 2 HGB).

Will der Bu‹rge den Gla‹ubiger befriedigen, hat er den Schuldner davon
unverzu‹glich zu benachrichtigen. Der Schuldner muss den Bu‹rgen sodann
unverzu‹glich u‹ber jene Einwendungen informieren, die ihm gegenu‹ber dem
Gla‹ubiger zustehen. Es muss sich hierbei um begru‹ndete Einwendungen han-
deln: Bleiben jene Einwendungen, die ihm der Schuldner bekannt gegeben
hat, gegenu‹ber dem Gla‹ubiger erfolglos, ist der Schuldner dem Bu‹rgen zu
Ersatz, beispielsweise fu‹r allfa‹llige Gerichtskosten, verpflichtet. Befriedigt der
Bu‹rge den Gla‹ubiger, ohne den Schuldner zu benachrichtigen, so kann der
Schuldner gegenu‹ber dem Bu‹rgen sa‹mtliche Einwendungen geltend machen,
die er gegen den Gla‹ubiger ha‹tte erheben ko‹nnen.

D. Erlo‹schen

Die Bu‹rgschaft erlischt grundsa‹tzlich mit dem Erlo‹schen der Hauptschuld (⁄ 311
Abs 1 HGB). ⁄ 311 Abs 2 HGB sieht jedoch zwei Ausnahmen vor: Zum einen
erlischt die Bu‹rgschaft nicht, wenn die besicherte Verbindlichkeit wegen
Unmo‹glichkeit der Erfu‹llung auf Seiten des Schuldners untergegangen ist, diese

236 Eine Aufforderung im gerichtlichen Wege ist daher nicht erforderlich.
237 Das wa‹re etwa der Fall, wenn der Schuldner unbekannten Aufenthaltes ist bzw. wenn einer juristischen Person

nicht an die im Handelsregister eingetragene Adresse zugestellt werden kann.
238 Suchoźa, Obchodny« za«konnı«k a su«visiace predpisy — komenta«r, ⁄ 349.
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aber weiterhin durch den Bu‹rgen erfu‹llbar ist, zum anderen, wenn die Verbind-
lichkeit wegen Untergangs einer juristischen Person erloschen ist.

Gema‹§ ⁄ 310 HGB verja‹hrt die Bu‹rgschaftsforderung des Gla‹ubigers nicht
vor Verja‹hrung der Forderung gegenu‹ber dem Schuldner. Kommt es zu einem
Schuldanerkenntnis seitens des Schuldners, beginnt ab diesem Zeitpunkt eine
neue Verja‹hrungsfrist zu laufen, womit sich auch die Verja‹hrungsfrist der Bu‹rg-
schaft verla‹ngert; dies gilt allerdings nur dann, wenn die Bu‹rgschaft in der
Bu‹rgschaftserkla‹rung nicht zeitlich begrenzt wurde.239

Gibt es eine Mehrzahl von Bu‹rgen, haftet jeder von ihnen fu‹r die gesamte
Verbindlichkeit. Die Bu‹rgen haften als Gesamtschuldner (⁄ 307 Abs 1 HGB iVm
⁄ 293 Abs 1 HGB).

Kommt es zur Novation der Hauptschuld, besichert die Bu‹rgschaft auch die
neue Verbindlichkeit.240 Stimmt der Bu‹rge der Besicherung der neuen Verbind-
lichkeit nicht zu, besteht die Besicherung lediglich im Ausma§ der urspru‹ngli-
chen Verbindlichkeit fort, wobei dem Bu‹rgen sa‹mtliche fru‹here Einwendungen
erhalten bleiben.

III. Die Bankgarantie als Sonderform der Bu‹ rgschaft

A. Allgemeines

Bei der Bankgarantie handelt es sich um eine Sonderform der Bu‹rgschaft,241 die
im gewo‹hnlichen Gescha‹ftsverkehr ein recht ha‹ufiges und effektives Kredit-
sicherungsmittel darstellt. Die Bankgarantie kommt regelma‹§ig bei internatio-
nalen Handelsgescha‹ften vor.242

B. Entstehung

Die Bankgarantie als Kreditsicherungsinstrument entsteht durch schriftliche
Erkla‹rung der garantierenden Bank (Garant) in einer sog. Bu‹rgschaftsurkunde,
in der sie verspricht, die Geldforderung der begu‹nstigten Bank (Begu‹nstigter)
bis zu einer bestimmten Ho‹he zu befriedigen, wenn der Schuldner nicht erfu‹llt
oder wenn andere in der Bu‹rgschaftsurkunde festgelegte Umsta‹nde eintreten
(⁄ 313 HGB). In der Bu‹rgschaftsurkunde sind die na‹heren Umsta‹nde des Garan-
tiefalles geregelt.

Zwischen dem Garanten und jener Person, deren Verbindlichkeit besichert
werden soll, liegt in der Regel ein Mandatsvertrag243 vor. In diesem Vertrag ver-
pflichtet sich die Bank, die Garantie zu den vereinbarten Bedingungen zu
gewa‹hren.244 Mit Zustellung der Bu‹rgschaftsurkunde an die begu‹nstigte Bank
ist die Bankgarantie verbindlich.245

239 Moravćı«k/Ovećkova«, Obchodny« za«konnı«k — komenta«r, ⁄ ,489.
240 ⁄ 572 Abs 1 ZGB.
241 Śtenglova«/Plı«va/Tomsa a kol, Obchodnı« za«konnı«k — komenta«ŕ, Praha C.H. Beck (1998), 669; vgl weiters ⁄ 322

Abs 1 HGB.
242 Giese/Duśek/Koubova«/Dietschova«, Zajiśténı« za«vazku« v Ćeske« republice, Praha, C.H. Beck 1999, str. 240.
243 Vgl auch ⁄ 322 Abs 2 HGB.
244 Autorsky« kolektı«v: Obchodny« za«konnı«k s podrobny«m komenta«rom pre pra«vnu a podnikatel�sku« prax, Pra«ca, Bra-

tislava (1992), 324.
245 Śtenglova«/Plı«va/Tomsa a kol, Obchodnı« za«konnı«k — komenta«ŕ, Praha C. H. Beck (1998), 670.
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Mittels Bankgarantie werden hauptsa‹chlich Geldforderungen besichert; der
Garant kann sich jedoch nur zu einer Geldleistung verpflichten, die dem Leis-
tungsausfall des Begu‹nstigten entspricht.

C. Garantie durch mehrere Banken

Wenn die Bank ihre Garantie von einer Zweitbank besta‹tigen la‹sst, haften die
beteiligten, besichernden Banken solidarisch. Leistet die Zweitbank an den
Begu‹nstigten, steht ihr gegenu‹ber der garantierenden Bank ein Regressanspruch
zu. Sofern eine Bank dem Gla‹ubiger nur mitteilt, dass eine andere Bank zu sei-
nen Gunsten eine Bankgarantie gewa‹hrt, entsteht dieser mitteilenden Bank
keine Verpflichtung aus einer Garantie; sie haftet jedoch fu‹r allfa‹llige Scha‹den,
die aus einer fa‹lschlichen Auskunft resultieren (⁄ 315 Abs 2 HGB).

D. Abstraktheit

Der Garantievertrag besteht unabha‹ngig vom besicherten Schuldverha‹ltnis und
ist daher abstrakt; der Garant kann sich nicht ohne weiteres auf Einwendungen,
die dem Schuldner aus diesem Rechtsverha‹ltnis gegenu‹ber dem Gla‹ubiger
zustehen, berufen. Die fehlende Akzessorieta‹t und Subsidiarita‹t ist daher der
wesentliche Unterschied zur Bu‹rgschaft.246 Anders als bei der Bu‹rgschaft kann
daher die garantierende Bank ohne vorherige Zahlungsaufforderung des Schuld-
ners aufgrund schriftlicher Aufforderung des Gla‹ubigers verpflichtet werden
(⁄ 317 HGB). In der Garantieurkunde kann jedoch abweichend geregelt wer-
den, dass der Begu‹nstigte zuna‹chst den Schuldner aufzufordern hat.247 Weiters
auch, dass neben der schriftlichen Zahlungsaufforderung zusa‹tzliche Unterlagen
vorgelegt werden mu‹ssen (⁄ 319 HGB).

E. Abtretung der Garantie

Leistet der Schuldner nur teilweise und ist die im Vertrag garantierte Summe
gleich hoch oder ho‹her, hat dies gema‹§ ⁄ 316 Abs 2 HGB keinen Einfluss auf
das Ausma§ der Bankgarantie. Der Begu‹nstigte kann grundsa‹tzlich seine For-
derung (sein Recht auf Ziehung) aus der Bankgarantie auch an einen Dritten
abtreten, ohne dass es zu einem Wechsel der Personen des besicherten Schuld-
verha‹ltnisses kommen muss. Folgt gema‹§ ⁄ 318 HGB aus dem Vertrag, dass der
Gla‹ubiger nur dann berechtigt ist, seine Rechte aus der Bankgarantie geltend zu
machen, wenn der Schuldner nicht leistet, kann der Gla‹ubiger seine Rechte aus
der Bankgarantie nur zusammen mit der besicherten Forderung abtreten.248

F. Ru‹ckabwicklung

Hat der Gla‹ubiger aufgrund der Bankgarantie ungerechtfertigter Weise eine
Leistung, die ihm gegenu‹ber dem Schuldner gar nicht zugestanden ist, erhalten,
so hat er diese aus dem Titel der ungerechtfertigten Bereicherung zuru‹ckzuer-
statten. Bevor der Schuldner jedoch zur Eintreibung seines Anspruchs schreitet,

246 Lazar, Prostriedky zabezpećenia pohl�ada«vok a moźnosti ich uspokojenia v slovenskom pra«ve, 32, in: Zabez-
pećenie pohl�ada«vok a ich uspokojenie, VII. Lubyho pra«vnicke« dni, IURA EDITION, Bratislava — Trnava (2002).

247 Dies ist mo‹glich, da es sich hierbei um dispositive Gesetzesbestimmungen handelt; siehe dazu auch Holeyśovsky«,
Za«stavnı« pra«vo. Za«stavnı« pra«vo, rućeniı«, bankovnı« za«ruka a ostatnı« zajiśt�ovaci prostŕedky v podnikatelske«, bank-
ovnı« a pra«vnı« praxi, drohe« vydanie, Praha, Newsletter 1995, 98 ff.

248 Giese,/Duśek/Koubova«/Dietschova«, Zajiśténı« za«vazku« v Ćeske« republice, Praha, C. H. Beck (1999), 243.
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hat er die Leistung der Bank zu ersetzen. Die Bank selbst hat aus dem Titel der
ungerechtfertigten Bereicherung keinen Anspruch gegenu‹ber dem Gla‹ubiger,
wobei allfa‹llige entgegenstehende Vertragsbestimmungen ungu‹ltig sind.249

G. Erlo‹schen

Wurde eine zeitlich befristete Bankgarantie vereinbart, erlischt diese, wenn der
Gla‹ubiger binnen der vereinbarten Frist die schriftliche Zahlungsaufforderung
unterla‹sst bzw. die erforderlichen Unterlagen nicht vorlegt (⁄ 321 HGB).

Erfu‹llt der Garant seine Verpflichtung aus der Bankgarantie, steht ihm,
ebenso wie im Falle einer Bu‹rgschaft, ein Regressanspruch gegenu‹ber dem
Schuldner zu.250

249 Obchodny« za«konnı«k s komenta«rom, Poradca 97 Źilina, 9-10/1997, 209.
250 Suchoźa, Obchodny« za«konnı«k a su«visiace predpisy — komenta«r, ⁄ ,357.
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Kapitel 8: Die Schuldu‹ bernahme und der Schuldbeitritt

I. Allgemeines

Eine kreditgewa‹hrende Bank kann sich gegen den Ausfall des Kreditnehmers
auch dadurch absichern, dass sie den Haftungsfonds durch die Heranziehung
eines weiteren Schuldners vergro‹§ert. Man unterscheidet zwischen der kumu-
lativen Schuldu‹bernahme und dem Schuldbeitritt.

II. Die Schuldu‹bernahme

Die kumulative Schuldu‹bernahme (ªkumulatı«vna intercesia�) ist in ⁄ 531 Abs 2
HGB geregelt. Hier tritt aufgrund eines schriftlichen Vertrages mit dem Gla‹u-
biger ein neuer Schuldner neben den Altschuldner, ohne dass eine zusa‹tzliche
Vereinbarung mit dem Altschuldner erfolgt. Beide Schuldner haften zur gesam-
ten Hand, ein Regressanspruch besteht nicht.251 Der Neuschuldner kann der
Bank alle Einwendungen des Altschuldners entgegensetzen. Das Schuldverha‹ltnis
bleibt inhaltlich unvera‹ndert.

III. Der Schuldbeitritt

Der Beitritt zur Verbindlichkeit (ªpristu«penie k za«va‹zku�) ist in den ⁄⁄ 533, 534
ZGB geregelt. In einem schriftlichen Vertrag mit dem Gla‹ubiger erkla‹rt der
Neuschuldner, dass er die Geldschuld des Altschuldners erfu‹llen wird. Der
Neuschuldner geht hierbei eine eigene Verpflichtung ein. Diese Vereinbarung
erfolgt ohne Zustimmung des Altschuldners, gegebenenfalls sogar gegen dessen
Willen.252 Der Altschuldner ist von der Schuld nicht befreit, beide Schuldner
haften solidarisch.253 Der Neuschuldner hat gegenu‹ber dem Gla‹ubiger sa‹mtliche
Einwendungen des Altschuldners.

Im Gegensatz zur kumulativen Schuldu‹bernahme ist der Schuldbeitritt
ausschlie§lich fu‹r Geldschulden mo‹glich. Ein Regressanspruch zwischen Neu-
schuldner und Altschuldner besteht.

251 Suchoźa a kol, Obchodny« za«konnı«k a su«visiace predpisy — komenta«r, ⁄ 378.
252 Suchoźa a kol, Obchodny« za«konnı«k a su«visiace predpisy — komenta«r, ⁄ 378.
253 ⁄ 511 Abs 2 ZGB.
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Kapitel 9: Sonderformen

I. Die Vereinbarung u‹ber Abzu‹ ge vom Lohn und anderen
Einnahmen

A. Allgemeines

Das zivilrechtliche Sicherungsinstitut der Vereinbarung u‹ber Abzu‹ge vom Lohn
und anderen Einnahmen gema‹§ ⁄ 551 ZGB ist auch auf Handelsgescha‹fte
anwendbar,254 obgleich die praktische Bedeutung im Handelsrecht als eher
geringfu‹gig zu bewerten ist.255 Die Sicherstellung in Form einer Vereinbarung
u‹ber Abzu‹ge vom Lohn und anderen Einnahmen kann ausschlie§lich ein Schuld-
ner, der eine natu‹rliche Person ist, gewa‹hren. Diese Sicherheit entspricht einer
Gehaltsabtretung.

Mit der schriftlichen Vereinbarung u‹ber Abzu‹ge vom Lohn und anderen Ein-
nahmen erteilt der Schuldner seine Zustimmung, dass die Forderung des Gla‹u-
bigers allma‹hlich dadurch befriedigt wird, dass der Arbeitgeber Lohnku‹rzungen
in der mit dem Gla‹ubiger vereinbarten Ho‹he vornimmt.256 Dieses Institut hat
daher sowohl Sicherungs- als auch Befriedigungsfunktion.

Sind der Gla‹ubiger und der Arbeitgeber als lohnauszahlende Stelle ausnahms-
weise nicht identisch, liegt ein dreiseitiges Schuldverha‹ltnis vor: Der Gla‹ubiger
der besicherten Forderung hat gegenu‹ber dem Arbeitgeber erst dann Anspruch
auf Auszahlung der einbehaltenen Abzu‹ge, wenn dem Arbeitgeber die Verein-
barung u‹ber den Lohnabzug vorgelegt wird.

B. Beschra‹nkungen

Gema‹§ ⁄ 551 Abs 1 ZGB du‹rfen die Lohnabzu‹ge nicht ho‹her sein, als dies bei
der Zwangsvollstreckung nach den ⁄⁄ 276 bis 302 ZGO der Fall wa‹re.257 Die
Grenze ist daher das Existenzminimum. Der dieses Minimum u‹berschreitende
Teil des Lohnabzuges ist nichtig und stellt eine ungerechtfertigte Bereicherung
des Gla‹ubigers dar.258 Die schuldhafte Verletzung der Pflichten des Arbeitgebers
kann auch Schadenersatzanspru‹che nach sich ziehen.259

Die Vereinbarung u‹ber Abzu‹ge vom Lohn und anderen Einnahmen bedarf
jedenfalls der Schriftform. Sie kann auch im Wege eines gerichtlichen Vergleichs
zustande kommen.260 Besichert werden ausschlie§lich Geldforderungen.261
Gegenstand der Vereinbarung sind entweder der Anspruch auf das Gehalt des
Schuldners im Sinne des Gesetzes Nr. 311/2003 Slg Arbeitsgesetzbuch oder

254 Daru‹ber hinaus ist das Institut der Vereinbarung von Lohnabzu‹gen auch in ⁄ 246 des Arbeitsgesetzbuches gere-
gelt, wobei diese Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer zustande kommt. ⁄ 1 Abs 2
HGB iVm ⁄ 261 Abs 6 HGB.

255 Obćiansky za«konnı«k s komenta«rom, Poradca 97 Źilina, 13/1997, 132 f.
256 In der Regel sind in der Praxis der Gla‹ubiger und der Arbeitgeber identisch; vgl Svoboda, Obćiansky za«konnı«k,

⁄ 391.
257 Vgl auch die Erkla‹rung der Regierung der SR Nr 89/1997 Zz.
258 ⁄ 41 ZGB.
259 Lazar a kol., Za«klady Obćianskeho hmotne«ho pra«va, druhe« prepracovane« vydanie, Iura Edition (2004), 2.Zva‹zok,

76.
260 Sammelband der Stellungnahmen, Bericht u‹ber Gerichtsentscheidungen und Entscheidungen der Obersten

Gerichte der ĆSSR, ĆSR und SSR, I, 1965-1967, SEVT Praha (1974), 154, Pkt 10. ⁄⁄ 69 und 99 ZGO.
261 Giese/Duśek/Koubova«/Dietschova«, Zajiśténı« za«vazku« v Ćeske« republice, 284; Svoboda a kol, Obćiansky za«kon-

nı«k, ⁄ 392.
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der Anspruch auf sonstige, das Gehalt ersetzende Einnahmen des Schuldners
gema‹§ ⁄ 299 ZGO (etwa die Rente, Leistungen der Krankenversicherung oder
Stipendien).262

C. Sonstiges

Die Wirksamkeit der Vereinbarung u‹ber Abzu‹ge vom Lohn und anderen Einnah-
men bestimmt sich einerseits nach der Fa‹lligkeit der zu sichernden Forderung,
andererseits nach dem Zeitpunkt der Vorlage der Vereinbarung an den Arbeit-
geber. Nach dem Vorlagezeitpunkt der Vereinbarung richtet sich vor allem der
Befriedigungsrang des Gla‹ubigers (prior tempore potior iure), und zwar auch im
Verha‹ltnis zu jenen Forderungen, wegen derer mittels gerichtlicher Zwangs-
vollstreckung Lohnabzu‹ge angeordnet wurden.263 Die Verletzung dieser Wir-
kungen zieht ebenfalls Schadenersatzanspru‹che nach sich.

Begleicht der Schuldner seine Schulden, wenn es bereits zum Lohnabzug
gekommen ist, erlo‹schen die Wirkungen einer solchen Vereinbarung. Kommt
es zum Arbeitgeberwechsel noch bevor die Forderung des Gla‹ubigers ga‹nzlich
erfu‹llt ist, geht die Verpflichtung zu Lohnku‹rzung auf den neuen Arbeitgeber
u‹ber, sobald dieser vom Bestehen einer solchen Vereinbarung Kenntnis erlangt
hat.264 Weiters erlo‹schen die Wirkungen einer solchen Vereinbarung, wenn sich
Gla‹ubiger und Schuldner auf die Auflo‹sung der Vereinbarung einigen sowie
wenn der Schuldner seinen Anspruch auf Lohn oder andere Einnahmen ver-
liert.265

262 Lazar a kol., Za«klady Obćianskeho hmotne«ho pra«va, druhe« prepracovane« vydanie, Iura Edition (2004), 2.Zva‹zok,
75.

263 Lazar/Śvestka a kol, Ćeskoslovenske« obćianske pra«vo2, Obzor Bratislava (1987), 40.
264 Hierbei ist es irrelevant, ob der neue Arbeitgeber vom Bestehen der Vereinbarung durch den Gla‹ubiger, den

Schuldner oder den ehemaligen Arbeitgeber Kenntnis erlangt hat.
265 Lazar a kol., Za«klady Obćianskeho hmotne«ho pra«va, druhe« prepracovane« vydanie, Iura Edition (2004), 2.Zva‹zok,

76.
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Kapitel 10: Schlussbemerkungen

Im Vergleich zum o‹sterreichischen Kreditsicherungsrecht lassen sich folgende
markante Unterschiede zusammenfassen:

Fu‹r bewegliche Sachen besteht neben dem Faustpfandprinzip auch die Mo‹g-
lichkeit der Verpfa‹ndung durch Eintragung in das Pfandrechtsregister, das von
der Notariatskammer gefu‹hrt wird. Dadurch ist ein besitzloses Pfandrecht,
bei dem der Kreditnehmer die betreffende Sache weiter nu‹tzen kann, auch
an beweglichen Sachen mo‹glich. Auch das Pfandrecht an Forderungen kann in
dieses Register eingetragen werden (siehe Kapitel 3).

Fu‹r die Bestellung eines Pfandrechtes besteht ein Schriftformerfordernis.
In terminologischer Hinsicht ist zu beachten, dass das slowakische Recht

unter dem Wort Liegenschaften nicht nur Grundstu‹cke sondern auch Ra‹umlich-
keiten und Geba‹ude versteht (siehe Kapitel 4). Damit einhergehend ist auch die
Tatsache, dass in der Slowakischen Republik der Grundsatz superficies solo cedit
nicht gilt, und Geba‹ude daher ein vom Grundstu‹ck getrenntes rechtliches Schicksal
haben ko‹nnen (siehe Kapitel 4).

Die Bankgarantie wird gesetzlich als eine Sonderform der Bu‹rgschaft behan-
delt. Garantien, die nicht von Banken gegeben werden, sind zwar nicht ausge-
schlossen, kommen aber in der Praxis nicht vor (siehe Kapitel 7).

Die Sicherungsu‹bereignung kann als Kreditsicherheit nur vom Kreditnehmer
selbst begru‹ndet werden, nicht von einer dritten Person (siehe Kapitel 6).

Die Drittschuldnerversta‹ndigung bei der Sicherungszession ist nur fu‹r die
Wirksamkeit der Zession gegenu‹ber dem Drittschuldner erforderlich, nicht
fu‹r die Entstehung des Pfandrechts (siehe Kapitel 5).

Beim Konkursverfahren gilt, dass wenn die sonstige Masse nicht einmal aus-
reicht, die Kosten des Konkursverfahrens (das sind auch Kosten, die mit der
Erhaltung und Verwaltung der Masse verbunden sind) zu decken, so werden
die Absonderungsanspru‹che (z. B. von Pfandrechten) nur bis zu max. 70% befrie-
digt (siehe Kapitel 2).

Im Gegensatz zur Schuldu‹bernahme kann der neue Schuldner beim Schuld-
beitritt nur zu einer Geldschuld beitreten. Die Schuldu‹bernahme kann fu‹r jede
Verbindlichkeit eingegangen werden.
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predpisov (Gesetz u‹ber internationales Privat- und
Prozessrecht)
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Za«kon ć 328/1991 Zb idgF Za«kon ć 411/2004 Z.z. o konkurze a vyrovnanı«
(Konkurs- und Ausgleichsgesetz)
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venskom pra«ve, in: Zabezpećenie pohl�ada«vok a ich uspokojenie, VII. Lubyho
pra«vnicke« dni, IURA EDITION, Bratislava — Trnava (2002).
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Pa«payova«, Niektore« prakticke« ota«zky vkladu nehnutel�nostı« do za«kladneho ima-
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Abku‹ rzungen

AFM Amt fu‹r den Finanzmarkt
AGKK Amt fu‹r Geoda‹sie, Kartographie und Kataster
BauG Baugesetz
BG Bankengesetz
EO Exekutionsordnung
HGB Handelsgesetzbuch
KAG Konkurs- und Ausgleichsgesetz
NBS slowakische Nationalbank
NBSG slowakisches Nationalbankgesetz
NO Notariatsordnung
SR Slowakische Republik
WPG Wertpapiergesetz
ZGO Zivilgerichtsordnung
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